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Objektbeschreibung

Grundstick im Neubaugebiet "Stidlicher Ortsrand, Urmitz/Rhein.
Lage

Grundstiick in sehr schoéner, ruhiger Lage.

Kein Durchgangsverkehr.

Infrastruktur:

Apotheke, Lebensmittel-Discount, Allgemeinmediziner, Kindergarten, Grundschule,
Gesamtschule, Offentliche Verkehrsmittel
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Begriindung zum Bebauungsplan, Stadtebau Seite 1
»oudlicher Ortsrand“ — Ortsgemeinde Urmitz Mai 2022

1 Stadtebaulicher Teil:
Ziele, Zwecke und wesentliche Auswirkungen der Planung

1.1 Geltungsbereich des Bebauungsplans

Die Geltungsbereiche des Bebauungsplans werden wie folgt umgrenzt:

Im Stden und Westen wird das Plangebiet von landwirtschaftlicher Flache und der Kreisstralle
K 44 begrenzt. Stidostlich befinden sich ebenfalls landwirtschaftliche Flachen und die Landes-
stralRe L 126. Unmittelbar noérdlich des Plangebietes befinden sich die Wohnbauflachen der
Ortsgemeinde Urmitz. Zwischen den beiden Geltungsbereichen verlauft der Obstlehrpfad der
Ortgemeinde Urmitz. Sidlich des 6stlichen Geltungsbereiches liegt ein naturnaher Spielplatz.

Die Flache des Plangebietes umfasst ca. 7,3 ha.
Abbildung 1 Lage des Plangepietes (MalB3stab ca.’1:1 5.000)

iR /) / NN / 7

(Eigené barstellungq auf der Grundla-ge der TK 25 entnommen aus LANIS) )
Abbildung 2: _Luftbild (Mal3stab ca. 1:6.000)
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(Eigene Darstellung auf der Grundlage der Orthofotos der Verbandsgemeinde)
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Begriindung zum Bebauungsplan, Stadtebau Seite 2
»oudlicher Ortsrand“ — Ortsgemeinde Urmitz Mai 2022

Zum Ausgleich des durch den Bebauungsplan ermdglichten Eingriff sind externe Ausgleichsfla-
chen erforderlich. Diese liegen in den Gemarkungen Thiir und Trimbs. Es handelt sich um Oko-
Konto-Flachen der Stiftung flir Natur und Umwelt des Landkreises Mayen-Koblenz.

Abbildung 3: Lage der externen Ausgleichsfldchen in der Gemarkung Thiir

P

\ 2 - p o A
" ) f\ ; .

“Genovi

Hértgeléi ng ®—

(Mal3stab ca. 1:10.000)

Abbildung 4: Lage der externen Ausgleichsfléachen in der Gemarkung Trimbs

(Mal3stab ca. 1:10.000)

Abgrenzung der Oko-Konto-Flache

Abgrenzung der Abbuchungsflache fur den
Bebauungsplan ,Sidlicher Ortsrand”
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Begriindung zum Bebauungsplan, Stadtebau Seite 3
»oudlicher Ortsrand” — Ortsgemeinde Urmitz Mai 2022
1.2 Verfahrensiibersicht
Tabelle 1: Verfahrensibersicht
Verfahrensschritt Datum
Aufstellungsbeschluss 10.04.2014
und 16.10.2014
Billigung des Vorentwurfs 16.04.2015

und 02.05.2016
und 27.10.2016

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses und der friihzeitigen Beteili-

aus der Offentlichkeit, Beschluss der erneuten Offenlage

gung der Offentlichkeit 07.06.2016

Frihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung 17.06.2016

Frihzeitige Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Be-

lange nach § 4 Abs. 1 BauGB und der benachbarten Gemeinden nach

§ 2 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 17.01.2017

Beratung und Beschlussfassung Uber die Stellungnahmen der Behérden und

aus der Offentlichkeit, Billigung des Entwurfs, Offenlagebeschluss 13.12.2018

Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange nach

§ 4 Abs. 2 BauGB und der benachbarten Gemeinden nach § 2 Abs. 2 BauGB

mit Schreiben vom 16.04.2019

Bekanntmachung der Offenlage des Bebauungsplans 16.04.2019

Offenlage des Bebauungsplans nach § 3 Abs. 2 BauGB 24.04.2019
bis 24.05.2019

Beratung und Beschlussfassung Uber die Stellungnahmen der Behérden und 28.01.2020

und 15.06.2020

Erneute Beteiligung nach § 4a Abs. 3 BauGB der Behdrden und sonstigen
Trager offentlicher Belange § 4 Abs. 2 BauGB und der benachbarten Gemein-

den nach § 2 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 15.09.2020

Ortslibliche Bekanntmachung der erneuten Offenlage des Bebauungsplans 15.09.2020

nach § 4a Abs. 3, § 3 Abs. 2 BauGB

Erneute Offenlage des Bebauungsplans nach § 4a Abs. 3, § 3 Abs. 2 BauGB 23.09.2020
bis 22.10.2020

Beratung und Beschlussfassung Uber die Stellungnahmen der Behérden und 18.03.2021

aus der Offentlichkeit, Beschluss der erneuten Offenlage und 19.08.2021

Erneute Beteiligung nach § 4a Abs. 3 BauGB der Behdrden und sonstigen 17.09.2021

Trager offentlicher Belange § 4 Abs. 2 BauGB und der benachbarten Gemein-

den nach § 2 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom

Ortslibliche Bekanntmachung der erneuten Offenlage des Bebauungsplans 17.09.2021

nach § 4a Abs. 3, § 3 Abs. 2 BauGB

Erneute Offenlage des Bebauungsplans nach § 4a Abs. 3, § 3 Abs. 2 BauGB 27.09.2021
bis 26.10.2021

Beratung und Beschlussfassung Uber die Stellungnahmen der Behérden und 17.02.2022

aus der Offentlichkeit

Satzungsbeschluss 17.02.2022
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1.3

1.4

Planerfordernis und Planungsanlass

Der Rat der Ortsgemeinde Urmitz hat in seiner Sitzung am 10.04.2014 die Aufstellung des Be-
bauungsplanes ,Sidlicher Ortsrand“ beschlossen und am 16.10.2014 diesen Beschluss
modifiziert.

Anlass fiir die Aufstellung des Bebauungsplanes ist die Absicht, die am sidlichen Ortsrand der
Ortslage gelegenen Flachen einer stadtebaulichen Entwicklung zuzufiihren und die Ortslage
durch die Entwicklung von Wohnbauflachen am siidlichen Ortsrand zu arrondieren. Die dran-
gende Nachfrage nach Wohnbauland in Urmitz soll befriedigt werden.

Mit dem Bebauungsplan ,Sidlicher Ortsrand” wird das Ziel verfolgt, eine adaquate und bedarfs-
gerechte Nutzung der Freiflachen stdlich des Ortszentrums von Urmitz zu erméglichen. Ziel der
Planung ist die Ausweisung neuer Wohnbauflachen zur Deckung des entsprechenden Baufla-
chenbedarfes. Es soll vorliegend ein Allgemeines Wohngebiet sowie Flachen fiir Wohngebaude
fur Senioren und mobilitdtseingeschrankte Personen festgesetzt werden.

Dadurch, dass das Plangebiet sowie die an das Plangebiet angrenzenden Flachen bereits durch
ihre bisherige Nutzung vorgepragt und im Flachennutzungsplan aus dem Jahr 2000 groRtenteils
schon als Wohnbauflache dargestellt war, bot es sich fiir diesen Bereich an, der Nachfrage nach
Bauflachen gerecht zu werden und die Mdglichkeit zu schaffen, ein familiengerechtes Wohnge-
biet zu entwickeln, welches die infrastrukturelle und verkehrsgiinstige Lage siidlich des Urmitzer
Ortszentrums nutzt.

Zur Realisierung dieses Vorhabens ist Baurecht erforderlich. Das Baurecht soll Gber die Auf-
stellung des vorliegenden Bebauungsplans geschaffen werden.

Planungs- und Standortalternativen

Der Bebauungsplan ,Sudlicher Ortsrand® ist erforderlich, um die planungsrechtlichen Voraus-
setzungen fir die Arrondierung und Erweiterung des sudlichen Ortsrandes sowie die
Entwicklung von Wohnbauland zu schaffen.

Aufgrund der Lage unmittelbar sidlich bereits vorhandener Wohnbereiche ist eine Stérung die-
ser Nutzungen untereinander ausgeschlossen. Durch die vorgesehene lockere
Einfamilienhausbebauung werden keine wesentlichen Autoverkehre entstehen, die die angren-
zenden Wohnnutzungen wesentlich beeintrachtigen werden.

Eine Einbeziehung der beschriebenen Areale in das Wohnbauland von Urmitz bietet sich auch
aus erschlieungstechnischer Sicht an, da sie Uber bereits ausgebauten Verkehrsflachen
(Hauptstralde, Lehpfad, Raiffeisenstralte) erschlossen werden kénnen, in denen samtliche Ver-
und Entsorgungseinrichtungen vorhanden sind.

Der Flachennutzungsplan aus dem Jahr 2000 wies fir die Ortsgemeinde vor dem Wirksamwer-
den der 28. Anderung des Flachennutzungsplans folgende mit der Landesplanung abgestimmte
Wohnbauflachen aus:
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1.41 Wohnbauflache zwischen Plangebiet und K 44

Die potentielle Wohnbauflache liegt unmittelbar angrenzend an die westlichen Teil des Plange-
bietes.

Auszug FNP 2000, Mal3stab ca. 1:4.000:

Fneser t;-l"'lgl a
e ek |

Auszug Orthofotos der Verbandsgemeinde, Mal3stab ca. 1:4.000:

L . =} -

Diese Wohnbauflache liegt deutlich naher an der Kreisstrale und dem Kiesabbau. Sie ist daher
mehr Emissionen ausgesetzt als der Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans.
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1.4.2 Wohnbauflache an der Josef-Hofer-StraRe
Die Wohnbauflache liegt unmittelbar am Ortseingang aus Richtung B 9 (ber die L 126.

Auszug FNP 2000, Mal3stab ca. 1:4.000:

, b . . I ] :.- K | A i E ;
.'- . g . : 3 ‘ ; :
Diese Wohnbauflache liegt deutlich naher an der Landesstrale und unmittelbar gegeniber von

gewerblichen Bauflachen. Sie ist daher mehr Emissionen ausgesetzt als der Geltungsbereich
des vorliegenden Bebauungsplans.
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1.4.3 Alternativenprufung

Da gemaR § 8 Abs. 2 BauGB Bebauungsplane aus dem Flachennutzungsplan zu entwickeln
sind, hat sich die alternative Betrachtungsweise geeigneter Baulandflachen zunachst an den
Darstellungen des Flachennutzungsplans aus dem Jahr 2000 orientiert.

Wie sich aus obiger Darstellung ergibt, sind Teile der Wohnbauflachen des Flachennutzungs-
plans der Verbandsgemeinde Weillenthurm mehr Emissionen ausgesetzt, als der
Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans. Zu den weniger geeigneten Flachen zah-
len die weiter stdlich in Richtung KreisstralRe liegende Flache und auch die weiter 6stlich in
Richtung Gewerbe liegende Flache. Daher sind diese Flachen fur eine Wohnbebauung mit Ein-
bis Zweifamilienhausern bzw. fiir ,Seniorengerechtes und barrierefreies Wohnen* weniger ge-
eignet.

Zwar sind auch innerhalb des Plangebietes Festsetzungen zum passiven Schallschutz erfor-
derlich, diese sind aber mit dem Larmpegelbereich Il vertretbar. Weiter sudlich, d.h. im Bereich
der Alternativflache 1, wirde der Larmpegelbereich IV beginnen.
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1.5

1.5.1

Uberdrtliche Planungen und libergeordnete Fachplanungen

Landesentwicklungsprogramm IV (LEP IV)

Das Landesentwicklungsprogramm IV des Landes Rheinland-Pfalz trifft folgende Aussagen fiir
das Plangebiet.

Das Plangebiet befindet sich in einem verdichteten Bereich mit konzentrierter Siedlungsstruktur.
Der Ortsgemeinde Urmitz wird keine zentral6rtliche Funktion im LEP IV zugeordnet. Die Orts-
gemeinde liegt innerhalb des monozentralen Mittelbereiches Andernach im verdichteten
Bereich mit konzentrierter Siedlungsstruktur und hoher Zentrenerreichbarkeit und -auswahl (8
bis 20 Zentren in weniger als 30 Pkw-Minuten). Die Erreichbarkeit zu den nahegelegenen
Grundzentren Weiflienthurm und Mulheim-Karlich sowie den Mittelzentren Andernach und Neu-
wied bzw. dem Oberzentrum Koblenz ist binnen einer halben Stunde Uber die Bundesstralten
B9 mdglich. Somit ist die Daseinsvorsorge durch Geschéaftszentren in direkter Umgebung gesi-
chert.

In unmittelbarer Nahe grenzt das Plangebiet an den Erholungs- und Erlebnisraum ,Neuwieder
Rheintalniederung® an, der nach Z 92 LEP IV zu erhalten und zu entwickeln ist.

Die Ortsgemeinde befindet sich innerhalb eines landesweit bedeutsamen Bereiches flir den
Freiraumschutz (regionaler Griinzug) und in einer Flusslandschaft der Ebene. Im Siiden grenzt
die Ortsgemeinde an Agrarlandschaft an.

Die Ortsgemeinde befindet sich in einem klimadkologischen Ausgleichsraum, innerhalb eines
Bereiches mit bedeutsamen standortgebundenen Vorkommen mineralischer Rohstoffe und ei-
nes landesweit bedeutsamen Bereiches fiir den Hochwasserschutz.

Abbildung 5: AUSZ-L.Ig aus dem LEP IV

‘.F' Il ) !

Sy

(ohne Mal3stab)
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1.5.2

Regionaler Raumordnungsplan Mittelrhein-Westerwald (RROP)

Der Regionale Raumordnungsplan Mittelrhein-Westerwald trifft folgende Aussagen zu der Orts-
gemeinde und dem Plangebiet.

Abbildung 6: Auszug aus dem RROP Mittelrhein- Westerwld _

: B\ AN \
(Gesamtkarte, ohne Mal3stab)

Demnach und aufgrund von Text und Textkarten des RROP 2017 grenzt das Plangebiet im
Norden an Siedlungsflachen fir Wohnen an. Der Geltungsbereich selbst ist als weil’e Flache
dargestellt.

Fir die Ortsgemeinde sind folgende Aussagen im RROP enthalten:

e Lage der Ortsgemeinde im verdichteten Bereich mit konzentrierter Siedlungsstruktur und
Schwerpunktraum

e Der Ortsgemeinde ist keine zentral6rtliche Funktion zugewiesen.

e Urmitz liegt im Vorbehaltsgebiet besonderer Klimafunktion

¢ Die Ortsgemeinde grenzt im Siden an den Regionalen Griinzug

e Die gesamte Ortsgemeinde und somit auch das Plangebiet liegt in einem groRen Flusstal
und einem Vorbehaltsgebiet fiir Erholung und Tourismus

¢ Der 6stliche Teil des Plangebietes ist mit einem Vorbehaltsgebiet regionaler Biotopverbund
Uberlagert.

o Urmitz liegt im besonders planungsbediirftigen Raum Koblenz/Neuwied.

Landschaftsbestimmende Gesamtanlagen mit erheblicher Fernwirkung befinden sich keine in
der Umgebung des Plangebietes.

Im Ubrigen werden aufgrund der groBmaRstébigen Darstellung keine Aussagen getroffen.
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1.5.3 Flachennutzungsplan

Fir den Geltungsbereich des Bebauungsplanes ,Sidlicher Ortsrand” fand sich im Flachennut-
zungsplan der Verbandsgemeinde Weildenthurm fir dessen westlichen Teilbereich die
Darstellung ,Wohnbauflache® und fir den &stlichen Teilbereich die Darstellung ,Landschafts-
pflegerische Vorrangflachen®.

Damit war der vorliegende Bebauungsplan nicht als ,aus dem Flachennutzungsplan entwickelt”
anzusehen.

Abbildung 7: Auszug aus dem wirksamen Flachennutzungsplan der Verbandsgemeinde Weil3en-

L b
i
S| | ML

i
VL
dAr i

T

Zur planungsrechtlichen Vorbereitung wurde parallel zu der Aufstellung des Bebauungsplans
die 28. Anderung des Flachennutzungsplanes der Verbandsgemeinde WeilRenthurm fir den
Bereich ,Sudlicher Ortsrand“ durchgefiihrt. Auf die Aussagen der Begriindung dazu wird ver-
wiesen. Die GréRenordnung der Flachenneuausweisung in der Ortsgemeinde Urmitz und die
Verteilung der zur Verfligung stehenden Wohnbauflachenneuausweisungen obliegt dabei der
Verbandsgemeinde als Tragerin der Planungshonheit fiir die Neuaufstellung bzw. Anderung des
Flachennutzungsplans.

Fir die 28. Flachennutzungsplananderung wurde vom Verbandsgemeinderat am 18.12.2019
der Feststellungsbeschluss gefasst und das Zustimmungsverfahren der Gemeinden nach § 67
Abs. 2 GemO RLP ist abgeschlossen. Die 28. Flachennutzungsplananderung wurde von der
Kreisverwaltung Mayen-Koblenz am 30.10.2020 genehmigt und wurde mit Bekanntmachung
vom 22.01.2021 wirksam.
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1.5.4 Angrenzende Bebauungsplane

An das Plangebiet grenzen mehrere Bebauungsplane an:

Im Norden befindet sich der Bebauungsplan ,Am Kirchentiirmchen Ill. Abschnitt* aus 1996 und
»,Am Kirchentiirmchen II. Abschnitt* aus 1978. Der Bebauungsplan ,Am Kirchentirmchen III.
Abschnitt* wird zurzeit geandert. Die bisherige oOffentliche Ortsrandeingriinung, die direkt im
Norden an das vorliegende Plangebiet angrenzt, wird in private Grinflache geadndert und an die
ndrdlichen Grundstiickeigentiimer verauBert. Diese Anderung erfolgt vor dem Hintergrund, dass
diese Flache ihre Funktion als Ortsrandeingriinung nicht mehr erfiillen muss. Zwischen dem
Bebauungsplan ,Am Kirchentlirmchen Il. Abschnitt® und dem Plangebiet liegt noch der Gel-
tungsbereich der Satzung ,Am Widdum®. Der Bebauungsplan ,Am Kirchentlirmchen II.
Abschnitt* wurde 2018 geandert, wobei auch ein Teil der Satzung ,Am Widdum® aufgehoben
wurde. Hier wurde der bisherige Spielplatz in eine ,Flache fir Gemeinbedarf‘ mit der Zweckbe-
stimmung Kindertagestatte geandert. Im Westen befinden sich die Bebauungsplane ,Zwischen
WeiRenthurmer und Mulheimer Weg“ und ,Zwischen Rheintal und Hauptstrale.

Die angrenzenden Bebauungsplane bzw. die Satzung sehen Wohnbebauung vor. Im Bereich
.Kirchentirmchen Il. Abschnitt sind noch bis zu 3 Vollgeschossen zulassig, im Ill. Abschnitt
hingegen maximal 2 Vollgeschosse. Die Satzung setzt noch strengere Mal3stabe hinsichtlich
des aulieren Erscheinungsbildes der sichtbaren Geschosse. Es sind ebenfalls zwei Vollge-
schosse zuldssig sind, aber das 2. Vollgeschoss muss als Dachgeschoss gestaltet sein.

1.5.5 Schutzgebiete

Gewasserschutz, Trinkwasser- und Heilguellenschutz

Heilquellenschutzgebiete und Mineralwassereinzugsgebiete werden von dem Plangebiet nicht
beruhrt. Das Plangebiet lag bis vor ca. 5 Jahren innerhalb des Wasserschutzgebietes ,Koblenz-
Urmitz®, ist nun aber nicht mehr davon betroffen. Die gednderte Abgrenzung war schon zuvor
bekannt, Rechtsverordnung ist vom 25.03.2019.

Als Gewasser der 1. Ordnung liegt der Rhein in ca. 350 m Entfernung im Norden, Gewasser
der 2. oder 3. Ordnung befinden sich nicht in der Nahe.

Auf dem Flurstlick 111/12, Flur 13, Gemarkung Urmitz befindet sich eine Wasserfassung zur
Eigenversorgung.

Schutzgebiete nach Naturschutzrecht

Schutzgebiete des Natura-2000 Netzes liegen mit dem FFH-Gebiet ,Mittelrhein“ ca. 350 m im
Norden und dem Vogelschutzgebiet ,NSG Urmitzer Werth“ ca. 470 im Norden, unmittelbar an
dieses Vogelschutzgebiet grenzt das VSG ,Engerser Feld“ ca. 870 entfernt von dem Plangeiet
im Norden an. Zwischen dem Plangebiet und den Natura 2000 Gebieten befindet sich die Orts-
lage von Urmitz, so dass keine Auswirkungen zu erwarten sind.

Das Naturschutzgebiet ,Urmitzer Werth® ist deckungsgleich mit dem gleichnamigen Vogel-
schutzgebiet.

Weitere Schutzgebiete nach Naturschutzrecht liegen nicht in der Nahe.
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1.5.6 StraBenplanungen, Ver- und Entsorgung des Gebietes

Fir das Umfeld der vorliegenden Bauleitplanung sind keine aktuellen Stral’enplanungen be-
kannt. Die Erschliefung des Plangebietes erfolgt Uber die Hauptstral’e, Lehpfad und die
Raiffeisenstral’e. Ansonsten grenzen keine Uberdrtlichen Stralen oder Gemeindestrallen an
das Gebiet an. Die Kreisstralle 44 und die Landesstralte 126 verlaufen sidlich bzw. sidostlich
des Plangebietes.

Das Gebiet an sich verfligt derzeit nicht ber eine innere Erschlielung. Die Leitungsbestande
des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung flihren bis zum Plangebiet. Das Niederschlagswasser
der unbebauten Flachen versickert derzeit vor Ort bzw. [auft breitflachig der Topografie folgend
ab.

1.5.7 Geologische Vorbelastungen

Hinsichtlich der Hangstabilitat ist das Gebiet nicht kartiert, flir Rutschungen ebenfalls nicht. Das
Plangebiet liegt innerhalb der Erdbebenzone 1 und auferhalb von Rohstoffsicherungsflachen.!

Die Radonkonzentration liegt im westlichen Teil des Plangebietes bei 25,5 kBg/m? und im 0stli-
chen Teil bei 45,6 kBg/m?3. Das liegt Radonpotential im westlichen Teil des Plangebietes bei
29,3 und im ostlichen Teil bei 30,2. 2 Damit liegen die Radonwerte unterhalb der Werte, fiir die
das Landesamt fiir Umwelt bauliche MaRnahmen an Gebauden empfiehit.

Das Landesamt fir Geologie und Bergbau teilte im Bauleitplanverfahren mit, dass innerhalb des
Plangebietes kein aktueller Bergbau unter Bergaufsicht erfolgt. Die Behoérde wies darauf hin,
dass der westliche Teil des Plangebietes im Bereich des auf Braunkohle verliehenen Bergwerk-
feldes ,Rhenania“ liegt. Das Bergrecht wird noch aufrechterhalten, so dass ein entsprechender
Hinweis unter Nummer 4.4 in den Bebauungsplan aufgenommen wurde. Im Verleihungsriss des
aktiven Bergwerkfeldes ist beim Landesamt flir Geologie und Bergbau lediglich ein Fundpunkt
dokumentiert, der sich nicht innerhalb des Plangebietes befindet. Uber tatséchlich erfolgten Ab-
bau in dem Bergwerksfeld liegen der Behorde keine Dokumentationen oder Hinweise vor.
Zudem konnte das Landesamt fliir Geologie und Bergbau einer Mutungsibersichtskarte aus
dem Jahr 1900 entnehmen, dass sich das Plangebiet im Bereich einer ehemaligen
Schwemmesteinfabrik befindet, allerdings liegen hierzu keine nédheren Unterlagen vor.

Zu Boden und Baugrund — allgemein — teilt das Landesamt flir Geologie und Bergbau folgendes
mit: ,Nach unseren geologischen Informationen ist im éstlichen Bereich des Plangebietes mit
kiinstlich verédndertem Geldnde zu rechnen. Dies ist vermutlich in Bims-Abgrabungen begriin-
det. Ob und in welchem Mal3 Abgrabungen und Wiederverfiillungen stattgefunden haben, ist
uns nicht bekannt.

Das gesamte Planungsgelédnde liegt zudem innerhalb der Rheinaue. Grundsétzlich ist mit dem
oberflachennahen Anstehen von feinkérnigen und eventuell auch zum Teil organischen Fluss-

1 Kartenviewer des Landesamtes fiir Geologie und Bergbau, https://mapclient.Igb-rip.de/ letzter Aufruf:
31.08.2021

2 Quelle: Kartenviewer des Landesamtes fiir Umwelt, letzter Aufruf 29.08.2021
Empfehlung des Landesamtes fir Umwelt: ,Sollten Sie ein neues Haus bauen wollen, empfehlen wir Ihnen,
ab einer Radonkonzentration in der Bodenluft von mehr als 100.000 Bg/m? oder einem Radonpotenzial uber
44 besondere MalRnahmen beim Bau zu erwégen. Dies kénnen beispielsweise eine geologische Untersu-
chung des Baugrunds oder zusatzliche abdichtende MalRnahmen des Bauwerks sein.
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1.5.8

und Hochflutablagerungen sowie hohen Grundwasserstédnden zu rechnen. Diese Ablagerungen
weisen in der Regel nur eine geringe Tragféhigkeit auf.

Sowohl die Auenablagerungen als auch der Bims und die kiinstlich aufgebrachten Béden kén-
nen zudem eine ungleichméfige und/oder erhéhte Verformbarkeit aufweisen. (...)

Von der Planung von Versickerungsanlagen wird abgeraten. (...)"

Fir das Plangebiet wurde eine ,,Geotechnische Untersuchungen und allgemeine Baugrundbe-
urteilung zur geplanten Kanal- und StralBenbaumalBnahme mit Erkundungen des vorhandenen
Untergrundes sowie umwelttechnischen Untersuchungen hinsichtlich einer Abfalleinstufung
nach LAGA und der Verordnung (ber Deponien und Langzeitlager” erstellt, die der Begriindung
als Anlage beigeflgt ist. Hierzu wurden 12 Kleinrammbohrungen, 10 leichte Rammsondierun-
gen und 2 Versickerungsversuche durchgefihrt und ausgewertet. Entsprechend der
Aufgabenstellung befinden sich die Versuchsstellen ausschlieBlich in Bereich der kiinftigen
Straf3en und Versickerungsanlagen. Die Béden werden als gut versickerungsfahig eingestuft.

Fir die Errichtung der Gebaude sind in jedem Falle eigene Baugrunduntersuchungen erforder-
lich.

Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Abfallwirtschaft, Wasserwirt-
schaft, Bodenschutz teilte im férmlichen Beteiligungsverfahren mit, dass das Plangebiet an eine
Altablagerungsstelle mit der Registrierungsnummer: 137 08225-0206 ,Auf der HOhe® angrenzt,
diese Altablagerung aber fir das Plangebiet keine Beeintrachtigung darstellt.

Denkmalschutz

Bereiche des Denkmalschutzes und Einzeldenkmaler sind von der Planung nicht betroffen. Zu
dem Vorkommen von Bodendenkmalern gab die Generaldirektion Kulturelles Erbe im Rahmen
der friihzeitigen Beteiligung eine Stellungnahme ab, dass westlich benachbart zahlreiche Fund-
stellen, darunter eine frilhgeschichtliche Siedlung und zugehérige Graberfelder bekannt sind.
Daher handelt es sich um eine archaologische Verdachtsflache und es wurden, um Verzdge-
rungen in Bauablaufen aufgrund von archaologischen Funden zu vermeiden, am 05. und am
06.02.2018 eine geomagnetische Prospektion im Plangebiet durch das Blro PZP aus Marburg
durchgeflihrt (Technischer Bericht des Blros PZP vom 12.02.2018, siehe Anlage 8).

Die Untersuchungsergebnisse wurden der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Lan-
desarchaologie, Gbermittelt und von dieser ausgewertet (siche Anlage 9).

Es wurden 3 Befundflachen bewertet.

Die Ergebnisse kobnnen den Anlagen 8 und 9 entnommen werden, die bei der Verbandsgemein-
deverwaltung Weillenthurm zur Einsicht bereitliegen. Auf die Wiedergabe der Lage der
archaologischen Befundstellen wird an dieser Stelle verzichtet. Sie befinden sich grob sidlich
der Planstralle A.

Die Beurteilung der Generaldirektion Kulturelles Erbe kommt zu folgendem Ergebnis:

,Der Befund 1 muss vor Beginn der Erschlieungsarbeiten zunéchst flachig untersucht werden.
Hierfiir wird der Oberboden mit einem Bagger abgezogen, der Grabenbefund wie auch der Gru-

benbefund im Zentrum im Planum prépariert und dokumentiert. Hiernach erfolgt die Anlage von
Profilschnitten, mit denen die Tiefenausdehnung der Befunde erschlossen wird. Der Befund hat
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einen Durchmesser von etwa 30 m. Innerhalb des Grabens kénnen neben der zentralen Grube
noch weitere Befunde, eventuell Nebenbestattungen angetroffen werden.

Fir diese Arbeiten ist ein Zeitraum von etwa 2 Wochen zu veranschlagen.

Befund 2 und 3 miissen zunéchst durch einen Baggerschnitt in ihrer Funktion geklart werden.
Gegebenenfalls erfolgt eine fldchige Freilegung, jedoch nur soweit sich die Befunde innerhalb
des durch Zerstérung bedrohten Areals befinden. Hierfiir ist ein Feldaufwand von 1 Woche zu
veranschlagen.

Die Fldache westlich des Befundes liegt nach unseren Fundstellenkartierungen im potentiell am
stéarksten befundtréchtigen Bereich. Durch den Streuobstwiesenbewuchs weist die Geomagne-
tik hier zahlreiche Liicken auf, die das Ergebnis verunkléren. In diesem Bereich sollte der
Sachverhalt durch mehrere kleine Sondagen geklért werden. Hierfiir ist ein Zeitraum von drei
Tagen zu veranschlagen.”

Aufgrund dieser Aussagen enthalt der Bebauungsplan einen weitergehenden Hinweis zur Ar-
chaologie, als im Allgemeinen Ublich.

Fir die spatere Bauausfiihrung hat dies zur Konsequenz, dass insbesondere im Bereich der
Streuobstwiese ggfls. weitere archaologische Untersuchungen erforderlich werden. Dabei sind
samtliche noch weitere archaologischen Untersuchungen ergebnisoffen, unabhangig davon, ob
es sich um Baggersondagen in den Befundstellen 1 bis 3 oder um weitere Untersuchungen im
Bereich der Streuobstwiese handelt. Durch die stattgefundenen geomagnetischen Prospektio-
nen und deren Auswertung konnte der Bereich potenzieller archdologischer Funde lediglich
eingegrenzt werden.

Die Anzeige-, Erhaltungs- und Ablieferungsfrist nach §§ 16 — 21 DSchG RLP ist stets zu beach-
ten.
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1.6

1.6.1

Vorhandene ortliche Gebietspragungen und Bestandsanalyse

Gebietsrelevante Emissionsanlagen im Umkreis

Das Plangebiet ist von klassifizierten Strallen und gewerblichen Nutzung umgeben. Die von
aufden auf das Plangebiet einwirkenden Immissionen sind von Relevanz, weil mit einem Wohn-
gebiet schutzbedirftige Nutzungen geplant sind. Aus diesem Grund wurde eine
Schalltechnische Untersuchung erstellt. Grundlage fiir die Schalltechnische Untersuchung stellt
aufgrund der stadtebaulichen Neuplanung die DIN 18005 (Schallschutz im Stadtebau) dar.

Emissionen aus Verkehrslarm

Die Kreisstralle 44 (K44) liegt in unmittelbarer Nahe des Geltungsbereiches und verlauft von
Westen nach Suden parallel zum westlichen Bereich des Plangebietes. In norddstlicher Rich-
tung befinden sich die Kreisstralle 44 und die Landesstralle 126 (L 126), die eine der
Hauptzufahrtsmdéglichkeit zur Ortsgemeinde Urmitz bildet. Die Orientierungswerte der DIN
18005 fur Allgemeine Wohngebiete liegen fiir Verkehrslarm tags bei 55 dB(A) und nachts bei
45 dB(A).

Die Schalltechnische Untersuchung vom 21.09.2016 kam zu dem Ergebnis, dass innerhalb des
Plangebietes aufgrund von Emissionen aus Verkehr die Orientierungswerte der DIN 18005 fur
Allgemeine Wohngebiete tags in einem Abstand bis zu 100 m zur K 44 und nachts in einem
Abstand bis zu 200 m zur K 44 und L 126 Uberschritten werden. Gerechnet wurde jeweils fur
das 2. Obergeschoss mit einer Aufpunkthéhe von 8,4 m.

Die Berechnung des Verkehrslarms wurde in dem Schalltechnischen Gutachten fiir die Offen-
lage und die erste erneute Offenlage auf der Grundlage der Richtlinie fir den Larmschutz an
Straken (RLS-90) vorgenommen. Mit der 2. Verordnung zur Anderung der 16. Verordnung zum
Bundesimmissionsschutzgesetz (16. BImSchV) vom 04.11.2020 wurde die Richtlinie fir den
Larmschutz an Stralen (RLS-19) zum 01.03.2021 eingeflhrt. Die RLS-19 I6ste damit die zuvor
anzuwendende RLS-90 ab. Fur die dritte (erneute) Offenlage erfolgte daher eine Neuberech-
nung auf der Grundlage der RLS-19. Die Neuberechnung flihrte zu einer Verminderung der
Beurteilungspegel und somit einer Verbesserung der stadtebaulichen Situationen fir den Ta-
geszeitraum, aber zu einer Erhéhung des Beurteilungspegels und somit einer Verschlechterung
der Situation im Nachtzeitraum. Die Auswirkungen auf die Bauleitplanung werden in Kapitel
1.7.11 beschreiben.
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Ohne aktiven Schallschutz liegt der Beurteilungspegel tags am siidwestlichen Rand (ca. 4 - 5
Grundstlicke) Uber 55 dB(A) und nachts in gut zwei Drittel des Plangebietes Giber 45 dB(A).

Emissionen aus Gewerbeldarm

Weitere potentielle Nutzungskonflikte stellen die angrenzenden bzw. in der Nahe liegende ge-
werbliche Nutzungen dar. Fir Gewerbelarm liegen die Orientierungswerte der DIN 18005 fur
Allgemeine Wohngebiete tags bei 55 dB(A) und nachts bei 40 dB(A). Die Orientierungswerte
der DIN 18005 sind gleich denen der Immissionsrichtwerte der TA Larm.

Abbildung 10: Rasterlarmkarte Gewerbegerausche 2. OG tags (ohne MaBstab)
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(Quelle: Schalltechnisches Ingenieurbliro Pies: Schalltechnische Untersuchung vom 21.09.2016, Anhang 3, pdf-Seite 41)

In der Schalltechnischen Untersuchung wurden Auskiesungsflachen sudlich der K 44 bertck-
sichtigt. Weitere gewerbliche Nutzungen, wie ein Industriegebiet weiter im Siden oder
bestehende Betriebe im Osten, liegen samtlich Gber 400 m von dem geplanten Allgemeinen
Wohngebiet entfernt. Teilweise liegt auch schutzbedirftige Bestandsbebauung zwischen den
vorhandenen Betrieben und dem Bebauungsplangebiet.

Die Nachtzeit bedurfte keiner besonderen Priifung, da in den Auskiesungsflachen, als domi-
nante Gewerbeschallquelle, nachts keine Tatigkeiten ausgefliihrt werden bzw. fir
nachtarbeitende Betriebe im Osten vorangegangenen Larmmessungen, unabhangig von der
Aufstellung dieses Bebauungsplans, an Wohnhausern noch naher an den Betrieben als das
Plangebiet, das Einhalten des Immissionsrichtwerte nachts ergeben haben.
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Insgesamt werden die Orientierungswerte der DIN 18005 und der Immissionsrichtwerte sowie
das Spitzenwertkriterium der TA-Larm fiir allgemeine Wohngebiete im gesamten Plangebiet
Uber alle Geschosse eingehalten.

Gesamtlarmbetrachtung

Nach der separaten Betrachtung der Auswirkungen von Verkehrslarm und Gewerbelarm wurde
die summarische Betrachtung in Form des maf3geblichen AuRRenlarmpegels vorgenommen.

Abbildung 11: Mal3geblicher AuBenldrmpegel gemall DIN 4109 mit Verkehr und Gewerbe
(ohne Mal3stab
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(Quelle: Schalltechnisches Ingenieurbliiro Pies: Schalltechnische Untersuchung vom 16.07.2021, Anhang 3)
Das Plangebiet wird komplett von dem Larmpegelbereich Il Gberdeckt. Lediglich im Stidwesten

findet sich marginal der Larmpegelbereich IV, er liegt aber auflierhalb der liberbaubaren Flache
des Bebauungsplans.

Die Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes ist daher mit MaRnahmen zum Schallschutz
(siehe Kapitel 1.7.11) durchfihrbar.

Emissionen aus Landwirtschaftlicher Nutzung

Das Plangebiet grenzt im Stden und im Osten nur durch einen Wirtschaftsweg getrennt an
landwirtschaftliche Nutzflachen an. Die Bewirtschafter der angrenzenden landwirtschaftlichen
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Flachen missen bei der Verwendung von Spritzmitteln kiinftig Rucksicht auf die Wohnbebau-
ung nehmen. In welcher Form dies geschieht und ob es Gberhaupt eine Einschrankung fir die
Bewirtschafter bedeutet, richtet sich nach der bisherigen Bewirtschaftung, der jeweiligen Wet-
terlage bei Einsatz von Spritz- und Dingemittel, der Art der Mittel und ob ein abdrifftschiitzender
Bewuchs zu den Wohngarten vorhanden ist.

1.6.2 Standorteignung, Topografie, Baubestand und Vorbelastungen im Plangebiet

Das Plangebiet verlauft von Norden nach Siden leicht abféllig. Derzeit wird die Flache landwirt-
schaftlich genutzt (Acker, Griinland, Obst). Vereinzelt findet sich auch Freizeitnutzung mit
kleinen baulichen Anlagen im Gebiet.

Zu den befahrbaren StraRen sind kleinere Erdwalle aufgeschittet, die aber keine Beeintrachti-
gung der Topografie darstellen.

Das Plangebiet bzw. die gesamte Ortsgemeinde Urmitz liegt in einem Bereich, in dem aufgrund
der bekannten Kriegshandlungen nicht zur Wirkung gelangte Kampfmittel nicht ausgeschlossen
werden kdnnen. Daher ist bereits, tber die Uibliche Luftbildauswertung hinaus, eine 6rtliche Un-
tersuchung beauftragt. Die Vor-Erkundung erfolgt vor der ErschlieRung, allerdings erst nach
Freistellung des Gelandes von Bewuchs.

1.6.3 Eigentumsverhaltnisse im Plangebiet

Die Grundstlicke im Plangebiet befinden sich vollstandig in Privateigentum.
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1.7 Darlegung der Planinhalte

1.7.1 Abgrenzung des Plangebietes

Der Geltungsbereich wurde bezogen auf verschiedene Faktoren ausgerichtet und beidseitig des
Obstlehrpfades angeordnet, um eine stadtebaulich geordnete Fortsetzung der nérdlich angren-
zenden Bebauung zu realisieren. Die Grole des Plangebietes ist angesichts der sehr hohen
Nachfrage in der attraktiven Wohngemeinde und des langen Zeitraumes, seit dem das letzte
Baugebiet in Urmitz ausgewiesen wurde, angemessen.

Die Grundsatze der Abgrenzung des Plangebietes richten sich dabei danach, dass die Auswei-
sung der Wohnbauflachen in unmittelbarer Angrenzung an das nérdlich bestehende
Wohngebiet erfolgen soll. Die sehr langen Flurstiicke, die noch aus hauptsachlich durch Land-
wirtschaft gepragten Zeiten stammen, kénnten dabei nur als einer von vielen Belangen
berlcksichtigt werden. Ein betriebswirtschaftlich verniinftiges und effektives Bewirtschaften der
verbleibenden Flachen ist jedoch weiterhin mdglich. Die Erreichbarkeit der Flachen ist sicher-
gestellt.

Im Sitdwesten des Geltungsbereiches konnte eines der erforderlichen Regenriickhaltebecken
angeordnet werden, so dass hier eine Abgrenzung des Geltungsbereiches ohne Grundstulicks-
durchschneidung erzielt werden konnte.

1.7.2 Geplante ErschlieBung

Verkehrliche ErschlieBung

Die Erschlieltung fiir die Bewohner des neuen Gebietes erfolgt Giber drei Anbindungen.

Der westliche Teil wird vorrangig von der HauptstralRe und untergeordnet Giber den Lehpfad
erschlossen. Von der Haupterschliellung des westlichen Teilgebietes (Planstralen A), mit einer
Breite von 6,0 m, gehen Stichstraen (Planstraen B bis D), mit der gleichen Breite von 6,0 m,
ab. Die StichstralRen verfligen Uber keine Wendemdoglichkeit, so dass an den Einmiindungsbe-
reichen, soweit Grundstlicke angebunden werden, die nicht von der Planstrale A erreichbar
sind, Abstellplatze fir Abfallsammelbehalter an den Abholtagen vorgesehen sind. Die Kreu-
zungsbereiche werden aufgeweitet, um gestalterische Elemente im Strallenraum unterbringen
zu koénnen; sie sind so grof3ziigig, dass Sie auch zum Abstellen von Milltonnen genutzt werden
kénnen, ohne dass hierflir separate Flachen ausgewiesen werden miissen. Der westliche Teil
verflgt Uber zwei Aste nach Stden (Planstraite B und D) die eine Erweiterung des Plangebietes
nach Siden ermdglichen.

Im Norden, am Lehpfad, ist ein offentlicher Parkplatz geplant, um die Besucherverkehre des
Baugebietes vertraglich unterzubringen. Dieser 6ffentliche Parkplatz kann selbstverstandlich
auch von Autofahrern ohne Bezug zu dem Baugebiet genutzt werden. Dies soll auch nach der-
zeitiger Sachlage nicht ordnungsrechtlich eingeschrankt werden. Die Festsetzung eines
Parkplatzes, der zwar vorrangig den Bewohnern des Plangebietes dienen soll, aber auch von
jedermann nutzbar ist, ist zuldssig. So kann z.B. in einem Bebauungsplan mit z.B. 50 Grund-
stlicken auch eine Gemeinbedarfsflache flr eine Kindertagestatte festgesetzt werden, die nicht
nur von Kindern aus dem Baugebiet besucht werden. Die Ortsgemeinde ist sich bewusst, dass
fur die Festsetzung des Parkplatzes im Umlegungsverfahren gem. § 55 Abs. 5 BauGB geeig-
netes Ersatzland von der Ortsgemeinde einzubringen ist. Die Gerauschemissionen des
Parkplatzes wurden durch das Gutachten zur Schalltechnischen Untersuchung vom 20.05.2020
gepruft. Der mafigebliche Immissionsgrenzwert fiir ein Allgemeines Wohngebiet von 59 dB(A)
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zur Tageszeit und von 49 dB(A) zur Nachtzeit wird an allen nachstgelegenen Wohngebauden
eingehalten.

Die Kindertagesstatte nordlich des Plangebietes wird Hol- und Bringverkehr verursachen. Zur
Vermeidung von Konflikten zwischen den Verkehrsteilnehmern kdnnen ordnungsrechtliche An-
ordnungen veranlasst werden.

Innerhalb des Plangebietes selbst sind entlang des Strallenraums ebenfalls vereinzelt und kon-
zentriert o6ffentliche Stellplatze, allerdings in geringerer GréRenordnung, festgesetzt.

Der 6stliche Teil wird an die Raiffeisenstralte angebunden. Er wird in Form von Ringstraflen
und einer Stichstrale mit ausreichender Wendemdglichkeit fiir Millfahrzeuge erschlossen. Die
Stralen verfligen Uber eine Breite von 6,0 m. Lediglich die stliche Stichstral3e ist mit 5,5 m
etwas schmaler. Entlang der Planstraf3en A und E sind 6ffentlichen Stralkenraum teilweise Park-
platze ausgewiesen.

In beiden Teilen finden sich Verkehrsgriinanlagen. FuRwege verbinden das Plangebiet mit dem
Obstlehrpfad und der Bestandsbebauung im Norden.

StraRenverkehrsbehoérdliche Anordnungen sind nicht Bestandteil der vorliegenden Bauleitpla-
nung, ebenso wenig, wie die Aufteilung des Strallenraumes verbindlich festgesetzt wird.

Die Boschungsflachen, die zur Herstellung des StralRenkorpers dienen, sind in der Planzeich-
nung festgesetzt.

Die Planung der Verkehrsanlagen baut auf einem Bodengutachten auf. Erforderliche bodenver-
bessernde MalRnahmen bzw. Bodenaustausch, der zur Tragfahigkeit des Strallenkorpers
erforderlich sein kann, richtet sich nach den Aussagen des Bodengutachtens.

Leitungsgebundene ErschlieBung

Das Schmutzwasser des Plangebietes wird im Freigefalle an die Bestandsleitungen im Norden
angeschlossen. Um die Entwéasserung des Plangebietes vollstandig im Freigefalle umsetzen zu
konnen, ist es erforderlich, den Bereich beidseitig der Planstralle F und beidseitig der stidlichen
Teile der Planstralten E, G und H bis zu ca. 1,2 m iber dem derzeitigen natlrlichen Gelande
anzuheben. Hier sind entsprechend gréliere Béschungen zur Herstellung des Stral’enkoérpers
erforderlich.

Das Niederschlagswasser wird in zwei Versickerungs- und Rickhalteanlagen im Siiden des
Plangebietes geflihrt. Die geplanten Versickerungs- und Riickhalteanlagen werden aufbauend
auf einem Bodengutachten so errichtet, dass sie die Baugrundstiicke nicht beeintrachtigen. Die
Aussagen und Empfehlungen des Bodengutachten sind 6rtlich exakter, als die Stellungnahme
des Landesamtes flir Geologie und Bergbau (siehe Kapitel 1.5.7), so dass die Planung der Ver-
sickerungs- und Rickhalteanlagen, unter Berlcksichtigung der Empfehlungen des
Bodengutachtens, umsetzbar sind.

Die Wasserversorgung des Plangebietes erfolgt ebenfalls durch Erweiterung der Bestandslei-
tungen. Der Grundschutz bei der Léschwasserlieferleistung nach Arbeitsblatt W 405 des
DVGW-Regelwerkes fir Wohn- und Mischgebiete mit 48 cbm/h Uber die Dauer von 2 Stunden
ist gegeben. Der Hydrantenabstand wird im Zuge der ErschlieSungsplanung entsprechend der
Vorgaben des Arbeitsblattes bestimmt.

Zur Stromversorgung sind in jedem Plangebiet Flachen fir Trafostationen festgesetzt. Eine Ver-
sorgung mit Erdgas ist mdglich.
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1.7.3 Geplante Art der Nutzung

Allgemeine Wohngebiete

Der Grolteil des Plangebietes wird als allgemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO festge-
setzt. Hier sind folgende Nutzungen nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 BauNVO allgemein zulassig:

e Wohngebaude

e die der Versorgung des Gebiets dienenden Laden, Schank- und Speisewirtschaften so-
wie nicht stérenden Handwerksbetriebe,

¢ Anlagen fir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Ausnahmsweise zuldssig sind nach § 4 Abs. 3 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO

o Betriebe des Beherbergungsgewerbes,

Nicht zulassig sind die Nutzungen nach § 4 Abs. 3 Nr. 2 bis 5 BauNVO:

o sonstige nicht storende Gewerbebetriebe
o Anlagen fur Verwaltungen
o Gartenbaubetriebe und Tankstellen

Mit diesen Festsetzungen zu der Art der Nutzung soll sichergestellt werden, dass ein allgemei-
nes Wohngebiet analog der nérdlich und westlich angrenzenden Wohngebiete und somit eine
familienfreundliche Umgebung entsteht, die nicht durch Betriebe im Inneren und durch in Folge
der Betriebe entstehende Gerauschemissionen und ggfls. Verkehrsbelastung im Inneren beein-
trachtigt werden. Er werden zudem nur Wohngebaude und dem modernen Wohnen dienende
Nutzungen, die auch durch ein fuBlaufig erreichbares Angebot an Infrastruktur im Gebiet zur
Verkehrsminderung beitragen, zugelassen.

Flache fiir ,,Seniorengerechtes und barrierefreies Wohnen*

Ca. in der Mitte des westlichen Teils wird eine bauplanungsrechtliche Reservierung einer Flache
vorgenommen, auf der nur Wohngebaude errichtet werden dlirfen, die flr Personengruppen mit
besonderem Wohnbedarf bestimmt sind. Die Flache fiir ,Seniorengerechtes und barrierefreies
Wohnen* war bis vor der zweiten (erneuten) Offenlage im dstlichen Teil des Plangebietes vor-
gesehen und wurde fiir die dritte (erneute) vom Ostlichen Teil des Plangebiets in den westlichen
Teil verlegt, da dort die (Alt-)Eigentumsflachen der Familie liegen, die die Wohnanlagen ver-
wirklichen moéchte und somit die Abwicklung im gesetzlichen Bodenordnungsverfahren
vereinfacht wird. Diese angemessen grof3e Flache ist ausschlief3lich flir die Nutzung mit senio-
rengerechtem und barrierefreiem Wohnen vorgesehen. Die Flache umfasst weniger als 3 % der
Bauflache und damit einen eher geringen Anteil an dem Gesamtbaugebiet. Mit dieser Festset-
zung soll bewirkt werden, dass der betroffene Personenkreis besser mit Wohnraum versorgt
werden kann. Angesichts des Demografischen Wandels und dem Bestreben einer moglichst
langen selbstandigen Lebensweise in den eigenen 4 Wanden fiir Personen mit Mobilitatsein-
schrankungen ist diese Festsetzung als stadtebauliches Steuerungsinstrument auch
erforderlich. Die Festsetzung erfolgt in Abstimmung mit den Eigentimern deren Grundstiicke
zurzeit vorrangig in diesem Bereich liegen und ein hohes Interesse an der Zuteilung ebenfalls
in diesem Bereich haben.

Es ist Absicht der Eigentiimer, dass die Wohnungen flr das ,seniorengerechte und barrierefreie
Wohnen® nur von Personen bewohnt werden diirfen, von denen
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¢ mindestens ein Bewohner/eine Bewohnerin einer Wohneinheit das 60. Lebensjahr vollendet
hat oder

¢ mindestens ein Bewohner/eine Bewohnerin einer Wohneinheit die Voraussetzungen des
§ 1 des Schwerbehindertengesetzes erfiillt, wobei § 2 des Schwerbehindertengesetzes
keine Anwendung findet.

Griinflichen

Die Flachen zum Anpflanzen am Rand des Plangebietes dienen der Eingriinung des Neubau-
gebietes. Die geringe Breite der Pflanzstreifen in Kombination mit den Abstanden die zu
landwirtschaftlichen Flachen eingehalten werden missen, lassen hier nur Strauchpflanzungen
und kleinere Bdume zu.

Die offentlichen Grinflachen sind als Verkehrsgrinflachen in den beiden Teilgebieten verteilt.
Die beiden Flachen im Westen der Zufahrt ins Baugebiet sind in einer GroR3e, die Spielraum flr
gestalterischen Bepflanzungen ermdglicht. Innerhalb der 6ffentlichen Griinflachen wird das Auf-
stellen von Kulturgltern zugelassen. Ein ortlicher Verein engagiert sich darin den Einwohnern,
insbesondere den jlingeren historische Landbewirtschaftung nahezubringen. Dieses Engage-
ment wird durch die Mdglichkeit zur Nutzung der o&ffentlichen Grinflichen von der
Ortsgemeinde unterstltzt und verleiht dem Baugebiet einen besonderen Charakter.

Die Anlage eines Spielplatzes ist nicht erforderlich, da unmittelbar angrenzend an das 6stliche
Teilgebiet der erst kiirzlich hergestellte naturnahe Spielplatz der Ortsgemeinde liegt.

1.7.4 Geplantes MaR der Nutzung

Das Mal der baulichen Nutzung orientiert sich an der bestehenden Umgebungsbebauung. Die
Grundstlicke fallen im Parzellierungsvorschlag fir das Plangebiet teilweise kleiner aus, als in
dem angrenzenden Plangebiet. Die kleineren Grundstlicke tragen zum sparsamen Umgang mit
Grund und Boden und zur Eigentumsbildung fiir weite Schichten der Bevélkerung bei. Da be-
absichtigt wird, den Zuschnitt kleinerer bis mittelgroRer Bauplatze zu ermdglichen, und um
deren zweckmallige Ausnutzbarkeit zu erzielen, wird eine Grundflachenzahl von 0,4 festge-
setzt. Bei der Festsetzung der Grundflachenzahl wird somit bewusst der Orientierungswert fiir
Allgemeine Wohngebiete gemal § 17 Abs. 1 BauNVO gewahlt. Aufgrund der teilweise geringen
GroRe der Baugrundstlcke ist es erforderlich die in § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO geregelte zu-
lassige Uberschreitung der GRZ um bis 50 % durch Zufahrten, Zuwege, Garagen, Stellplatze
und Nebenanlagen zu ermdglichen.

Die festgesetzte Geschossflachenzahl baut darauf und auf der Festsetzung der Zahl der maxi-
malen Vollgeschosse auf. Sie betragt somit das Doppelte bzw. im SbW das Dreifache der
Grundflachenzahl.

Die angrenzenden Bestandsgebaude weisen 1-2 Vollgeschosse aus, sodass fiir den Grolteil
des Plangebietes max. 2 Vollgeschosse (ll) festgesetzt werden. Eine Ausnahme bildet die Fla-
che fiir ,Senioren und barrierefreies Wohnen®, hier werden zur besseren Ausnutzbarkeit max. 3
Vollgeschosse (lll) festgesetzt. Damit diese Gebaude aber nicht als Fremdkorper wirken, wird
zusatzlich eine Traufhéhe fur Gebaude mit einer Dachneigung von = 22° festgesetzt.
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1.7.5

Hohe der baulichen Anlagen - Gebaudehohe

Zusatzlich wird das Mal} der baulichen Nutzung Uber die Festsetzung einer maximalen Gebau-
dehdhe festgesetzt. Diese H6hen werden dabei tber Normalhéhennull im DHHN 1992 (NHN)
fur Abschnitte mit in etwa gleicher Héhenlage festgesetzt. Damit ist der Bezug eindeutig. Die
jeweils festgesetzte Gebaudehdhe iber NHN flir einen Abschnitt ergibt sich aus der Planzeich-
nung. Die Abgrenzung der Abschnitte mit gleicher Hohenfestsetzung erfolgt dabei mit einem
Planzeichen als Linie mit offenen Kreisen (siehe Legende zur Planzeichnung unter sonstige
Planzeichen ,Abgrenzung unterschiedlicher Hohenfestsetzungen innerhalb eines Baugebie-
tes").

Fir die Ermittlung der jeweils festgesetzten Gebaudehdhen wurde dabei wie folgt vorgegangen
bzw. wird von folgenden Héhenannahmen flir den Hochbau ausgegangen:

Die Gebaudehoéhe soll im Grolteil des Plangebietes - im WA 1 und WA 2 - maximal 10 m Uber
der kinftigen Oberkante der angrenzenden Verkehrsflache liegen kénnen. Die relative Gebau-
dehdhe wurde zwischen der zweiten und der dritten (erneuten) Offenlage von 9,0 m auf 10,0 m
um einen Meter erhoht, damit eine Bebauung mit 2 Vollgeschossen und ggfls. Staffelgeschoss
oder geneigtem Dach mdglich ist, sofern das Gebaude nicht deutlich Gber Straltenniveau er-
richtet wird. Eine Bebauung mit Flachdach und Staffelgeschoss ist bei rund 10 m Uber
Straldenniveau ebenfalls moglich. Auf der Grundlage dieser stadtebaulichen Konzeption wurde
ausgehend von den geplanten Achsenhdhen der kiinftigen ErschlieRungsstraflen die maximale
Gebaudehohe fir jedes geplante Grundstlick ermittelt. Dabei wurde die Annahme getroffen,
dass ein Gebaude mittig der Front eines Grundstlicks errichtet wird. Von der Mitte der Grund-
stlicksfront wird, mittels einer Hilfslinie senkrecht auf die geplante Stralenachse, die Planhdhe
Uber NHN der kiinftigen Stralle an diesem Punkt ermittelt. Auf diese Ho6he wurden 10,05 aufad-
diert (5 cm Sicherheitszuschlag zugunsten der Bauherren), auf ganze 10 cm aufgerundet und
die Festsetzung entsprechend vorgenommen. Die Stralenplanung liegt inkl. H6henplanung im
Entwurf vor und wurde der Ortsgemeinde am 15.06.2020 vorgestellt.

Im SbW wird eine Gebaudehdhe von maximal 12,0 m zugelassen, was mit den zulassigen 3
Vollgeschossen korrespondiert. Die Ermittlung der zuldssigen maximalen Gebaudehoéhe erfolgt
analog WA 1, wie oben beschrieben. Da das Gebiet fiir ,Seniorengerechtes und barrierefreies
Wohnen (SBW)“ mit héheren Gebauden bebaut werden darf, wurde hier fir Gebaude mit Steil-
dach mit einer Dachneigung von = 22° zusatzlich eine Traufhdhe festgesetzt, die mindestens
4,0 m unter der festgesetzten Gebaudehohe liegen muss. Mit dieser Hohenfestsetzung ist si-
chergestellt, dass ein 3. (Voll-)Geschoss wie ein Dachgeschoss wirkt. Bei Gebauden mit einer
Dachneigung von > 22° wird eine um 1,5 m gegeniliber den Einschrieben im Plan tber NHN
reduzierte Gebdudehdhe festgesetzt, was rund 10,5 m Uber kinftigem Stralenniveau ent-
spricht.

Sowohl innerhalb des SbW, als auch der Allgemeinen Wohngebiete WA 1 und WA 2, wird Uber
eine gestalterische Festsetzung geregelt, dass ein 3. Geschoss bei Gebauden mit einer Dach-
neigung von < 22° zur Fassade an der Stral’e und zur riickwartigen Fassade um mind. 1,0 m
zurlickgesetzt errichtet werden muss. Dieser Riicksprung ist unabhangig davon, ob das 3. Ge-
schoss im SbW ein Vollgeschoss sein darf oder in den Allgemeinen Wohngebietes WA 1 und
WA 2 ein Nicht-Vollgeschoss sein muss.

Die Abgrenzung der Héhe der baulichen Anlagen muss dabei bestimmt festgesetzt werden. Die
Abgrenzung richtet sich in der Planzeichnung nach der vorgesehen Grundstiicksparzellierung.
Da diese aber unverbindlich ist und die Grundstiicksaufteilung im Umlegungsverfahren
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entsprechend der Zuteilung erfolgt, ist es im Planvollzug nicht auszuschlie3en bzw. sogar wahr-
scheinlich, dass ein Baugrundstiick in zwei Sektoren mit unterschiedlicher Héhenfestsetzung
entsteht. Daher wird dieser potenzielle spatere Sachverhalt in der Festsetzung ebenfalls mitge-
regelt, indem die Hohe qilt, in der mehr als die Halfte des Baugrundstiicks an der Front
gemessen fallt. Hierbei wird als das entscheidende Malf} die Frontlage des Grundstiicks gewahit
und nicht die Grundstucksflache, da der Einschnitt bzw. die Aufflllung zur Stral3e die limitieren-
den Faktoren sind.

Eine Festsetzung auf das natirliche Gelande wird trotz dieser Erschwernisse nicht gewahit, da
dieses im spateren Baugenehmigungs- oder Freistellungsverfahren schwierig zu prifen ist.

Zur Orientierung und nachrichtlich, d.h. ohne jeglichen festsetzenden Charakter, werden die
Bestandshohen innerhalb des Plangebietes dargestellt. Sie sind fir die Ermittlung der maxima-
len Gebaudehdhe nicht maligeblich.

Die Festsetzung der Gebaudehothe erfolgt vorrangig aus ortsgestalterischen Griinden und dient
der Einbindung in der Landschaft.

1.7.6 Bauweise, Haustypen, iiberbaubare Grundstiicksflache und MindestgroRe der
Baugrundstiicke

Die Baugrenzen mit einer Tiefe von mindestens 15 m und durchgangigen Baufenstern in dem
Plangebiet bietet eine hohe Flexibilitat, um eine gute Ausnutzung der Grundstlicke zu sichern
und die Errichtung von Einzelhdusern und Doppelhdusern zuzulassen. Nur in kleineren Teilbe-
reichen ist diese Grolziigigkeit der Baufenster aufgrund des Grundstlickszuschnitts in
Verbindung mit einzuhaltenden Abstandsflachen nicht méglich. Das Plangebiet soll durch eine
bewusste Zurlickhaltung bei der Festsetzung der Uberbaubaren Grundstlicksflache ein hohes
Mal an Flexibilitdt erhalten, die sich bedingt bereits in der Umgebung widerspiegelt. Um eine
stadtebauliche und stadtgestalterische Qualitat zu erreichen, sind die getroffenen Festsetzun-
gen jedoch erforderlich. Mehr Spielraum durch tiefere Baufenster fir individuelle Lésungen lie3e
das Entstehen eines ungeordneten Gesamtbildes der Ortserweiterung zu.

Das Baugebiet wird hinsichtlich der Zulassigkeit von Haustypen unterteilt. Innerhalb des Allge-
meinen Wohngebietes 1 ist eine abweichende Bauweise festgesetzt. Die abweichende
Bauweise entspricht dem Grunde nach der offenen Bauweise, d.h. die Gebaude missen mit
seitlichem Grenzabstand errichtet werden. Der Unterschied zur offenen Bauweise besteht nur
in der Reduzierung der Gebaudelange auf 15 m je Einzelhaus und10 m je Doppelhaushalfte.

Erganzt wird diese Festsetzung dadurch, dass nur Einzel- und Doppelhduser zulassig sind. Dies
entspricht der Nachfrage in der Ortsgemeinde Urmitz. Eine dichtere Bebauung z.B. mit Reihen-
hausern ist in den jlingeren Baugebieten der Verbandsgemeinde kaum zu finden.

Lediglich ganz im Westen (WA 2) werden Hausgruppen verbindlich festgesetzt. Diese Ein-
schrankung erfolgt aus Griinden der Abschirmung dieser Bebauung vor dem Verkehrslarm fiir
die eigenen Garten. Aus dem gleichen Grund wird hier eine stark in die Baufreiheit eingreifende
Baulinie nach Suden festgesetzt. Die Gebaude sollen zwingend in Richtung Larmquelle errichtet
werden, um die Aullenwohnbereiche zu schitzen.

Das WA 1 und WA 2 soll im Wesentlichen dem Einfamilienhausbau dienen, was sich in der
Festsetzung der Haustypen widerspiegelt.

Im SbW ist es stadtebauliches Ziel eine gewisse Verdichtung zu erreichen, so dass keine Be-
schrankung auf einen Haustyp fiir die Flache fir ,Senioren und barrierefreies Wohnen*
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vorgenommen wird. Im SbW ist eine gewisse Flexibilitdt erforderlich, um die hdheren Baukosten
wirtschaftlich darstellen zu kénnen. Die Planung ist aber schon hinreichend konkret, um auch
hier eine Beschrankung der Gebaudelange auf 31,0 m vornehmen zu kénnen.

Aufgrund der unterschiedlichen Zulassigkeit sowohl von Einzel- und Doppelhdusern, in einem
Teilbereich Reihenhausern aber auch Mehrfamilienhdusern im Baugebiet kann zudem unter-
schiedlichen Nutzungsansprichen und Finanzierungsmoglichkeiten entsprochen werden.

Die MindestgréRe der Baugrundstlicke richtet sich nach der Bebauung mit einer Doppelhaus-
halfte (mindestens 250 m? pro Grundstiick, auf dem eine Doppelhaushélfte errichtet werden
kann) oder einem Einzelhaus (mind. 350 m? pro Grundstlick). Grundstiicksteilungen, die zu ei-
ner nicht erwilinschten Verdichtung des Baugebietes fiihren, werden damit vermieden. Das
Erfordernis dieser Festsetzung ergibt sich auch daraus, dass Grundstlicksteilungen nicht mehr
genehmigungspflichtig sind. Die Festsetzungen von MindestgrundstiicksgroRen, die groRer als
die derzeit festgesetzten MindestgrundstiicksgréRen sind, kénnten im Rahmen des Umlegungs-
verfahrens dazu flhren, dass mehrere Sollanspriiche nicht erfiillt werden kdnnen. Die
Festsetzung von kleineren MindestgrundstlicksgroRen oder sogar der Verzicht auf die Festset-
zung einer Mindestgrundstlicksgrée kdnnte zu so kleinen Grundstlicken fiihren, die nicht mehr
der Struktur im landlich gepragten Urmitz entsprechen.

Die Festsetzung einer MindestgrundstiicksgroRe an sich und auch die gewahlte GréRe ent-
spricht der in zahlreichen anderen Bebauungsplanen der Ortsgemeinde bzw. der anderen
Stadte/Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Weillenthurm. Insbesondere bei der Festset-
zung einer Mindestgrundstiicksgrofe von 350 m? bei Einzelhausern handelt es sich um eine
Ubliche GroRenfestsetzung, die in vergleichbaren Bebauungsplanen getroffen wurde (z.B. Be-
bauungsplane ,Hinter der Raiffeisenstrafle” und ,Am Kirchentlirmchen, lll. Abschnitt* der
Ortsgemeinde Urmitz).

Die Festsetzung der MindestgrundstiicksgréRe wurde zwischen dem Vorentwurf des Bebau-
ungsplans zur friihzeitigen Beteiligung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB und dem Entwurf
des Bebauungsplans zur férmlichen Beteiligung nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB redu-
ziert. Fir die Planfassung zur friihzeitigen Beteiligung war noch eine Mindestgrundstlicksgréfe
von 400 m? pro Grundstick flr ein Einzelhaus vorgesehen, was aufgrund einer Stellungnahme
des Vermessungs- und Katasteramtes Osteifel-Hunsriick auf 350 m? abgesenkt wurde. Das
Vermessungs- und Katasteramt Osteifel-Hunsriick war zu diesem Zeitpunkt schon so weit in
der Vorbereitung des Umlegungsverfahrens fortgeschritten, dass mit der Reduzierung der Min-
destgrundstiicksgroRe auf 350 m? pro Grundsttick fiir ein Einzelhaus sichergestellt ist, dass der
Plan vollzugsfahig ist und eine sollanspruchsorientierte Zuteilung der neu zu bildenden Grund-
stlicke an die Beteiligten des Umlegungsverfahrens gewahrleistet ist.

1.7.7 Hochstzulassige Zahl an Wohneinheiten

Die Hochstzahl der Wohnungen pro Wohngeb&dude ist in dem Baugebiet analog der Dichte
(GRZ, Geschossigkeit, Gebdudehohe, Haustypen) gestaffelt.

Im WA 1 und WA 2 sind maximal 2 Wohneinheiten pro Einzelhaus bzw. 1 Wohneinheit je Dop-
pelhaushalfte oder Reihenhaus zulassig. Lediglich im SbW bis zu 13 Wohnungen zulassig. Mit
dieser Festsetzung wird sichergestellt, dass das Neubaugebiet zum weit Gberwiegenden Teil
dem Ein- und Zweifamilienhausbau zugefiihrt wird und nur konzentriert im SbW Mehrfamilien-
hauser errichtet werden konnen. Dies entspricht der Nachfrage nach Baugrundstlicken
und/oder Wohnungen. Insgesamt ist das Baugebiet grol3 genug, um auch in einem kleineren
Teilbereich Mehrfamilienhauser zuzulassen, wobei diese die baulichen Voraussetzungen fir ein
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seniorengerechtes und barrierefreies Wohnen erfiillen missen. Durch die Errichtung von gréR-
tenteils Gebauden mit bis zu zwei Wohnungen soll neben einer familienfreundlichen
Baulandpolitik der Ortsgemeinde das stadtebauliche Ziel einer Mdglichkeit von generationen-
Ubergreifendem Wohnen im selben Haus gestarkt werden.

1.7.8 Garagen, Carports und Stellplatze sowie Nebenanlagen

Die Festsetzung zu Garagen, Carports und Stellplatzen sowie Nebenanlagen verfolgt das stad-
tebauliche Ziel, die Baukoérper (Hauptgebaude und Garagen) zu ordnen. Zudem soll mit der
Festsetzung erreicht werden, dass die Garagentore in einem solchen Abstand zur Stral3e lie-
gen, der noch die Anlage eines Stellplatzes vor der Garage ermdglicht. Dieser Stellplatz zahlt
dabei nicht zu den notwendigen Stellplatzen (siehe auch Kapitel 1.7.13). Gleichzeitig wird ver-
hindert, dass Fahrzeuge im 6ffentlichen Verkehrsraum anhalten missen, um zu warten, bis ein
Garagentor (manuell oder elektrisch) gedffnet ist. Mit der Festsetzung, dass bei Eckgrundsti-
cken zusatzlich zwischen der Garagenseitenwand und der Stralenbegrenzungslinie ein
Abstand von mindestens 1,0 Meter einzuhalten ist, soll aus stadtgestalterischen Griinden er-
reicht werden, dass Garagen bzw. Carports nicht mit ihrer Seitenwand direkt an der Stral3e
errichtet werden.

Der Ausschluss von Nebenanlagen zwischen vordere Baugrenze und StraRenbegrenzung wird
auf Gebaude beschrankt, da ansonsten auch Boxen fiir Abfallsammelbehélter oder Einfriedun-
gen im Vorgartenbereich ausgeschlossen waren.

1.7.9 Sichtdreiecke

Die in der Planzeichnung eingetragenen Sichtdreiecke sind von jeglicher Bebauung freizuhal-
ten. Die Abmessungen der Sichtdreiecke sind auf eine Geschwindigkeit von 30 km/h
ausgerichtet. Anpflanzungen, Einfriedungen und Erdaufschiittungen dirfen im Bereich der
~oichtdreiecke” eine Hohe von 0,6 m Uber Oberkante ausgebauter ErschlieRungsstralle an kei-
ner Stelle Uberschreiten. Die Festsetzung dient der Vorsorge, Verkehrsunfalle aufgrund schlecht
einsehbarer Straflten zu vermeiden und Fu3ganger, spielende Kinder, Rollstuhl- und Radfahrer
vor nahenden Autos zu schiitzen.

1.7.10 Mit Leitungsrechten belastete Flache und Flachen fiir die Regenriickhaltung
und Versickerung

Die Leitungsrechte und die Flachen fir die Regenriickhaltung und Versickerung dienen den
Verbandsgemeindewerken und sind zu einer ordnungsgemalfen Entwasserung des Plangebie-
tes erforderlich. Nur der Vollstandigkeit halber und nicht festsetzend sind die Leitungsrechte
auch zwischen den beiden Geltungsbereichen dargestellt. Die Riickhalte- und Versickerungs-
flachen sollen mdoglichst in die Landschaft eingepasst angelegt werden, wozu die
entsprechende Festsetzung Nr. 1.11 formuliert wurde.

Ein weiteres Leitungsrecht, insbesondere zur Stromversorgung, ist zwischen den beiden Gel-
tungsbereichen, zwischen dem FuRweg bei der Planstralie D und dem FuRweg in Verlangerung
der Strale ,Im Feld, erforderlich.

Die Flache zwischen den beiden Geltungsbereichen (Obstlehrpfad der Ortsgemeinde Urmitz)
befindet sich im Eigentum der Ortsgemeinde, so dass eine Leitungsverlegung hinsichtlich der
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1.7.11

Eigentumsverhaltnisse unproblematisch ist. Grundsatzlich sind die dargestellten Trassen von
allen Versorgungstragern nutzbar.

Flachen fir besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schadli-
chen Umwelteinwirkungen

In einem frilhen Planungsstadium bzw. vor den friihzeitigen Beteiligungen nach § 3 Abs. 1 und
§ 4 Abs. 1 BauGB wurde eine Schalltechnische Untersuchung erstellt, mit dem Ergebnis, dass
der Verkehrslarm tags von der K 44 und nachts auch der der L 126 in das Plangebiet hinein-
strahlen wird und die Orientierungswerte der DIN 18005 fir Allgemeine Wohngebiete
Uberschritten werden.

Die (potenziellen) Emissionen der angrenzenden gewerblichen Nutzungen flihren weder tags
noch nachts zu einer Uberschreitung der Orientierungswerte der DIN 18005 bzw. der Immissi-
onsrichtwerte und des Spitzenpegelkriteriums der TA-Larm. Der Gewerbelarm flie3t allerdings
in die Berechnung der mafigeblichen Aullenlarmpegel ein. Siehe hierzu auch Kapitel 1.6.1 und
die Schalltechnische Untersuchung vom 21.09.2016.

In der Schalltechnischen Untersuchung werden seitens des Schalltechnischen Ingenieurbiiros
Pies auch Malinahmen zur Verbesserung der Verkehrsgerauschimmissionen vorgeschlagen.

Eine Mdglichkeit ist das Einhalten von Schutzabstanden, diese waren aber, insbesondere in
der Nachtzeit so gro3ziigig, dass der Orientierungswert der DIN 18005 flir den Tag von 55 dB(A)
und der Nachtwert von 45 dB(A) bei Berlcksichtigung des Verkehrslarms und des Gewerbe-
larms in nur ca. als 1/3 des Plangebietes mdglich ware (siehe Abbildung 9). Diese Mdéglichkeit
schied daher aus.

Deshalb wurden zur Einhaltung der Orientierungswerte der DIN 18005 flr Allgemeine Wohnge-
biete Alternativen des aktiven Schallschutzes geprift:

Um im gesamten Plangebiet die Orientierungswerte der DIN 18805 flir Allgemeine Wohngebiete
in Héhe von 45 dB(A) einhalten zu kénnen, missten aktive LarmschutzmaRnahmen in Form
von Wéanden oder Wallen in einer H6he von mindestens 10 m errichtet werden. Auch diese
Variante des Schallschutzes hatte aus stadt- und landschaftsgestalterischen Griinden sowie
der damit einhergehenden Kosten und des Flachenverbrauchs zu einer Aufgabe der Planung
gefiihrt und wurde nicht tiefergehend betrachtet.

Weitere Moglichkeiten des aktiven Schallschutzes ist die Errichtung einer Larmschutzwand di-
rekt an der Grenzbebauung der betroffenen Grundstiicke mit einer Hohe von 2,0 — 3,0 m und
einer Lange von ca. 100 m.
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Abbildung 12: Vorschlag einer Ld&rmschutzwand zum Schutz vor Verkehrsldrm (ohne Mal3stab)
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Diese aktive SchallschutzmafRnahmen wiirde zu einer Pegelminderung im AuRenwohnbereich
und den Erdgeschossen flihren. Der Orientierungswert der DIN 18005 fiir allgemeine Wohnge-
biete tags in Héhe von 55 dB(A) wirde eingehalten. Zum Schutz der Obergeschosse ware
allerdings eine Wand mit mindestens 7 m Hoéhe erforderlich. Zur Nachtzeit wird der Orientie-
rungswert der DIN 18005 trotzdem in einem Bereich von ca. 200 m zur K 44 und L 126
erforderlich. Daher schlagt das Schalltechnische Ingenieurbiiro Pies zur Einhaltung des Orien-
tierungswertes der DIN 18005 eine Grundrissorientierung und/oder  passive
Schallschutzmalinahmen vor.

Die Ortsgemeinde hat sich mit den Ergebnissen der Schalltechnischen Untersuchung befasst
und entschied sich gegen aktive Schallschutzmafinahmen. Die Griinde hierfir waren, dass sich
die Errichtung einer Schallschutzwand oder eines Walles als direkte Sichtbarriere negativ auf
den Eingangsbereich der Ortsgemeinde auswirkt. Zudem kénnten die Kosten fir die Errichtung
des Walles oder der Wand nur den beguinstigten Grundstiicken zugerechnet werden sind. Auf-
grund der geringen Zahl an begtinstigten Grundstlicken wiirde deren ErschlieBung bzw. der
Schallschutz zur Unwirtschaftlichkeit fihren.

Hinzu kommt, dass die aktiven Malinahmen nur den Auflenwohnbereich und das Erdgeschoss
fur den Aufenthalt wahrend der Tagzeit schiitzen. Passive SchallschutzmaRhahmen waren in
den Obergeschossen und fir die Nutzung in der Nachtzeit trotzdem erforderlich. Demnach
wlrde mit der Schallschutzwand nur eine geringe Verbesserung mit hohem Aufwand und ne-
gativen stadtebaulichen und landschaftsgestalterischen Auswirkungen erreicht.

Dies fuhrte zu der planerischen Losung auf den betroffenen Grundstiicken eine Riegelbebauung
vorzusehen. Die Bebauung durch Ketten- oder Reihenhduser mit einer durchgéngigen
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Mindesthéhe von 2,5 m ersetzt die Errichtung eines zusatzlichen Walles oder einer Wand und
dient gleichzeitig als SchallschutzmalRnahme. Dies wird auch in der Stellungnahme des Schall-
technischen Ingenieurbiiros Pies, Boppard vom 03.11.2016 bestatigt (siehe Anlage 6).

In dem betroffenen Bereich (Allgemeines Wohngebiet WA 2) wird daher eine Riegelbebauung
auf einer Bauline festgesetzt. Die festgesetzte Riegelbebauung schitzt nur die Auenwohnbe-
reich der betroffenen Grundstiicke selbst. Die Bebauung im WA 2 wirkt nicht larmmindernd auf
angrenzende Grundstiicke. Daher wird die Errichtung der Riegelbebauung auch nicht zur Ein-
haltung der Orientierungswerte der DIN 18005 fur allgemeine Wohngebiete im
AuRenwohnbereich bendtigt. Die Neuberechnung des Verkehrslarms nach RLS-19 ergab fiir
den Tageszeitraum eine weniger weit in das Plangebiet reichende Isophone, in der der Orien-
tierungswerte der DIN 18005 fir Allgemeine Wohngebiete tags eingehalten werden (vgl.
Abbildung 8). Da die Riegelbebauung dem Schutz des Aulenwohnbereiches dient und dieser
Ublicherweise nur tagstiber genutzt wird, hatte der Bereich des WA 2 mit der zwingenden Grenz-
bebauung und der Baulinie auch verkiirzt werden kénnen. Stadtebaulich ware dadurch
allerdings eine ungeordnete Situation entstanden, die das StralRenbild beeintrachtigt hatte. Da-
her wird die Festsetzung im WA 2 mit den Hausgruppen und der Baulinie flr alle potenziellen
ca. 6 Grundstlicke beibehalten.

Zusatzlich werden in dem gesamten Plangebiet passive Schallschutzmaf3nahmen gdfls. in Ver-
bindung mit Belliftungsanlagen festgesetzt.

Dariiber hinaus gabe es die Méglichkeit eine Grundrissorientierung (d.h. keine schutzbedurfti-
gen Raume mit Fenstern in Richtung der klassifizierten Stral3en) festzusetzen. Eine derartige
Festsetzung schrankt die Individualitat bei der Planung der Wohnbebauung, die meist aus Ein-
bis Zweifamilienhausern bestehen wird, sehr stark ein. Daher wird diese Mdglichkeit nur als
Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen. Auf die verbindliche Festsetzung kann verzichtet
werden, da die Larmminderung auch Uber passive Schallschutzmaflinahmen allein erreicht wer-
den kann.

Die erforderlichen passive Schallschutzma3nahmen richten sich nach den Larmpegeln, die in
die Planzeichnung ibernommen wurden und Anlage der textlichen Festsetzungen sind.

1.7.12 Gestalterische Festsetzungen

Innerhalb des Plangebietes werden Regelungen zur Dachgestaltung bzw. Gestaltung des
obersten Geschosses getroffen. Es sind alle gangigen Dachformen bis 45° Dachneigung zu-
gelassen.

Versetzte Satteldacher sind aus ortsgestalterischen Griinden nur bis zu einem Versatzmal} von
1,50 m zulassig.

Im gesamten Plangebiet muss das 3. (Voll-)geschoss bei Gebauden mit einer Dachneigung von
< 22° zur Fassade an der Stralte und zur riickwartigen Fassade um mind. 1,0 m zuriickspringen.
Damit wird erreicht, dass Gebaude mit Flachdach bzw. flach geneigtem Dach, die bei drei Ge-
schossen deutlich dominanter wirken als Gebaude mit steilerem Dach, hinsichtlich der Fassade
zur Stralle und nach hinten optisch unterbrochen werden. Diese Festsetzung hat gestalteri-
schen Charakter, sie ist keine Festsetzung des Males der baulichen Nutzung.

Darlber hinaus werden keine gestalterischen Festsetzungen fir Gebaude getroffen, um eine
Flexibilitat fir unterschiedliche — auch moderne - Baustile zu ermdglichen.
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1.7.13 Anzahl der Stellplatze pro Wohneinheit

Die Festsetzung der Mindestanzahl an Stellplatzen pro Wohneinheit korrespondiert mit der bau-
planungsrechtlichen Festsetzung zu deren Lage. Es soll einerseits eine Anzahl an Stellplatzen
gefordert werden, die der Lage der Ortsgemeinde mit maRiger OPNV-Anbindung und Infrastruk-
tur gerecht wird und gleichzeitig soll ermodglicht werden, diese Mindestzahl auch ohne
Einschrankungen auf dem Grundstlick unterzubringen.

Im WA 1 und WA 2 kdnnen pro Einzelhaus maximal 2 Wohneinheiten pro Einzelhaus und ma-
ximal eine Wohneinheit pro Doppelhaushélfte errichtet werden. Demnach sind bei
Einzelhausbebauung maximal 4 notwendige Stellplatze nachzuweisen. Dies ist auch bei dem
kleinstmoéglichen Grundstiick innerhalb des Baugebietes mdglich.

Abbildung 13: mégliche Unterbringung der notwendigen Stellplédtze auf kleinen Baugrundstlicken
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Sofern bei tieferen Grundstlcken, die zur Einhaltung der Mindestgrundstiicksgrof’e dann
schmaler sein konnen, das Wohnhaus in einem Abstand von 5,0 m zur Stral3e errichtet wird, ist
auch bei schmaleren Grundstliicken der Nachweis der notwendigen Stellplatze unproblema-
tisch.

Um im SbW die Verdichtungsmdglichkeit nicht Uber die geforderten Stellplatze zu konterkarie-
ren, wird hier eine geringe Stellplatzzahl gestaffelt nach WohnungsgroRRe festgesetzt. Da die
Verwirklichung der Planung eines barrierefreien Wohngebaudes und die Zurverfligungstellung
von Wohnraum flr ,Personengruppen mit besonderem Wohnbedarf‘ auch im Interesse der
Ortsgemeinde steht, wurde gemeinsam mit der Eigentimerin, die das Projekt realisieren
mochte, und deren Architekt eine Festsetzung mit Wohnungsgrolien getroffen, die Gber der
Wohnungsgrofe liegt, die haufig nur von einer Person bewohnt wird.

Diese Festsetzung ist vertretbar, da die nachgefragte WohnungsgréRRe in der Zielgruppe fiir
zwei Bewohner meist nicht unter 65 m? liegt.
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Die kinftigen Bewohner geben voraussichtlich Gberwiegend Einfamilienhduser oder grol3e
Wohnungen auf, um barrierefrei wohnen zu kdnnen. Die Absicht der Verkleinerung geht oft aber
nur bis zu einem Punkt, der nicht zu einer zu grof’en Einschrankung des gewohnten Platzange-
botes fuhrt. Hinzu kommt, dass die einzelnen Raume und Flure in barrierefreien Wohnungen
groRziligiger ausgelegt werden miissen, um z.B. die Befahrbarkeit mit Rollatoren oder Rollstiih-
len zu ermdglichen. Unter Bertlicksichtigung des Bedarfs an barrierefreiem Wohnraum in Urmitz,
d.h. dem o&ffentlichen Interesse an der Umsetzung der Planung, ist die gro3zligig bemessene
Staffelung nach Wohnungsgré3e angemessen.

Alternativen, wie die Errichtung einer Tiefgarage schied aus, da die Personengruppe, fiir die
das Gebaude errichtet werden soll, meist Stellplatze in Tiefgaragen nicht annimmt und eine
Tiefgarage die Baukosten und somit die Preise fir die Wohnungen deutlich erhéhen wirde.
Eine Festsetzung, die die Errichtung der Gebaude bzw. die Ausnutzung der festgesetzten Woh-
nungsanzahl nur mit einer Tiefgarage ermdglicht hatte, kdme der Verwirklichung der Vorhaben
und somit der Zielgruppe nicht gerecht. Die Erhéhung der GRZ oder deren gréRere Uberschrei-
tung fiir mehr Stellplatze schied aus, um die Bodenversiegelung nicht zu erhéhen.

1.7.14 Landschaftsplanerische Festsetzungen

Die landschaftsplanerischen Festsetzungen sowie die MalRhahmen zum Schutz und zur Pflege
von Natur und Landschaft bauen auf den Vorschlagen des Umweltberichtes auf. Einzelne lan-
despflegerische Ziele wurden als Hinweis bzw. als Empfehlung in den Bebauungsplan
aufgenommen, da deren rechtsverbindliche Aufnahme in den Bebauungsplan mittels einer
Textlichen Festsetzung als zu einschneidend in die privaten Belange (z.B. die Empfehlungen
fur Gehdlzpflanzungen oder die Begriinung von Garagen-Flachdachern) angesehen wird. Fir
die Umsetzung anderer landespflegerischer Ziele fehlt die Rechtsgrundlage bzw. der Flachen-
bezug.

Die festgesetzten AusgleichsmaRnahmen und die MaBnahmen auf externen Oko-Konto-Fla-
chen werden den Eingriffen, die auf privaten und offentlichen Flachen ermdglicht werden,
zugeordnet. Damit kann die Ortgemeinde in Verbindung mit ihrer Kostenerstattungssatzung ih-
ren Aufwand fir die MaBnahmen zum naturschutzfachlich erforderlichen Ausgleich
einschlieBlich der Bereitstellung hierfiir erforderlicher Flachen einen Kostenerstattungsbetrag
geltend machen.

1.7.15 Hinweise

Die Hinweise haben keinen Rechtscharakter, dienen aber dem Verstandnis der Planung; wei-
sen auf andere Gesetze hin, die unabhangig von dem Bebauungsplan einzuhalten sind oder
sind allgemeine Empfehlungen.
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1.8 Voraussichtliche Auswirkungen der Planung
1.8.1 Flachenbilanz
Tabelle 2: Flachenbilanz
Flachenbezeichnung m? in %
Geltungsbereich 72.751 m? 100,00 %
Geltungsbereich West 39.517 m? 54,32 %
Geltungsbereich Ost 33.234 m? 4568 %
Bauflachen 53.068 m? 72,94 %
Allgemeines Wohngebiet (WA) 51.668 m? 71,02 %
Senioren und barrierefreies Wohnen 1.400 m? 1.92 %
Verkehrsflache 11.231 m? 15,44 %
Strafenverkehrsflache 9.519 m?2 13,08 %
stralRenbegleitende Parkplatze 451 m?2 0,62 %
Verkehrsflache mit der Zweckbe-
stimmung ,FuRweg* 368 m* 0,51 %
groRer Parkplatz 893 m? 1,23 %
Grunflachen 2.793 m? 3,84 %
Offentliche Gruinflache 2.284 m? 3,14 %
Private Grinflachen 509 m? 0,70 %
Flache fur Versorgungsanlagen* 5.658 m? 7,78 %
far Regenrlckhaltung 5.535 m? 7,61 %
fur Abfallbehalter 62 m? 0,09 %
far Strom 61 m? 0,08 %

1.8.2 Kostenschatzung

Der Ortsgemeinde werden durch die vorliegende Planung Erschlielungs- oder Planungskosten

entstehen.
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1.8.3 Sonstige Auswirkungen
Durch die Planung wird die Umgebung von Urmitz hinsichtlich ihrer Nutzung verandert.

Die Auswirkungen auf die Umwelt und Artenschutzrechtliche Belange werden im Umweltbericht
und im Fachbeitrag Artenschutz behandelt.

Auswirkungen auf die umliegende gewerbliche Nutzung, z.B. durch Einschrankungen der
vorhandenen Betriebe, sind mit der Schalltechnischen Untersuchung und dem Gutachten zur
Schalltechnischen Untersuchung gepriift worden. Es sind keine Einschrankungen bei den Be-
triebstatigkeiten anzunehmen.

Auswirkungen durch Immissionen auf angrenzende Wohnbebauung konnten durch das Plan-
gebiet ebenfalls entstehen. Das Plangebiet wird verkehrlich an die Raiffeisenstralle und die
Hauptstralle angebunden, d.h. an Strallen mit Querschnitten, die die zusatzlichen verkehrlichen
Belastungen gut aufnehmen koénnen. Der 6ffentliche Parkplatz in Verlangerung der Stralle
Lehpfad wurde hinsichtlich der Emissionen, die von ihm ausgehen kénnen geprift. Das Gut-
achten zur Schalltechnischen Untersuchung vom 20.05.2020 kommt zu dem Ergebnis, dass der
mafgebliche Immissionsgrenzwert fiir ein Allgemeines Wohngebiet von 59 dB(A) zur Tageszeit
und von 49 dB(A) zur Nachtzeit an allen nachstgelegenen Wohngebauden eingehalten wird.

Durch das Plangebiet werden Flachen der landwirtschaftlichen Nutzung entzogen. Bei der
Plangebietsabgrenzung wurde, soweit es die Parzellenstruktur zulasst, Ricksicht auf eine wei-
terhin gute Bewirtschaftung der verbleibenden Flache beachtet. Zudem musste ein potenzieller
Nutzungskonflikt zwischen kiinftigen Bewohnern und den Bewirtschaftern der angrenzenden
landwirtschaftlichen Flachen berlicksichtigt werden. Eine Beeintrachtigung der Wohnnutzung
z.B. durch Spritzmittel soll ebenso wie eine Beeintrachtigung der Bewirtschaftung im Vorfeld
vermeiden werden. Hierzu wurde eine Ortsrandeingriinung auf den privaten Wohnbaugrundstu-
cken festgesetzt. Diese verfolgt nicht nur das landschaftsplanerische Ziel der Einbindung des
Wohngebietes in die freie Landschaft, sie hat auch schiitzenden Charakter sowohl fiir die neuen
Bewohner, als auch fir die Landwirtschaft. Mit der Bepflanzung wird der Beeintrachtigung der
Wohnbebauung durch Spritzmittel in der Landwirtschaft vorgebeugt. Da die Randeingriinung
allerdings keinen vollstandigen Schutz bieten kann, sind weitere Beeintrachtigungen durch die
Anpassung der Bewirtschaftung zu vermeiden. Den Anwendern von Pflanzenschutzmitteln ob-
liegt die Pflicht, eine Abdrift, soweit technisch mdglich, zu verhindern. Nach §§ 3 und 6
Pflanzenschutzgesetz darf Pflanzenschutz ,nur nach guter fachlicher Praxis durchgefiihrt wer-
den.”. Daflir sind vom Bundesministerium fir Erndhrung und Landwirtschaft ,Grundsatze fiur die
Durchfiihrung der guten fachlichen Praxis“ aufgestellt worden, an die sich jeder Anwender zu
halten hat. Dazu gehoren nicht nur die Einhaltung bestimmter Abstande zu Grundstiicken, die
bewohnt sind oder von Menschen betreten werden, sondern auch die Verwendung von Geraten,
die eine grof3tmdgliche Verhinderung von Abdrift gewahrleisten (vgl. OVG Niedersachen, Urteil
vom 12.06.2018, Az. 1 LB 141/16).

In einem Flyer ,Anwendung von Pflanzenschutzmitteln“ des Bundesministeriums fiir Ernahrung
und Landwirtschaft heif3t es:

wl-+2)

Da Abdrift durch leichte Luftbewegungen nicht auszuschlieen ist, werden bei der Zulassung
von Pflanzenschutzmitteln Mindestabstdnde von zwei Metern bei Fldchenkulturen (z.B. Ge-
treide) und fiinf Metern bei Raumkulturen (z. B. Obstbdume oder Reben) zugrunde gelegt.
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Diese Absténde gelten fiir:

* Grundstiicke mit Wohnbebauung,

* privat genutzte Gérten,

* Flachen, die fiir die Allgemeinheit bestimmt sind und
* unbeteiligte Personen (z. B. Spaziergénger).

Sind im Einzelfall gré3ere Abstdnde festgelegt, ist dies in der Gebrauchsanleitung des Pflan-
zenschutzmittels vorgegeben.”

Weitere Informationen sind auch auf der Internetseite des Bundesministeriums fiir Ernahrung
und Landwirtschaft unter der Rubrik ,,Pflanzenbau“ einsehbar (www.bmel.de).

Die Ortsgemeinde hat diesen potenziellen Nutzungskonflikt erkannt und mit der Festsetzung
der Eingrinung berlcksichtigt.
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Umweltbericht
gemél § 2 Abs. 4 BauGB

Einleitung

Die Grundlage fiir die Aufstellung von Bauleitplanen bildet das Baugesetzbuch (BauGB). Die
Bauleitplane sollen u. a. dazu beitragen, eine menschenwirdige Umwelt zu sichern und die
natirlichen Lebensgrundlagen zu schitzen und zu entwickeln. Bei der Aufstellung der Bauleit-
pléne sind neben anderen 6ffentlichen und privaten Belangen umweltschiitzende Belange (§ 1
Abs. 5, Abs. 6 Nr. 5 und 7 so-wie § 1a BauGB) zu berticksichtigen.

Fir die Belange des Umweltschutzes muss eine Umweltpriifung durchgefiihrt werden. Von der
Pflicht zur Umweltprifung kann nur in Ausnahmefallen, wenn keine Anhaltspunkte fiir die Be-
eintrachtigung der Umwelt bestehen, abgesehen werden.

In der Umweltpriifung missen die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt
und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden.

Die Ergebnisse der Umweltpriifung sind in der Abwagung der Bauleitplanung zu berticksichti-
gen. Die Eingriffsregelung gem. § 14 ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ist mit der
Aufstellung jedes Bauleitplanes abzuarbeiten, dabei ist das Verhaltnis zum Baurechtliber § 18
BNatSchG geregelt.

Demgemal ist tGber die Vermeidung, den Ausgleich und den Ersatz von Eingriffen in Natur und
Landschaft nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zu entscheiden. Das Land Rheinland-
Pfalz hat mit den §§ 6 bis 10 Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) weitergehende Regelungen
erlassen.

Die Eingriffsregelung ist ein Bestandteil des vorliegenden Umweltberichtes.

Die weiteren Inhalte des Umweltberichtes richten sich nach der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a
BauGB. Aufgabe des Umweltberichtes ist die Darlegung der landschaftsplanerischen Zielset-
zungen auf der Grundlage der Analyse und Bewertung des Zustandes von Natur und Landschaft
und deren voraussichtliche Entwicklung unter Berlcksichtigung der bestehenden Nutzung.
Nach § 2 Abs. 4 Satz 1 und des § 2a BauGB ist fiir die Belange des Umweltschutzes nach § 1
Abs. 6 Nr. 7 und § 1 a BauGB im Zuge der kommunalen Bauleitplanung auf allen Planungsebe-
nen (BP und FNP) eine Umweltpriifung durchzufiihren, in welcher die voraussichtlichen
erheblichen Umweltauswirkungen der Planung ermittelt und in einem Umweltbericht beschrie-
ben und bewertet werden.

In welchem Umfang und Detaillierungsgrad die Ermittlung der Belange flr die Abwagung erfor-
derlich ist, ist fUr jeden Bauleitplan (d.h. Flachennutzungsplan und Bebauungsplane) von der
Gemeinde festzulegen (§ 2 Abs. 4 Satz 2 BauGB).

Hierzu werden im Rahmen der friihzeitigen Behordenbeteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB die
Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch die Pla-
nung beriihrt werden kann, auch zur AuRerung im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und
Detaillierungsgrad der Umweltprifung aufgefordert (Scoping).

Die Umweltpriifung bezieht sich auf das, was nach gegenwartigem Wissensstand und allgemein
anerkannten Priifmethoden sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad des Bauleitplans ange-
messenerweise verlangt werden kann (§ 2 Abs. 4 Satz 3 BauGB).
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Das Ergebnis der Umweltpriifung ist in der Abwagung zu beriicksichtigen (§ 2 Abs. 4 Satz
4 BauGB).

Nach Abschluss des Planverfahrens (berwachen die Gemeinden die erheblichen Umweltaus-
wirkungen, die auf Grund der Durchflihrung der Bauleitplane eintreten, um insbesondere
unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frihzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein,
geeignete Malinahmen zur Abhilfe zu ergreifen.

Sie nutzen dabei die im Umweltbericht angegebenen UberwachungsmafRnahmen und die
Informationen der Behorden (§ 4c BauGB). Dazu unterrichten die Behorden die Ge-
meinde, sofern nach den ihnen vorliegenden Erkenntnisse die Durchfiihrung des
Bauleitplans erhebliche, insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen auf
die Umwelt hat (§ 4 Abs. 3 BauGB).

Inhalt, Ziele, sowie die Beschreibung der Planfestsetzungen und des Standortes sowie der Be-
darf an Grund und Boden kénnen den Unterkapiteln des stadtebaulichen Teils enthommen
werden.

Aufbau und Inhalte des Umweltberichtes zum Bebauungsplan

Der Umweltbericht (UB) wird, gemaf oben beschriebener Inhalte, in zwei Teilbereiche (1. Phase
UB und 2. Phase UB) gegliedert:

1. Einleitung mit Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele des Bebauungsplanes und Darstellung
der Umweltschutzziele; Bestandsaufnahme und Bewertung des bisherigen Status Quo ohne
die Planung, Prognose zur Entwicklung bei Nichtdurchflihrung der stadtebaulichen Planung.

2. Prognose des Umweltzustandes bei Durchfiihrung der Planung; Ermittlung der planungs-
bedingten Umweltauswirkungen, geplante MalRnahmen zur Vermeidung, Verringerung und
zum Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkungen; zusatzliche Angaben zur Methodik, Mo-
nitoring und Zusammenfassung.

1. Phase UB:

e Stadtebauliche Planung:
Die dem Bebauungsplan zugrunde liegende stadtebauliche Planung wird beschrieben.
Insbesondere Angaben zum Standort, Art und Umfang des Vorhabens und der Bedarf an
Grund und Boden werden dargestellt.

¢ Planungsgrundlagen, Umweltschutzziele:
Eine allgemeine Bestandsaufnahme enthalt die Ermittlung der Planungsgrundlagen in
Form von Ubergeordneten und bindenden Planungen aus Fachplanungen und Fachge-
setzen

¢ Planungsalternativen:
Es wird untersucht inwieweit andere Planungen umweltvertraglicher moglich sind. Falls
vorhanden wird auf das Ergebnis Ubergeordneter Planungen zurtickgegriffen.

e Bestandsaufnahme und Bewertung:
In einer detaillierten Bestandsaufnahme wird der Zustand von Natur und Landschaft (bi-
otischen und abiotischen Faktoren) im Bereich der Planung aufgenommen und in einem
Bestandsplan dargestellt.
Die Bewertung des zuvor beschriebenen Zustandes von Natur und Landschaft erfolgt
schutzgutbezogen. In die Bewertung flielien die Vorbelastungen mit ein, woraufhin die
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einzelnen Schutzgulter beziiglich ihrer Empfindlichkeit und Schutzwiirdigkeit gegeniber
mdglichen Einwirkungen bzw. ihre Eignung fiir bestimmte Nutzungen oder Funktionen
beurteilt werden kdnnen.

e Prognose:
Die Entwicklung bei Nichtdurchfiihrung der Planung wird prognostiziert.

2. Phase UB:

e Prognose:
Die Entwicklung bei Durchfiihrung der Planung wird prognostiziert.

o Bewertung der stadtebaulichen Planung:
Die stadtebauliche Planung wird bezlglich ihrer Auswirkungen bzw. Eingriffe auf Natur
und Landschaft bewertet. Der Eingriff wird qualitativ und quantitativ dargestelit.

¢ Landschaftsplanerische Vorgaben flr das stddtebauliche Vorhaben
Unter Berlcksichtigung der stadtebaulichen Planung werden Zielvorstellungen entwickelt.
Dabei wird eine mdglichst umweltvertragliche Realisierung der stadtebaulichen Planung
angestrebt.

e Malnahmen:
Aufbauend auf der Bewertung der stadtebaulichen Planung und der Bewertung des Ein-
griffes in Natur und Landschaft werden Malnahmen entwickelt, welche zu einer
Vermeidung, Verringerung oder einem Ausgleich des Eingriffes beitragen.

e Beschreibung der verwandten Verfahren:
Die wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfahren, Analysemethoden
und -modelle, Fachgutachten und Schwierigkeiten bei der Erhebung werden beschrieben.

¢ Monitoring:
Die MaRnahmen zur Uberwachung der erheblichen Umweltauswirkungen werden darge-
stellt.

e Zusammenfassung:
Die wesentlichen Inhalte und Ergebnisse des Umweltberichtes werden in einer Zusam-
menfassung allgemeinverstandlich wiedergegeben.

Die Umweltpriifung und deren Beschreibung im Umweltbericht bilden einen gesonderten Teil
der Begriindung zum Bebauungsplan.

Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes muss seitens des Planungstragers der Umweltbericht
in der Abwagung berticksichtigt werden. Dabei sind seitens des Planungstragers alle 6ffentli-
chen und privaten Belange einer sachgerechten Abwagung zu unterziehen.

In der Begriindung zu dem Bebauungsplan (stadtebaulicher Teil Kapitel 1 mit Unterkapiteln)
wird dargelegt, aus welchen Griinden von den landespflegerischen Zielvorstellungen bzw. Mal3-
nahmen aus dem Umweltbericht abgewichen wird. Der vorliegende Umweltbericht wird
Bestandteil der Begriindung zum Bebauungsplan und erarbeitet und beschreibt geeignete Mal3-
nahmen zur Vermeidung, Verringerung und Ausgleich der Eingriffe.

Die Umsetzung der Malinahmen wird (ber die Festsetzungen des Bebauungsplanes (§ 9 Abs.
1 Nr. 15, 20 und 25 sowie § 9 Abs. 1a BauGB) gesichert. Des Weiteren kann eine Sicherung
der Umsetzung Uber stadtebauliche Vertrage gem. § 11 BauGB erfolgen. Der Ausgleich des
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21.2

213

Eingriffes kann gem. § 1a BauGB und § 200a BauGB auch an anderer Stelle als der des Ein-
griffs erbracht werden.

Die Finanzierung der MaRnahmen kann tber die §§ 135 a bis c erfolgen.

Kurzdarstellung der Inhalte und wichtigsten Ziele des Bebauungsplans, Be-
darf an Grund und Boden

Anlass fiir die Aufstellung des Bebauungsplanes ist die Absicht, die am sidlichen Ortsrand der
Ortslage gelegenen Flachen einer stadtebaulichen Entwicklung zuzufiihren und die Ortslage
durch die Entwicklung von Wohnbauflachen am siidlichen Ortsrand in positiver Weise zu arron-
dieren. Weiterhin soll die drdngende Nachfrage nach Wohnbauland in Urmitz bericksichtigt
werden.

Mit dem Bebauungsplan ,Sidlicher Ortsrand” wird das Ziel verfolgt, eine adaquate und bedarfs-
gerechte Nutzung der Freiflachen siidlich des Ortszentrums von Urmitz zu erméglichen. Ziel der
Planung ist die Ausweisung neuer Wohnbauflachen zur Deckung des entsprechenden Baufla-
chenbedarfes. Es sollen ein ,Allgemeines Wohngebiet® sowie Flachen fiir besondere
Wohnbedarfe ,Seniorengerechtes und barrierefreies Wohnen (SBW)* festgesetzt werden.

Ausfiihrliche Angaben zu den Inhalten und Zielen des Bebauungsplans kénnen dem stadtebau-
lichen Teil der Begriindung entnommen werden.

Der Bedarf an Grund und Boden liegt bei 7,27 ha. Der Flachenumfang der zugeordneten exter-
nen Ausgleichsflachen (Okokonto-Flachen) betragt insgesamt 2,37 ha.

Detaillierungsgrad und inhaltlicher Umfang der Umweltpriifung

Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltpriifung sind von der Gemeinde fiir jeden Bauleitplan
festzulegen, soweit eine Ermittlung der Umweltbelange fiir die Abwagung erforderlich ist.

Ziel der Umweltprifung und somit Mal3stab fur deren Erforderlichkeit ist die Ermittlung der vo-
raussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen der Planung. Das heillt, der erforderliche
Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltpriifung reicht nur soweit, als durch die Planung
Uberhaupt erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten sind, und zwar bezogen auf jeden der
in § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB aufgefiihrten Umweltbelange.

Im Zuge der Planung wurden aufgrund der 6rtlichen Gegebenheiten und der Eigenart der zu-
kinftig geplanten Nutzung neben empirischen Ansatzen vor allem folgende fachgutachterlichen
Grundlagenermittiungen sowie vorliegende Fachplane ausgewertet:

e Digitales Landschaftsinformationssystem der Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz
(www.naturschutz.rlp.de)

e Digitales Informationssystem der Wasserwirtschaftsverwaltung Rheinland-Pfalz
(www.wasser.rlp.de)

e Digitales Informationssystem des Landesamts fiir Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
(www.Igb-rip.de)

e  Flachennutzungsplan der Verbandsgemeinde Weiflenthurm
e Planung vernetzter Biotopsysteme flr den Landkreis Mayen-Koblenz
e Bodenkarte M 1: 25.000, Blatt 5511 Bendorf
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Bebauungsplan ,Sidlicher Ortsrand“ der OG Urmitz - Artenschutzrechtlicher Beitrag
einschliel3lich Darstellung der Ergebnisse der faunistischen Untersuchungen. Stand:
Oktober 2017. Aktualisierung: April 2019

Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan ,Sudlicher Ortsrand“ mit geplanter
Wohnbebauung in Urmitz, Schalltechnisches Ingenieurbliro Pies, Boppard, Stand:
September 2016

Stellungnahme zur Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan ,Sudlicher
Ortsrand®, Schalltechnisches Ingenieurblro Pies, Boppard, Stand: 3. November 2016

Archéologisch-geophysikalische Prospektion in Urmitz, Verbandsgemeinde Weilienthurm,
Lkr. Mayen-Koblenz — Magnetometerprospektion am 05. und 06. Februar 2018.
Bearbeitung: Posselt & Zickgraf Prospektionen GbR, Stand:2.02.2019

Gemeinde Urmitz, B-Planbereich ,Sidlicher Ortsrand“ - Auswertung geomagnetische
Prospektion. Bearbeitung: Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz. Direktion
Landesarchaologie, AuRenstelle Koblenz. Stand: 19.02.2019

Im Rahmen des Vorverfahrens gemaf § 4 Abs. 1 BauGB konnten von den beteiligten Behdrden
und sonstigen Tragern 6ffentlicher Belange konkrete Abschatzungen zu Umfang und Detaillie-
rungsgrad der Umweltpriifung mitgeteilt werden.

Der Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprifung zur vorliegenden Planung wurde nach
§ 2 Abs. 4 Satz 2 BauGB unter Beriicksichtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB auf-
gefuihrten Belange wie folgt festgelegt:

Tabelle 3: Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltpriifung

BauGB Umweltbelang Voraussichtliche | Detaillierungsgrad und Priifmethode
erhebliche Aus- im Rahmen der Umweltpriifung
wirkungen/

Gegenstand der
Umweltpriifung

§ 1 (6) Nr. 7a | Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, | ja Bewertung der Umweltbelange im Rahmen
Boden, Flache, Wasser, Luft, Klima des Umweltberichts unter Verwendung von
und das Wirkungsgeflige zwischen fachlichen Grundlagendaten und Fachpla-
ihnen sowie die Landschaft und die nungen;
biologische Vielfalt Durchflihrung faunistischer Untersuchun-

gen und Erstellung eines Fachbeitrags
Artenschutz

§ 1 (6) Nr. 7b | Erhaltungsziele und der Schutz-
zweck der Gebiete von nein -
gemeinschaftlicher Bedeutung und
der Europaischen Vogelschutzge-
biete im Sinne des
Bundesnaturschutzgesetzes

§ 1 (6) Nr. 7¢c | Umweltbezogene Auswirkungen ja Durchflihrung schalltechnischer Untersu-
auf den Menschen und seine Ge- chungen. Im Ubrigen wird auf Nr. 7a
sundheit sowie die Bevolkerung verwiesen.
insgesamt

§ 1 (6) Nr. 7d | Umweltbezogene Auswirkungen Ja Durchflihrung einer archaologisch-geophy-
auf Kulturglter und sonstige Sach- sikalische Prospektion. Im Ubrigen wird auf
glter Nr. 7a verwiesen.

§ 1 (6) Nr. 7e | Vermeidung von Emissionen sowie Es wird auf Nr. 7a verwiesen.

der sachgerechte Umfang mit Ab- ja
fallen und Abwassern
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BauGB

Umweltbelang

Voraussichtliche
erhebliche Aus-
wirkungen/
Gegenstand der
Umweltpriifung

Detaillierungsgrad und Priifmethode
im Rahmen der Umweltpriifung

§ 1 (6) Nr. 7

Nutzung erneuerbarer Energien
sowie die sparsame und effiziente
Nutzung von Energie

nein

§1(6)Nr. 7g

Darstellungen von Landschaftspla-
nen sowie von sonstigen Planen,
insbesondere des Wasser-. Abfall-
und Immissionsschutzrechtes

Es wird auf Nr. 7a verwiesen.

§ 1 (6) Nr. 7h

Erhaltung der bestmdglichen Luft-
qualitét in Gebieten, in denen die
durch Rechtsverordnung zur Erfiil-
lung von bindenden Beschlissen
der Europaischen Gemeinschaften
festgelegten Immissionsgrenzwerte
nicht Uberschritten werden.

nein

§1(6)Nr. 7i

Wechselwirkungen zwischen den
einzelnen Belangen des Umwelt-
schutzes nach den Buchstaben a,
cundd

Darstellung der voraussichtlichen Wechsel-
beziehung und Wirkungsgeflige zwischen
den Schutzgiitern durch eine Wirkungs-
matrix

§1(6)Nr. 7]

unbeschadet des § 50 Satz 1 des
Bundes-Immissionsschutz-geset-
zes, die Auswirkungen, die
aufgrund der Anfalligkeit der nach
dem Bebauungsplan zulassigen
Vorhaben fiir schwere Unfalle oder
Katastrophen zu erwarten sind, auf
die Belange nach den Buchstaben
abisdundi

Es wird auf Nr. 7a und Nr. 7e verwiesen.

§1a(2)

Zusatzliche Inanspruchnahme von
Flachen flr bauliche Nutzungen,
zusatzliche Bodenversiegelungen,
Umnutzung von landwirtschaftli-
chen Flachen

Es wird auf Nr. 7a und Nr. 7e verwiesen.

§1a(3)

zusatzliche Eingriffe in Natur und
Landschaft

Es wird auf Nr. 7a verwiesen.

21.4

21.5

© FalRbender

Raumlicher Umfang der Umweltpriufung

Der raumliche Umfang der Umweltpriifung beschrankt sich auf den vorgesehenen raumlichen
Geltungsbereich und das unmittelbar angrenzende Umfeld.

Bedeutsame Ziele des Umweltschutzes und deren Beriicksichtigung

In der nachfolgenden Aufstellung sind die in einschlagigen Fachgesetzen und Fachplanen fest-
gelegten Ziele des Umweltschutzes, die flir den Bauleitplan von Bedeutung sind, aufgefiihrt; die
Art ihrer Berlicksichtigung bei der Aufstellung wird erlautert.
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Tabelle 4: Bedeutsame Ziele des Umweltschutzes und deren Berticksichtigung
Schutzgut | Gesetzliche Vorgaben, Inhalte, Ziele Anwendung, Beachtung
Vorschriften, Richtlinien
Pflanzen, Bundesnaturschutzgesetz | Sicherung der biologischen Vielfalt, | Berticksichtigung von Malnahmen zur
Tiere, (BNatSchG) Sicherung der Leistungs- und Funkti- | Vermeidung und Minderung von Be-
Lebens- onsfahigkeit des Naturhaushalts eintrachtigungen sowie zur
rdume ¢ Erhalt und Entwicklung der biolo- | Kompensation verbleibender Beein-

Biotoppauschalschutz
nach § 30 BNatSchG

FFH-/ Vogelschutzrichtli-
nie

Fachplanerische Grundla-

gen:

e Flachennutzungs-
planung VG
Weillenthurm

e Planung vernetzter
Biotopsysteme

gischen Vielfalt, der Vielfalt der
Lebensraume und Lebensgemein-
schaften

e naturschutzrechtliche Eingriffsre-
gelung

e artenschutzrechtliche Vorgaben
des § 44 BNatSchG

e Schutz bestimmter Biotope vor
Zerstérung und erheblicher oder
nachhaltiger Beeintrachtigung

e Erhaltung der natirlichen Lebens-
raume sowie der wildlebenden
Tiere und Pflanzen,

o Wiederherstellung oder Wahrung
eines glnstigen Erhaltungszu-
stands der nattirlichen
Lebensraume und der Arten von
gemeinschaftlichem Interesse.

¢ Darstellung der sich aus der
beabsichtigten stadtebaulichen
Entwicklung ergebende Art der
Bodennutzung nach den
voraussehbaren Bedurfnissen der
Gemeinde in den Grundziigen fir
das ganze Gemeindegebiet

¢ Darstellung von
~Wohnbauflachen* (westlicher
Teilbereich) und
,Landschaftspflegerischen
Vorrangflachen® (6stlicher
Teilbereich)

¢ Darstellung der Uiberregionalen
und regionalen Ziele des Arten-
und Biotopschutzes unter

trachtigungen:

¢ Entwicklung einer durchgehenden
Eingriinung am siidlichen Rand des
Plangebiets

e Ausweisung von Griinflachen

e Vorgaben zur Anteilsbepflanzung in
den Baugrundstiicken, Verwendung
standorttypischer Laubgehélze

¢ Durchfiihrung faunistischer Untersu-
chungen; Darlegung einer etwaigen
artenschutzrechtlichen Betroffenheit
von europaischen Vogelarten bzw.
streng geschiitzten Arten im Rah-
men eines Fachbeitrags
Artenschutz

e Bericksichtigung von artenschutz-
rechtlichen
Vermeidungsmalfinahmen und vor-
gezogenen AusgleichsmalRnahmen

e Zuordnung von Teilflachen aus dem
Okokonto ,Felskuppen bei Trimbs*
sowie dem Okokonto , Thiirer Wie-
sen“ zur Kompensation
verbleibender Beeintrachtigungen
des Schutzguts ‘Pflanzen, Tiere,
Lebensraume’

Biotope nach § 30 BNatSchG werden
nicht tangiert.

Natura 2000-Gebiete werden nicht tan-
giert und befinden sich nicht im
nadheren Umfeld.

Entsprechende Anderung des FNP fiir
den Bereich ,Sidlicher Ortsrand” er-
folgte im Parallelverfahren.

e Entwicklung einer durchgehenden
Eingriinung am stdlichen Rand des
Plangebiets
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Schutzgut | Gesetzliche Vorgaben, Inhalte, Ziele Anwendung, Beachtung
Vorschriften, Richtlinien
Rheinland-Pfalz, Kreis besonderer Berticksichtigung des | e Ausweisung von Griinflachen
Mayen-Koblenz Biotopverbunds e Vorgaben zur Anteilsbepflanzung in
e Darstellung von ,Lage im den Baugrundstuicken, Verwendung
Schwerpunktraum: Entwicklung standorttypischer Laubgehdlze
von ,Biotopstrukturen im
Agrarraum*®

Boden Bundesnaturschutzgesetz | ¢ Bdden sind so zu erhalten, dass Berlcksichtigung von MalRhahmen zur
(BNatSchG) und Lan- sie ihre Funktion im Naturhaushalt | Vermeidung und Minderung etwaiger
desnaturschutzgesetz von erfillen kénnen Beeintrachtigungen:

Rheinland-Pfalz e  Erhalt der bodendkologischen Be-
(LNatSchG) dingungen durch Sicherung von
Grunflachen und Ausweisung von
funktionsgerecht zu begriinenden
Freiflachen
Bundes-Bodenschutzge- | e Sicherung und Wiederherstellung |e  Zuordnung von Teilflachen aus
setz (BBodSchG) der nachhaltigen Funktionen des dem Okokonto ,Felskuppen bei
Bodens Trimbs* sowie dem Okokonto
e Abwehr schadlicher Bodenveran- »Thirer Wiesen“ zur Kompensa-
derungen tion verbleibender
Beeintrachtigungen des Schutz-
guts ‘Boden’

Wasser Wasserhaushaltsgesetz e Gewasser sind als Bestandteile Berlcksichtigung von MalRhahmen zur
(WHG) des Naturhalts und als Lebens- Erhaltung des Gebietswasserhaushal-
Landeswassergesetz raum fiir Tiere und Pflanzen zu tes, zur Vermeidung von
(LWG) sichern. Abflussverscharfungen:

¢ Verunreinigungen sind zu vermei- | e  Vorgaben zur Verwendung versi-
Bundesnaturschutzgesetz den, Gebot des sparsamen ckerfahiger Belage fir Stellplatze,
(BNatSchG) Umgangs mit Wasser Zuwegungen usw., Erhaltung der
e Beschleunigung des Wasserab- Versickerungsfahigkeit der Fla-
flusses ist zu vermeiden. chen
e Vorgaben zur Riickhaltung und
Versickerung von Niederschlags-
wasser im Gebiet
e  Einrichtung von Flachen zur Rick-
haltung und Versickerung von
Niederschlagswasser
e Minderung der Eingriffsflachen
durch Ausweisung von funktions-
gerecht zu begriinenden
Freiflachen
e  Zuordnung von Teilflaichen aus
dem Okokonto ,Felskuppen bei
Trimbs* sowie dem Okokonto
»Thirer Wiesen® zur Kompensa-
tion etwaig verbleibender
Beeintrachtigungen des Schutz-
guts "Wasser’

Klima, Luft | Bundesnaturschutzgesetz | ¢ Vermeidung von Beeintrachtigun- |e  Berlicksichtigung in Verbindung
(BNatSchG) gen des Klimas mit MaRnahmen zur Erhaltung der

¢ Gebiete mit glinstigen klimati- 6kologischen Bodenfunktion, des
schen Wirkungen sowie Wasserhaushalts und des Arten-
Luftaustauschbahnen sind zu er- und Biotopschutzes.
halten.

2374_Urmitz_Sudlicher Ortsrand_BP_Begriindung.docx




Begriindung zum Bebauungsplan, Umweltbericht

»oudlicher Ortsrand” — Ortsgemeinde Urmitz

Seite 44
Mai 2022

Schutzgut | Gesetzliche Vorgaben, Inhalte, Ziele Anwendung, Beachtung
Vorschriften, Richtlinien
Bundesimmissionsschutz- | ¢ Schutz vor schadlichen Umwelt- e  Durchfiihrung schalltechnischer
gesetz (BImSchG) einwirkungen auf die Schutzgiter Untersuchungen.
Mensch, Tier, Pflanzen, Boden, e Festsetzung einer Riegelbebau-
Wasser, Atmosphare, Kultur- und ung auf betroffenen Grundstiicken
Sachglter (Larmschutzverord-
nung (TA Larm), Immissionswerte
fir Schadstoffe (BImSchV))
Land- Bundesnaturschutzgesetz | ¢ Sicherung der Landschaft in ihrer | Beriicksichtigung von Mafnahmen zur
schaftsbild | (BNatSchG) Vielfalt, Schonheit und Eigenart im | moglichst landschaftsvertraglichen
Hinblick auf die Erlebnis- und Er- | Einbindung der Wohngebiete und zur
holungsfunktion fiir den Mensch Kompensation verbleibender Beein-
trachtigungen:
e Entwicklung einer durchgehenden
Eingriinung am sudlichen Rand
des Plangebiets
e Ausweisung einer Grinflache zur
Gestaltung der Ortseingangssitua-
tion
e Ausweisung von Griinflachen
e Vorgaben zur Anteilsbepflanzung
in den Baugrundstiicken, Verwen-
dung standorttypischer
Laubgeholze
e  Zuordnung von Teilflachen aus
dem Okokonto ,Felskuppen bei
Trimbs" sowie dem Okokonto
»Thirer Wiesen“ zur Kompensa-
tion verbleibender
Beeintrachtigungen des Schutz-
guts "Landschaftsbild
Mensch und | Bundesnaturschutzgesetz | e Sicherung der landschaftlichen e Berlicksichtigung von MaRnah-
Gesundheit | (BNatSchG) Vielfalt, Schénheit und Eigenart in men zur moglichst
seiner Bedeutung als Erlebnis- landschaftsvertraglichen Einbin-
und Erholungsraum fiir den Men- dung der Wohngebiete; siehe Pkt.
schen sLandschaftsbild*
Bundesimmissionsschutz- | e Schutz des Menschen vor Ge- e  Durchfiihrung schalltechnischer
gesetz (BImSchG) sundheitsbeeintrachtigungen und Untersuchungen.
Beldstigungen i.S.d. § 3 (1) BIm- | e  Festsetzung einer Riegelbebau-
SchG ung auf betroffenen Grundstlicken
Kultur- und | Denkmalschutzgesetz des | ¢ Erhalt und Pflege von Kulturdenk- | e  Durchfiihrung einer arch&ologisch-
sonstige Landes Rheinland-Pfalz malern, auBerdem deren geophysikalische Prospektion
Sachgiter | (DSchG) wissenschaftliche Erforschung e Aufnahme von Hinweisen zum
und das Einbeziehen der Ergeb- Umgang mit voraussichtlich vor-
nisse dieser Forschung in die kommenden Grabhiigeln und
offentliche Bildung und Erziehung. vorgeschichtliche Siedlungsgru-
ben
2.1.6 Planungsalternativen -

In Betracht kommende anderweitige Planungsmoglichkeiten unter Berick-
sichtigung der Ziele und des Geltungsbereiches

Siehe Kapitel 1.4.
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2.2

2.21

Beschreibung und Bewertung der natiirlichen Grundlagen

Der etwa 7,27 Hektar grol3e vorgesehene Geltungsbereich liegt im Landschaftsraum ,Neuwie-
der Rheintalweitung“ und befindet sich im siidlichen Anschluss an den Siedlungsbereich von
Urmitz. Das Plangebiet besteht aus zwei Teilflachen von jeweils etwa 3,94 Hektar bzw. 3,32
Hektar Flachenumfang, welche durch einen etwa 30 m breiten Gelandestreifen voneinander
getrennt sind.

Das kaum geneigte Gelande liegt im Niederterrassenbereich des Rheins auf Gelandehdhen von
rund 65 m bis 68 m G.NHN.

Bei dem Plangebiet handelt es sich um einen Komplex aus Obstanlagen, verschiedenartig
strukturierten Garten, Ackerland, gehdlzdominierten Brachen und Griinland.

Das Plangebiet ist heute Gberwiegend unbebaut. Im Osten befindet sich ein Wohnhaus, welches
im Zuge des Bimsausbaues in den 1960er Jahren genehmigt wurde.

Die westliche Grenze des Plangebiets wird durch die Hauptstra3e gebildet, im Osten wird das
Plangebiet durch die Raiffeisenstral’e bzw. einen Weg in deren Verlangerung begrenzt.

Im Norden schlielt ein offen bebautes Wohngebiet an.

Nach Siden schlielen weitere Offenlandflachen bzw. Obstbauflachen an, welche sich bis zur
Kreisstrale 44 und zur Landesstralle 126 ausdehnen.

Schutzgut Pflanzen, Tiere, Lebensraume

Charakteristisch fiir das Plangebiet am siidlichen Ortsrand von Urmitz ist ein recht kleinrdumi-
ges Nebeneinander von Obstbaumkulturen bzw. Obstgéarten, brachliegenden Flachen mit
unterschiedlich strukturierten Gebischen und hochwiichsigen Gras-/Staudenfluren, Acker- und
Grinland sowie Nutz-/ Ziergartenflachen.

Bei den Brachflachen handelt es sich zumeist um aufgegebene Obstbaumkulturen oder Garten,
zudem liegt ein ehemaliges Bimsabbaugelande innerhalb des Plangebiets.

Nach Siuden und Osten setzen sich im Anschluss an das Plangebiet die genannten Biotop-/
Nutzungstypen fort. Im Ubrigen schlieRen offen bebaute Siedlungsbereiche an.

Hinsichtlich der Biotopausstattung zeichnet sich das Plangebiet insgesamt durch eine relativ
hohe Struktur- und Artenvielfalt aus.

Die heutige potentielle natiirliche Vegetation (HpnV) im Gebiet, welches im Niederterras-
senbereich des Rheins liegt, ist Uberwiegend der Stieleichen-Hainbuchenwald (Silikat)
basenreicher Feuchtstandorte der Tieflagen in der frischen Variante. Im westlichen Randbereich
bildet die sehr frische Variante des Stieleichen-Hainbuchenwalds die HpnV.

Biotop-/Nutzungstypen (siehe ,Landschaftspflegerischer Bestandsplan®)

Folgende Biotop-/Nutzungstypen konnen im Plangebiet und dessen raumlichen Umfeld diffe-
renziert werden (Die Einteilung erfolgt gemaf dem Kartierschliissel zur Biotopkartieranleitung
fir Rheinland-Pfalz. Stand der Kartierung ist Juni 2016):

e Gebusch mittlerer Standorte (BB9):
Geholzbestande aus autochthonen Strauchern sowie Baumen, auf Brachflachen im Plan-
gebiet verbreitet
Vegetationstyp. Merkmale: Es lassen sich im Wesentlichen folgende Auspragungen unter-
scheiden:
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- Gebiische aus autochthonen, ausbreitungsstarken Strauchern (Brombeere, Holunder,
Hartriegel), vereinzelt mit Obstbaumrelikten, oftmals in Verzahnung mit Hochstaudenflu-
ren, Krautschicht weitgehend unterdrickt

- vorwiegend linienformig ausgeformte, geschlossene Gehdlzbestande vorwiegend aus
halb-/ niederstammigen Obstbaumen (Relikte brachgefallener Obstanlagen) und Strau-
chern, Krautschicht weitgehend unterdrickt

- flachenhafte, liickenhafte Gehdlzbestande aus ausbreitungsstarken Baumen und Strau-
chern (Pioniergehdlze wie Salweide, Birke, Espe) im Bereich eines ehemaligen
Bimsabbaugelandes, in Verzahnung mit trockenen Hochstauden-/ Grasfluren (vgl. LB2)

- weitgehend geschlossener Geholzbestand aus Nadelbdumen und Pioniergehdlzen wie
Salweide, Birke, Espe, Hartriegel) im Bereich eines ehemaligen Bimsabbaugelandes

charakteristische Arten: Rubus fruticosus, Cornus sanguinea, Sambucus nigra, Corylus a-
vellana, Prunus avium, Prunus domestica, Juglans regia, Salix caprea, Populus tremula,
Betula pendula, Picea abies, Rubus idaeus, Rosa canina, Hedera helix

Altersstruktur: geringes bzw. maRiges Entwicklungsalter (Strauchbestande) bis hdheres Be-
standsalter (Obstbaumrelikte)
Pflege/ Nutzung: -

Zusatzstrukturen: vereinzelt Totholz bei alteren Obstbaumrelikten, (nitrophytische) Saum-
strukturen

Abbildung 14: Beispiele fiir Geblische im Plangebiet
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e Baumreihe (BF1)/ Einzelbaum (BF1):

Hierzu zahlen die zerstreut im Gebiet auftretenden Baumreihen oder Baume auflerhalb von

Geblischen bzw. von Garten.

Vegetationstyp. Merkmale:

- Baumreihe aus Birken (Betula pendula) im mittleren Bestandsalter im &stlichen Bereich
des Plangebiets

- Baumreihe aus Walnuss, Birke, Hainbuche im mittleren bis héheren Bestandsalter nahe
einem Pferdestall im zentralen Bereich des Plangebiets

- einzelstehende Nadelbaume im mittleren Bestandsalter

Altersstruktur: mittleres bis hdheres Bestandsalter
Zusatzstrukturen: -

e Obstbaum (BF4)/ Obstbaumgruppe (BF5):
Hierunter fallen die zerstreut im Gebiet auftretenden Obstbdume aulRerhalb von Obstanlagen
bzw. von Obstgarten oder -wiesen.
Vegetationstyp. Merkmale: vorwiegend hochstammige Obstbdume (Kirsche, Pflaume, Wal-
nuss, Apfel), mittleres bis hoheres Bestandsalter

Altersstruktur: mittleres bis hoheres Bestandsalter

Pflege/Nutzung: -
Zusatzstrukturen: vereinzelt Baumhohlen, Stammrisse, Totholz

e Erwerbsobstanlagen (HK4):
zu Erwerbszwecken angelegte Obstbaumkulturen, teilweise abgezaunt, verbreitet im Plan-
gebiet
Vegetationstyp. Merkmale: streifenformig angelegte, zu Erwerbszwecken bewirtschaftete
Kulturen aus in Reihen gepflanzten, kleinkronigen (nieder-/halbstammigen) Obstbaumen,
Unternutzung bzw. Gras-/Krautschicht: weitgehend geschlossene, wiesenartige Vegetation,
periodisch gemaht, auf mittleren, gut nahrstoffversorgten Standorten; bereichsweise feh-
lende bis llickenhafte Vegetation durch Herbizideinsatz;

Altersstruktur: GUberwiegend mittleres Bestandsalter, teilweise hdheres Bestandsalter, partiell
Neupflanzungen (Bestande sind innerhalb einer Kultur weitgehend altershomogen.)
Hauptbaumarten: Kirsche, Pflaume

Pflege/Nutzung: intensiv bzw. maRig intensiv

Zusatzstrukturen: untergeordnet (Baumhdohle bei dlterem Bestand), Saumstrukturen entlang
von Nutzungsgrenzen

Beeintrdchtigungen: kleinkronige/ niederstammige Kulturen, Pflanzenschutzmitteleinsatz
Hinweis: fir den Landschaftsraum typische Nutzungsform
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Abbildung 15: Erwerbsobstanlagen unterschiedlichen Bestandsalters

e Streuobstgarten (HK1):
private, zumeist abgezadunte Gartenflachen mit nicht erwerbsmafig genutzten Obstbaumbe-
standen, im Plangebiet verbreitet (insbesondere im Ostlichen Bereich)
Vegetationstyp. Merkmale: Rasenflachen mit Besatz aus vorwiegend in Reihen gepflanzten,
kleinkronigen (nieder-/halbstammigen) Obstbaumen, teilweise im Komplex mit Beerenstrau-
chern, Ziergehdlzen und Hecken; teilweise kombiniert mit Kleintierhaltung
Hauptbaumarten: Kirsche, Pflaume, Birne, Apfel, Walnuss
Altersstruktur: GUberwiegend mittleres Bestandsalter, vereinzelt héheres Bestandsalter, parti-
ell Neupflanzungen
Pflege/Nutzung: maRig intensiv bis extensiv

Zusatzstrukturen: untergeordnet
Beeintrdchtigungen: vorwiegend kleinkronige/ niederstdmmige Bestande

Abbildung 16: Beispiele fiir Obstgérten

e Streuobstwiese (HK2):
- mit verschiedenen Obstbaum-Hochstammen bepflanzte Wiese als wesentliches Element
des ,Obstlehrpfads” im Anschluss an das Plangebiet (siehe Abb. 20). Durch die Flache ver-
lauft ein befestigter Fulweg.
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Vegetationstyp. Merkmale: extensiv gepflegte Glatthaferwiese, welche mit zahlreichen hoch-
stammigen Obstbaumen (Kirsche, Walnuss, Apfel, Pflaume, Birne) in lockerer Anordnung
bepflanzt wurde.

Unternutzung: extensiv gepflegte Glatthaferwiese, maRig artenreich, periodisch gemaht
Altersstruktur: Baumschicht: mittleres Bestandsalter (ca. 20 Jahre); Gras-/Krautschicht:
mehrjahrig

Pflege/ Nutzung: extensiv

- mit Obstbaum-Halbstammen bepflanzte, streifenférmige Wiese im zentralen Bereich des
Plangebiets

Vegetationstyp. Merkmale: Wiesenflache mittlerer Standorte mit Besatz aus halbstammigen
Obstbaumen im geringen Bestandsalter

Pflege/ Nutzung: extensiv

Hinweis: Bei der Obstwiese im Bereich des ,Obstlehrpfads” ist eine Einstufung als ,magere
Flachland-Mahwiesen® gemaR § 15 LNatSchG maoglich. Bei der mit Obstbaum-Halbstdmmen
bepflanzten, streifenférmigen Wiese innerhalb des Plangebiets ist dies nicht der Fall, da der
Krauteranteil unter 20 % liegt.

e Acker (HAOQ), intensiv bewirtschaftet:
Hierunter fallen eine Teilflache eines etwa 7000 m? gro3en Ackerschlags im westlichen Teil
des Plangebiets sowie eine Teilflache eines circa 2 ha groflen Ackerschlags im Osten des
Plangebiets. Derzeitige Kulturen sind Weizen bzw. Gerste.

Vegetationstyp. Merkmale: Aufgrund der intensiven Bewirtschaftung (Dingemittel- und Pes-
tizideinsatz, Bodenbearbeitung) weisen die Ackerflachen eine verarmte Ackerbegleitflora
aus Arten der einjahrigen Ackerunkrautgesellschaften auf.

Pflege/ Nutzung: intensiv

Beeintrachtigungen: Dingemittel- u. Pflanzenschutzmitteleinsatz, Monokulturen

Abbildung 17: Ackerfldche im westlichen Teil des Plangebiets
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Abbildung 18: Beispiele fiir Nutz-/Freizeitgédrten

Ziergarten (HJ1):
Grinfreiflachen mit dem Charakter von Zier- bzw. Freizeitgarten, vereinzelt im dstlichen Teil
des Plangebiets

Vegetationstyp. Merkmale: Charakteristisch fir die Ziergartenflachen im Gebiet sind Rasen-
flachen, Zierstrducher (z.B. Flieder, Forsythie, Rose, Kirschlorbeer, Essigbaum),
Nadelholzhecken (Eibe, Fichte), Staudenbeete. Vereinzelt treten Nadel-, Laub- bzw. Obst-
baume (z.B. Kastanie, Birke, Fichte) im zumeist mittleren Bestandsalter auf.

Teilweise treten Zier-/Freizeitgarten im Komplex mit Nutz-/Obstgarten auf.

Baumhdhlen, Totholz 0.a. sind bei dem Gehdlzbestand augenscheinlich nicht vorhanden.
Pflege/ Nutzung: intensiv bzw. maRig intensiv

Zusatzstrukturen: Gartenteich (s. FF1), Komposthaufen

Nutzgarten (HK2):

Garten mit Nutzgartencharakter treten vereinzelt im Plangebiet auf. Sie dienen vorwiegend
der Produktion von Gemise und Beeren fiir den privaten Verbrauch. Teilweise sind sie ver-
zahnt mit Obst- oder Ziergarten.

Vegetationstyp. Merkmale: Kennzeichnend sind Grabeland und Beerenstraucher, zudem
kleine Rasenbereiche, vereinzelt Staudenbeete und Ziergehdlze.

Pflege/ Nutzung: intensiv bis maRig extensiv

Zusatzstrukturen: Holzstapel, Komposthaufen

Rasen (HM4):

zerstreut im Gebiet auftretende, regelmaRig gemahte Bereiche mit rasenartiger Vegetation
(auBRerhalb von Gartenflachen), Nutzung vorwiegend zu Freizeit-/Spielzwecken (z.B. zum
Aufstellen von Spielgeraten)

Vegetationstyp. Merkmale: maRig artenarme Vegetationsbestande aus verbreiteten Arten
der Scher-/Trittrasengesellschaft, teils im Komplex mit Gehdlzen

Pflege: maRig intensiv bis maRig extensiv (Mulchmahd)
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o Gebaude (HNO):
Neben Wohngebauden befinden sich im Plangebiet drei teils leerstehende Gebaude in Mas-
sivbauweise, wobei es sich vermutlich um Betriebsgebdude eines ehemaligen
Bimsabbaubetriebs handelt.
Zudem befinden sich im Gebiet kleinere Gartenhutten und Gewachshauser sowie zwei Pfer-
destalle (Holzbauweise).

Abbildung 19 leerstehendes Gebédude sowie Wohnhaus (letzteres am éstlichen Rand des Plange-
biets)

e Gartenteich (FF1):
Innerhalb einer Gartenflache im Ostlichen Bereich des Plangebiets befindet sich ein Folien-
teich (Grundflache: ca. 100 m?). Dariiber hinaus ist ein sehr kleiner Folienteich (ca. 3 m?) im
Randbereich eines Obstgartens vorhanden.

Vegetationstyp. Merkmale: Der groliere Teich weist einen Roéhrichtsaum und partiell
Schwimmblattvegetation auf.

e Feuchte (frische) Hochstaudenflur, flachenhaft (LB1):
Auf ungenutzten bzw. brachgefallenen Teilflachen treten im Gebiet zerstreut frische, vorwie-
gend nitrophile Hochstaudenfluren auf.
Vegetationstyp. Merkmale: ausdauernde, maRig artenarme, zumeist nitrophile Hochstauden-
bestande (Brennesseldominanzbestande) auf gut nahrstoffversorgten Standorten, teilweise
in Verzahnung mit einzelnen Arten der Glatthaferwiesen, teils ansetzende Verbuschung bzw.
im Komplex mit Geholzbestanden (Geblische, Obstbaume)
charakteristische Arten: Urtica dioica, Galium aparine, Dactylis glomerata, Arrhenatherum
elatius, Elymus repens, Cirsium arvense, Bryonia dioica

Altersstruktur: vorwiegend mehrjahrig
Pflege/Nutzung: keine
Beeintrdchtigungen: Nahrstoffeintrag, Dominanzbestande weniger expansiver Arten
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Abbildung 20: nitrophile Hochstaudenfluren, im K

omplex mit Geblisch

o S 7
; s

Trockene Hochstaudenflur, flachenhaft (LB2):

flachenhafte, maRig trockene Hochstaudenfluren auf gestorten Standorten im Bereich eines
ehemaligen Bimsabbaugelandes

Vegetationstyp. Merkmale: relativ artenreiche, ruderale Hochstauden-/Grasfluren magig tro-
ckener Standorte, in Verzahnung mit Geholzbestanden (Geblschen/ Pioniergehdlzen),
charakteristisch sind Arten des Origanetalia, ansetzende Verbuschung

charakteristische Arten: Origanum vulgare, Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Trif-
olium campestre, Trifolium pratense, Erigeron annuus, Solidago canadensis, Hypericum
perforatum, Origanum vulgare, Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Calamagrostis
epigejos, Achillea millefolium

Altersstruktur: vorwiegend mehrjahrig
Pflege/Nutzung: keine

Abbildung 21: trockene Hochstaudenfluren im Komplex mit Geblischen im Bereich des ehemaligen
Bimsabbaugeléndes

Brachgefallene Fettwiese (EE1):
Vereinzelt sind streifenartige Wiesenflachen im Plangebiet brachgefallen.
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Vegetationstyp. Merkmale: Kennzeichnend sind Vegetationsbestande aus Griinlandarten
der Glatthafergesellschaft (Arrhenatheratalia elatioris-Gesellschaft) mit zunehmenden Auf-
kommen von Arten ruderaler, zumeist nitrophytischer Hochstaudenfluren (vorwiegend Urtica
dioica, Galium aparine, Cirsium arvense).

Altersstruktur: vorwiegend mehrjahrig

Pflege/Nutzung: keine

Zusatzstrukturen: Geholzbestande (Obstbaume, Geblische)

Fettweide (EBO):

durch Pferde beweidete Griinlandflachen im zentralen Bereich des Plangebiets, teils mit
Obstbaumbestanden

Vegetationstyp. Merkmale: maRig artenarme Vegetationsbestande aus verbreiteten bewei-
dungsvertraglichen Grinlandarten mittlerer Standorte und -bei geringer Nutzung-
nitrophytischen Hochstauden, bereichsweise Trittschaden, partiell hdherwiichsige Geilstel-
len mit Disteln usw.,

bereichsweise verzahnt mit Gehoélzbestédnden (Obstbdume, Geblsche)

Altersstruktur: mehrjahrig

Pflege/Nutzung: maBig intensiv bzw. extensiv

Zusatzstrukturen: Geholzbestande (Obstbaume, Geblische)

Hinweis: Es ist keine Einstufung der Weiden als ,magere Flachland-Mahwiesen“ gemal §
15 LNatSchG gegeben, da der Krauteranteil unter 20 % bzw. der Anteil der Storzeiger tGber
25 % liegt.

Abbildung 22: Pferdeweiden mit unterschiedlicher Nutzungsintensitat

Fettwiese (EA1):

kleinere Grinlandflachen (Mahwiesen), zerstreut im Untersuchungsraum,
Vegetationsbestande aus verbreiteten Arten gut nahrstoffversorgter Glatthaferwiesen (Arr-
henatherion) frischer Standorte; bei sehr extensiver Pflege zunehmendes Aufkommen
zumeist nitrophytischer Hochstauden

Pflege/ Nutzung: extensiv

Altersstruktur: mehrjahrig

Pflege/Nutzung: extensiv

Zusatzstrukturen: Gehdlzbestande
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Hinweis: Es ist keine Einstufung als ,magere Flachland-Mahwiesen“ gemaf § 15 LNatSchG
gegeben, da der Anteil der Storzeiger Uber 25 % liegt bzw. der Anteil an Krautern unter 20 %
liegt.

e Wohnbauflachen (SBO0):
Hierzu zahlen das wohnbaulich genutzte Grundstiick im Osten des Plangebiets sowie das
Wohngebiet ndrdlich des Plangebiets.
Die Bebauung ist ein- bis zweigeschossig und besteht vorwiegend aus Einzel- und Doppel-
hausern. Die wohnbaulich genutzte Bebauung im Plangebiet stammt aus den 1960er Jahren.
Die Grunfreiflachen weisen zumeist den Charakter von Zier- bzw. Freizeitgarten (vgl. HJ1)
auf.

Feldweg, befestigt (VB1):

- befestigter (geschotterter) Feldweg in Verlangerung des “Lehpfads’, lickenhafte Tritt-
pflanzenvegetation zwischen den Fahrspuren

- bituminds befestigter Weg in Verlangerung der Raiffeisenstralie

e Feldweg, unbefestigt (VB2):
unbefestigter Weg mit weitgehend geschlossener, wiesenartiger Vegetationsbedeckung un-
mittelbar nérdlich des Plangebiets, periodisch gemaht

e Rad-, Fullweg (VB5):
- bituminds befestigter Rad-/Fulweg am Westrand des Plangebiets parallel zur Haupt-
stralle
- befestigter FulRweg (wassergebundene Decke) im Bereich des Obstlehrpfads und in des-
sen Anschluss, vegetationslos
- Grasweg, periodisch gemaht

Gemeindestralle (VA3):
versiegelte (bituminds befestigte oder gepflasterte) Gemeindestraen innerhalb sowie im
Anschluss an das Plangebiet

Schutzgebiete/-objekte nach Naturschutzrecht werden von der Planung nicht tangiert und be-
finden sich auch nicht im ndheren Umfeld des Plangebiets. Die Entfernung zum
nachstgelegenen Natura 2000-Gebiet - dem FFH-Gebiet ,Mittelrhein® mit der Gebietsnummer
FFH-5510-301- betragt etwa 350 m, wobei sich zwischen dem Plangebiet und dem Schutzge-
biet der Siedlungsbereich von Urmitz befindet. Von raumlich-funktionalen Wechselbeziehungen
ist nicht auszugehen.

Schutzwiirdige Biotope gemal Biotopkataster Rheinland-Pfalz werden ebenfalls nicht tangiert.

GemalR ,Planung vernetzter Biotopsysteme® (VBS) liegt das Plangebiet in einem ,Schwerpunkt-
raum: Entwicklung von ,Biotopstrukturen im Agrarraum®.
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Tierwelt

Durch das recht kleinrdumige Nebeneinander von unterschiedlich strukturierten Geblischen,
Obstbaumkulturen bzw. Obstgarten, hochwiichsigen Gras-/Staudenfluren, Acker- und Griinland
sowie Nutz-/Ziergartenflachen stellt das Plangebiet potentiell zahlreiche Habitatangebote bereit.

Bei den Geholzbestanden im Gebiet iberwiegen neben Strauchern kleinkronige Obstbaume
(nieder-/ mittelstdmmig) im geringen bis mittleren Bestandsalter.

Alter Baumbestand mit entsprechenden tierékologisch relevanten Zusatzstrukturen wie Totholz,
Baumhohlen o.4. tritt nur recht vereinzelt auf.

An alterem Obstbaumbestand wurden vereinzelt kleine Hohlungen sowie Stammrisse festge-
stellt.

Abbildung

Einschrankungen der Habitateignung ergeben sich v.a. durch landwirtschaftliche bzw. garten-
bauliche Nutzung (v.a. Pestizideinsatz).

Innerhalb des Planungsgebiets wurde eine faunistische Untersuchung zu den Tierartengrup-
pen Vogel, Tagfalter und Heuschrecken im Jahr 2017 durchgefiihrt.

Die Vor-Ort-Untersuchungen wurden von Herrn Diplom-Biologen Peter Weisenfeld sowie Sigrid
Schmidt-Fasel durchgefiihrt.

Die Ergebnisse werden ausfiihrlich in einem ,Fachbeitrag Artenschutz” erlautert.

Vogelwelt
Bei den Erhebungen im Jahr 2017 wurden insgesamt 39 verschiedene Vogelarten im Gesamt-

gebiet kartiert. Bis auf 3 Arten wurden alle erfassten Arten als Brutvigel eingestuft.
Die Artenanzahl ist insgesamt als Uberdurchschnittlich einzustufen; das Gebiet weist auch ein
vielfaltiges Angebot an nutzbaren Vegetationsstrukturen auf.

Auch von der Anzahl der erfassten Vogelindividuen liegt das Gebiet nach Einschatzung der
Gutachter Uber dem Durchschnitt.

Samtliche europaische Vogelarten zahlen zumindest zu den besonders geschiitzten Arten.
Die meisten der erfassten Arten werden als ubiquitare und ungefahrdete Vogelarten3 eingestuft.

3 vgl. "Gruppen der ungefahrdeten und ubiquitaren Vogelarten“ zum ,Mustertext Artenschutz* des LBM Rheinland-Pfalz
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Folgende gefahrdete bzw. streng geschitzte Vogelarten wurden nachgewiesen:

Der streng geschutzte Griinspecht nutzte sowohl den westlichen als auch den &stlichen Teilbe-
reich des Gebiets als Brutrevier, es wird von einem Brutpaar im Gesamtgebiet ausgegangen.

Der in Rheinland-Pfalz gefahrdete Feldsperling wurde als Brutvogel im westlichen Teilgebiet
eingestuft.

Der ebenfalls in Rheinland-Pfalz gefahrdete Haussperling wurde sowohl im westlichen als auch
im Ostlichen Teilbereich als Brutvogel erfasst.

Der streng geschltzte, aber als ungefahrdet geltende Turmfalke nutzte das gesamte Gebiet als
Teil eines Jagdhabitats. Es besteht ein Brutverdacht flr das Plangebiet oder zumindest das
nahere Umfeld, ein Brutplatz konnte aber nicht gefunden werden.

Die streng geschiitzte Greifvogelart Sperber nutzte das westliche Teilgebiet als Teil eines Jagd-
habitats.

Der in Rheinland-Pfalz als gefahrdet geltende Pirol trat im dstlichen Teilbereich als Nahrungs-
gast auf.

Die streng geschiitzte, aber nicht als gefahrdet geltende Waldohreule briitete im Jahr 2016 mit
3 Jungvogeln in einem alten Pferdestall (Anwohneraussage) im westlichen Teilgebiet. Bei den
Erhebungen im Jahr 2017 konnte die Art aber nicht nachgewiesen werden.

Abgesehen von Feldsperling, Gartenrotschwanz, Star und Wacholderdrossel, welche alle als
Brutvogel erfasst wurden, wurden aber keine typischen Vogelarten von Streuobstbestanden er-
fasst. Die in Streuobstbestdnden potentiell vorkommenden gefahrdeten Charakterarten wie
Steinkauz, Wendehals usw. konnten nicht erfasst werden. (Alter Baumbestand mit entsprechen-
den tierbkologisch relevanten Zusatzstrukturen wie Totholz, Baumhdéhlen o.4. tritt auch nur recht
vereinzelt auf.)

Flederméuse

Bei den Untersuchungen wurden keine Fledermaus-Quartiere im Plangebiet nachgewiesen. An-
zeichen auf eine Quartiersnutzung wie ein- oder ausfliegende Individuen 0.8. konnten nicht
festgestellt werden.

In einem Schuppen/ ehemaligen Stallgebaude im westlichen Teilgebiet wurde Kot einer gréie-
ren Fledermausart gefunden. Das Ausleuchten der Spalten brachte aber keinen Hinweis auf
eine Wochenstube oder nur auf eine einzelne Fledermaus. Aufgrund der eher geringen Kot-
menge dirfte es sich am ehesten um einen Tageshangplatz eines Mannchens einer groferen
Fledermausart handeln.

Im Zuge der Untersuchungen wurden drei Fledermausarten als Jagdgaste nachgewiesen (siehe
auch Plan ,Flugbewegungen der kartierten Fledermause®):

- Das Gebiet wurde von zahlreichen Individuen der Zwergfledermaus (Schatzung zwischen 20
und 30 Tieren) als Jagdhabitat genutzt. Aufgrund des hohen Geblisch- und Baumanteils ist
das Gebiet gut als Nahrungsraum geeignet. Jagdfliige waren im gesamten Plangebiet verteilt
zu verzeichnen, wobei eine ausgepragte Praferenz fir Geblisch- und Saumstrukturen zu
erkennen war.

- Der GrolRe Abendsegler jagte mit mindestens 2 Exemplaren Gber einem mit hdheren Bau-
men bestandenen Bereich des westlichen Teilgebiets. Die Art nutzte die Flache fir einen
langeren Zeitraum zur Jagd.
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- Die Breitfligelfledermaus wurde in zwei Bereichen des westlichen Teilgebiets erfasst. Dort
wurde jeweils ein jagendes Exemplar erfasst.

Generell Iasst sich feststellen, dass das Planungsgebiet aufgrund seiner hohen Strukturvielfalt
ein sehr gutes Jagdhabitat fiir Fledermause darstellt.

Samtliche Fledermausarten zahlen zu den ,streng geschuitzten® Arten und sind gemall FFH-
Richtlinie von gemeinschaftlichem Interesse. Die nachgewiesenen Arten gelten in Rheinland-
Pfalz als gefahrdet.

Tagdfalter

Es wurden innerhalb der westlichen Teilflache 4 Tagfalterarten, innerhalb der stlichen Teilfla-
che 12 Arten nachgewiesen.

Insgesamt wurden 12 verschiedene Tagfalterarten im Gesamtgebiet kartiert.

Darunter befanden sich mit den Arten Hauhechel-Blauling, Kleines Wiesenvdgelchen, Blut-
stropfchen (Sechsfleck-Widderchen) drei besonders geschiitzte Arten.

Bei den sonstigen erfassten Tagfalterarten handelt es sich weder um geschiitzte Arten noch um
Arten der ,Roten Listen®.

Heuschrecken

Im Rahmen der Erhebungen wurden vier Heuschreckenarten erfasst.
Darunter befanden sich keine gefahrdeten und/oder geschiitzten Arten.
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Tabelle 5: Eignungs- und Bewertungskriterien, Ausprdgung und Schutzwiirdigkeit/ Schutzbe-
dirftigkeit des Schutzgutes Bodens ,Pflanzen, Tiere, Lebensrdume*

5 |5  E .
. Pl — o 2 [0)
Biotop-/ Nutzungsty- |Typ/ Nr.| 2 = oc = T o
0 = © 2 o 5 = X c
pen > | & = S | >=2 S Ns o
© =} N =) - =T c
Sv | 2 5 © < S | 52| 3
25| 5 = c N & - ; 3 S £
5°% > | & | 52| 8| & | 58| 2
2. S & 0 > g ®© X c 2= >
30 | 2 S = o Z © = S L Q
C C Y = e o n E o] X { o) E
ccol <= (o) o= 0 .= N o O —
829 28| E 8 |so2| 3 2 £ 2 2
0oh3 82| T 2 | 23| @ G | 28| o
feuchte (frische) LB1 6 3-4 6 4-5 5 2-3 6 P.v.B mittel
Hochstaudenfluren
trockene Hochstau- |LB2 6-7 5 6 4-5 5-6 2-3 6 P.v.B. | mittel-
denfluren hoch
Geblisch mittlerer BB9 6 4-6 6 5-6 5 4-6 6-7 P.v.B. | mittel-
Standorte hoch
Obstbaum/ Obst- BF4/ 6 5-6 5-6 4-5 5-6 4-6 6-7 B2 mittel-
baumgruppe BF5 P.v.B. hoch
Baumreihe/ Einzel- [BF1/ 5-6 4-5 5-6 4-5 3-5 4-6 6 P.v.B. | mittel-
baum BF3 hoch
Fettwiese EA1 5 4 4-5 4-5 5 3 5-6 P.v.B. | mittel
Fettweide EBO 5 4 3-5 4-5 5 3 5-6 P.v.B. | mittel
Brachgefallene Fett- [EE1 6 4-5 6 4-5 5 3 6 P.v.B. mittel
wiese
Gartenteich FFA1 6-7 5 3-4 4 5 5 7 - mittel-
hoch
Acker HAO 3 2 2 4 3-4 1-2 5 - mahig
Streuobstgarten HK1 6 5 4 4-5 5-6 3-5 5-6 - mittel-
hoch
Streuobstwiese HK2 6 5-6 4-5 4-5 5-6 3-5 6-7 B2 mittel-
P.v.B. hoch
Erwerbsobstanlage [HK4 5-6 4-5 3 4-5 5-6 3-6 5-6 - mittel,
tiw. mit-
tel-hoch
Ziergarten HJ1 5 4-5 3-4 4 3-4 3-6 5 - mittel
Nutzgarten HJ2 4 3 2-3 4 4 2 5 - manig
Rasen HM4 3-4 3 3-4 4 3 2-3 5 - maRig
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Erldauterungen der Bewertungskriterien:

. Gefahrdungsgrad, Seltenheit und Verbreitung (Raritat)

Parameter Rote Liste der gefahrdeten Tier- und Pflanzenarten sowie der Lebensrdume Vorkommen (regi-
onal) seltener, potentiell gefahrdeter oder gefahrdeter Arten

Wertstufe 1-9 pessimale bis optimale Lebensraumbedingungen

Wertstufe 1 vegetationsfreie Flache, Innenstadt mit dichter Bebauung, Industriegebiete, durch Emission
stark belastet.

Wertstufe 2 sehr intensive landwirtschaftliche Nutzflachen, durch Emission stark belastete Bereiche
Wertstufe 3 Intensivacker, stark verarmtes Griinland, Sport-/Zierrasen

Wertstufe 4 Nutzflache (eutrophe, nivellierte Einheitsstandorte) Ubiquisten der Siedlungen.

Wertstufe 5 Nutzflidche mit geringer Anzahl standortspezifischer Arten, hohe Benutzungsintensitét, Acker

und Wiesen ohne spez. Flora und Fauna; Siedlungsgebiete mit intensiv gepflegter Anlage

Wertstufe 6 artenarme Walder, Feldgehdélze mit wenigen regional spez. Arten, Acker und Wiesen mit stand-
ortspez. Arten, Sukzessionsflache

Wertstufe 7 extensiv genutzte Flachen mit Rote-Liste Arten, oligotrophen Arten; Hecken, Bachsaume, Suk-
zessionsflache mit Magerkeitsanzeigern, Wiesen und Acker mit stark zurlickgehenden Arten.

Wertstufe 8 extensive Kulturékosysteme, Komplex mit bedrohten Arten, mit gréRerem Aktionsraum
Wertstufe 9 = Gebiete mit liberregionaler, gesamtstaatlicher Bedeutung alt., oligotrophe Okosysteme mit
Spitzenarten, geringe Stérungen, groRflachig.
. Naturliche Arten- und Strukturvielfalt (Diversitat)

Abhangig von der Schichtstruktur (Kraut-, Strauch- und Baumschicht) von der Habitat- und Strukturvielfalt (Totholz,
Altholz, Steinhaufen, ...) und der natlrlichen Artenvielfalt.
Geringster Wert:  vegetationslose, teilversiegelte Flachen
héchster Wert: vielfaltig strukturierte, artenreiche Naturwalder

. Hemerobie, Maturitat
Grad der menschlichen Einflussnahme (metahemerobe Okosysteme bis ahemerobe Systeme, ohne menschliche
Einflussnahme) und Reifegrad (Zeitraum bis zur Entwicklung der Biozénose).

. Isolation, Vernetzung, Flachengréfle
raumlich/funktionaler Verbund von Lebensraumen

. Reprasentanz im Naturraum
un-/typisches Okosystem des Naturraums

. Ersetzbarkeit, Entwicklungsdauer, Regenerationsfahigkeit
raumliche und zeitliche Dimension der Wiederherstellbarkeit von Okosystemen.

. Entwicklungspotential
Zusammenwirken der Standortfaktoren fiir die Bildung differenzierter Okosystemtypen.

e  Schutzkategorien
Die Spalte Nr.8 enthalt Angaben Uber bestehende Schutzkategorien.

§ 30 nach § 30 BNatSchG pauschal geschutzte Biotoptypen

B Rote Liste der bestandsgefahrdeten Biotoptypen

1 Biotoptypen mit tatsdchlichem oder extrem starkem Verbreitungsriickgang, hoher Empfindlich-
keit und hoher Belastung.

2 Biotoptypen mit tatsachlichem oder starkem Verbreitungsriickgang, hoher Empfindlichkeit und
hoher Belastung.

3 Biotoptypen mit mittlerer Rlickgangstendenz, mittlerer
Empfindlichkeit und mittlerer Belastung.

4 nicht allgemein zurtickgehender Biotoptyp mit mittlerer
Empfindlichkeit, mittlerer Belastung.

P.v.B. nach Planung vernetzter Biotopsysteme zu erhalten und zu entwickeln

BK Objekt nach Biotopkataster Rheinland-Pfalz

FFH nach FFH-Richtlinie besonders ausgewiesene Schutzgebiete

VSchRI nach Vogelschutz-Richtlinie besonders ausgewiesene Schutzgebiete
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2.2.2

Schutzgut Boden
Bei den natirlich anstehenden Béden handelt es sich gemaf der Bodenkarte Bendorf um

erodierte Parabraunerden aus bimstephra-/kiesfiihrendem Hochflutlehm bis —ton Gber kies-
fihrendem Terrassensand bis —kies (westlicher Teil)

Pararendzinen aus carbonatischem, grusflihrendem Kippsand Uber carbonatische, kiesflh-
rendem Terrassensand in Auenlage (Ostlicher Teil)

Sie gehoren zur BodengroRRgesellschaft der Auen und Niederterrassen.

Im mittleren bis 6stlichen Bereich des Plangebiets wurde der natirliche Bodenaufbau im Zuge
eines friiheren Bimsabbaus anthropogen tiberformt; dort weist die Bodenkarte Abgrabungs- und
Aufschittungsflachen aus.

Bei den erodierten Parabraunerden und Pararendzinen handelt es sich um im Naturraum relativ
weit verbreitete Bodentypen. Der Anteil an versiegelten und befestigten Bdden ist gering. Die
Natirlichkeit der landwirtschaftlich bzw. gartenbaulich genutzten Béden wird als mittel bis hoch
eingestuft.

Tabelle 6: Eignungs- und Bewertungskriterien, Ausprégung und Schutzwiirdigkeit/ Schutzbe-
ddrftigkeit des Schutzgutes Bodens

Bodentyp | erodierte Parabraunerden | Pararendzinen

Eignungs-/

Bewertungskriterien

e Entstehung Alluvial/ Diluvial Diluvial
e nutzbare Feldkapazitat mittel gering
e Bodenfunktionswert mittel-sehr hoch gering
e Erosionsgefahrdung gering gering

(aufgrund der Topografie) | (aufgrund der Topografie)

e Ertragspotential hoch mittel

e Ackerzahl hoch-sehr hoch mittel

e Archiv der Natur- und Kulturgeschichte / /

e Standorttypisierung Standorte mit mittlerem Standorte mit mittlerem
Wasserspeicherungsver- Wasserspeicherungsver-
mogen und mit schlechtem | mégen und mit
bis mittlerem natirlichem schlechtem bis mittlerem
Basenhaushalt nattrlichem Basenhaus-

halt
2.2.3 Schutzgut Wasser
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Das Plangebiet liegt in der Niederterrasse des Rheins. Abgesehen von einem Gartenteich (Fo-
lienteich mit ca. 100 m? Grundflache) befinden sich keine Oberflachengewasser im Plangebiet.
Der vorgesehene raumliche Geltungsbereich tangiert im auRersten ndrdlichen Randbereich das
Uberschwemmungsgebiet (HQ 200) des Rheins. Es handelt sich dabei um ein Hochwasser mit
einer niedrigen Eintrittswahrscheinlichkeit. Im Ubrigen wird das Uberschwemmungsgebiet des
Rheins durch die Planung nicht tangiert.
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Hinsichtlich des Grundwassers handelt es sich um einen Porengrundwasserleiter. Kennzeich-
nend ist die Grundwasserlandschaft der quartaren und pliozdnen Sedimente.

Das Plangebiet lag bisher innerhalb des Wasserschutzgebietes ,Koblenz-Urmitz“.

Im Dezember 2013 wurde durch Veroffentlichung im Staatsanzeiger seitens der SGD Nord eine
.Rechtsverordnung ber den Erlass einer vorlaufigen Anordnung im Verfahren zur Festsetzung
eines Wasserschutzgebietes fliir das Wassergewinnungsgebiet linksrheinisches Wasserschutz-
gebiet ,Koblenz-Urmitz* in den Gemarkungen ....“ bekannt gemacht.

Die vorlaufige Anordnung wurde getroffen, da beflirchtet wurde, dass andernfalls die mit der
endglltigen Festsetzung des Wasserschutzgebietes verfolgten Ziele beeintrachtigt werden
koénnten.

Entsprechend der Arbeitskarte liegt der stidliche Ortsrand der Ortsgemeinde Urmitz iberwie-
gend nicht mehr in der Wasserschutzzone. Die Rechtsvorschriften gelten daher flr den Bereich
zwischen dem sidlichen Ortsrand und der K 44 / L 126 nicht mehr.

Mit Schreiben vom 27.05.2014 bestatigt die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, untere Wasser-
schutzbehorde, dass das Wasserschutzgebiet aulder Kraft getreten ist und durch die vorlaufige
Anordnung der SGD Nord ersetzt wird. Das Plangebiet liegt nicht innerhalb des Bereichs der
vorlaufigen Anordnung.

Tabelle 7: Eignungs- und Bewertungskriterien, Ausprdgung und Schutzwiirdigkeit/ Schutzbe-
diirftigkeit des Schutzgutes Wassers

Eignungs-/ Bewertungskriterien Auspragung Schutzbedurftigkeit
e Grundwasserneubildung maRig (75-100 mm/a) mittel
e Grundwasseruberdeckung mittel mittel
e Nitratrickhaltevermdgen mittel-hoch hoch
e Wasserschutzgebiete nicht (mehr) tangiert -
e Oberflachengewasser mittel-hoch (Folienteich) mittel-hoch
2.24 Schutzgut Klima/Luft

Das Plangebiet liegt im Klimabezirk "Stdwestdeutschland™ und gehért zum Klimabereich
‘Rheindurchbruch’. Das Mittelrheinisches Becken weist eine besondere Temperaturgunst auf.

Die mittleren Niederschlagswerte liegen bei 650 bis 700 mm/a. Die Jahresmitteltemperatur liegt
bei circa 9,5° -10,5° C.

Das Neuwieder Becken mit seiner Randzone wird als ,klimatischer Wirkraum® eingestuft und
gehdrt zu den Rdumen und Siedlungsflachen, die thermisch stark belastet sind und eine
schlechte Durchliiftung aufweisen. Nach aktuellem Regionalen Raumordnungsplan Mittelrhein-
Westerwald liegt Urmitz in einem , Thermisch stark belasteten Raum®.

Das Plangebiet ist Teil eines v.a. durch Obstbaumbestande strukturierten Offenlandbereichs,
welcher ein Frischluftentstehungsgebiet und klimatisches Ausgleichsgebiet darstellt.

Durch das Plangebiet verlauft von Sidsidwesten nach Nordnordosten eine bodennahe Kalt-
luftstromung, welche vermutlich zum Luftaustausch in diesem Teilbereich des Siedlungsgebiets
beitragt.
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Hinsichtlich Immissionen wird auf das Schutzgut ,Mensch” verwiesen.

Tabelle 8: Eignungs- und Bewertungskriterien, Ausprdgung und Schutzwiirdigkeit/ Schutzbe-
diirftigkeit des Schutzgutes Klima / Luft

Eignungs-/ Bewertungskriterien Schutzbedurftigkeit
Auspragung

¢ klimatische Ausgleichsfunktion mittel mittel

¢ Einfluss auf siedlungsklimatische Bedingungen mittel mittel

e Thermische Belastung hoch hoch

¢ Immissionsbelastung mittel mittel

2.2.5 Schutzgut Landschaftsbild

Nach den Darstellungen des ,Landschaftsinformationssystems Rheinland-Pfalz* befindet sich
das Plangebiet innerhalb des Landschaftsraums ,Neuwieder Rheintalweitung®. Der dicht besie-
delte Landschaftsraum in der fast ebenen Talweitung erfahrt v.a. durch Bebauung mit einem
hohen Anteil gewerblich-industrieller Nutzung und Verkehrsanlagen eine urbane Pragung. Ein-
gestreut sind landwirtschaftliche, vorwiegend ackerbaulich und erwerbsobstbaulich genutzte
Nutzflachen. Dazwischen findet im Niederungsbereich (pleistozdne Rheinniederungsterrasse)
der Abbau von Kies, Sand und Schotter statt und hinterlasst landschaftspragende Strukturen.

Das Plangebiet mit einer Flachengrdfie von circa 7,27 Hektar liegt am Rand der Kulturlandschaft
sudlich der Ortslage Urmitz.

Abbildung

24: Schrégluftbildaufnahme mit dem Plangebiet und seinem Umfeld

< em

Quelle:
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Das Gelande zeichnet sich durch ein kleinrdumiges und vielfaltiges Nebeneinander von unter-
schiedlich strukturierten Geblschen, Obstbaumkulturen bzw. Obstgarten, hochwiichsigen
Gras-/Staudenfluren, Acker- und Griinlandflachen sowie Nutz-/Ziergartenflachen aus.

Die Obstbaumbestande stellen typische Elemente der Kulturlandschaft im Naturraum dar. Der
Nutzungskomplex bildet somit eine kulturraumtypische Ortsrandsituation mit hoher Strukturviel-
falt und hohem Erlebniswert.

Besondere geomorphologische Gelandemerkmale sind nicht vorhanden; charakteristisch ist die
vertikale Gliederung des Offenlands durch die Obstbaum- bzw. Geblischbestande.

Eine urbane Pragung erfahrt der Teillandschaftsraum v.a. durch die umliegenden, teils stark
befahrenen Verkehrsflachen; teilweise bestehen zudem Blickbeziehungen auf dem markanten
Kihlturm des stillgelegten, etwa 2 km westlich des Plangebiets gelegenen Atomkraftwerks Mil-
heim-Kéarlich. Der Kihlturm stellt eine weithin sichtbare Landmarke dar und dominiert die
visuelle Wahrnehmung der Landschaft.

Tabelle 9: Eignungs- und Bewertungskriterien, Ausprdagung und Schutzwiirdigkeit/ Schutzbe-
diirftigkeit des Schutzgutes Landschaftsbild
Eignungs-/Bewertungskriterien
Erlebniswirksame Auspragung Einstufung Schutzbedurftigkeit
Strukturen
1. Einzelelemente und Strukturen
e Wald, Waldrander, Gebisch- und Gehdlz- Gehdlze im Gebiet mittel-hoch mittel-hoch
rander verbreitet
Streuobstbestande im Gebiet verbreitet hoch hoch
Offenlandflachen, Wiesen/ Weiden, Acker- verbreitet (Acker, mittel mittel
land Griinland)
markante Einzelbdume, Baumgruppen, zerstreut im Gebiet mittel-hoch hoch
Baumreihen
Wegraine, Sdume, Ruderalfluren verbreitet mittel mittel
Infrastrukturausstattung; Obstlehrpfad im An- mittel mittel-hoch
Wanderwege, Ruhebanke, Aussichtspunkte schluss,
Rad-/Fuflweg am
westlichen Rand
Siedlungen, (doérfliche) Siedlungsrénder gering gering gering
kulturhistorisch / baugeschichtlich bedeu- - - -
tende Struktur und Anlage
geomorphologische Kleinstrukturen, Bo- - - -
schungen, Terrassen
Stillgewasser, Weiher, Teiche Gartenteich mittel mittel-hoch
FlieRgewasser - - -
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Eignungs-/Bewertungskriterien
2. Komplexe Strukturen und Eigenschaften Auspragung Einstufung Schutzbedurftigkeit
o Naturndhe/-ferne mittel-hoch mittel-hoch mittel-hoch
¢ landschaftskulturelle Eigenart mittel-hoch hoch hoch
¢ Ensemblewirkung von Gebauden, bauli- gering gering gering
chen Anlagen
¢ landschaftliche Vielfalt hoch hoch hoch
¢ Sichtbeziehungen, Sichtachsen gering-mittel gering-mittel gering-mittel
e raumlich verbindende Strukturen, Gliede- mittel-hoch mittel-hoch hoch
rungselemente (Gehdlzstrukturen)
e Storung durch Geruch - - -
e Stoérung durch Larm maRig maRig mittel
e Storung durch Zerschneidung mittel (durch Ver- mittel mittel
kehrsanlagen)

2.2.6 Schutzgut Mensch und Gesundheit

Aufgrund der anthropozentrischen Betrachtungsweise im Rahmen der Analyse und Bewertung
der sonstigen Schutzgiter wird fir eine Betrachtung des Umweltzustands unter dem Punkt
.Mensch und Gesundheit* auf diese sonstigen Schutzgtitern verwiesen.

Nachfolgend wird auf Aspekte eingegangen, die vorrangig im Zusammenhang mit dem Schutz-
gut ,Mensch und Gesundheit” stehen.

Erholungsfunktion, Freizeitnutzung

Aufgrund der Lage im unmittelbaren Anschluss an den Siedlungsbereich, des weitgehend kul-
turlandschaftlich typischen und kleinraumig strukturierten Charakters sowie des relativ hohen
Erlebniswerts der Obstbaumbestande weist das Gebiet grundsatzlich eine gute Eignung flr die
landschaftsgebundene Erholung bzw. flr die Feierabend- und Wochenenderholung auf.

Die Garten im Gebiet sowie die Pferdeweiden (Hobbytierhaltung) weisen eine Bedeutung hin-
sichtlich der Freizeitgestaltung der Eigentimer bzw. Nutzer auf.

Einschrankend auf die Erholungsnutzung wirkt sich aus, dass das Gelande nur teilweise durch
Wege erschlossen ist und gréliere Teilflachen mit landwirtschaftlich bzw. gartenbaulich genutz-
ten Grundstlicken nicht zuganglich bzw. erlebbar sind.

Hinsichtlich der Ausstattung mit erholungs-/freizeitrelevanten Einrichtungen verlauft am westli-
chen Rand des Plangebiets - parallel zur Hauptstral’e bzw. zur K 44 - ein Rad-/FulRweg, tber
welchen eine Anbindung nach Kaltenengers, Mulheim-Karlich sowie nach Koblenz und Ander-
nach moglich ist. Uber den Weg verlaufen die ausgeschilderten Radtouren 1 (,GroRe
Rheinschleife), 2 (,Kleine Rheinschleife*) und 3 (,Obstrunde®) durch die Verbandsgemeinde
Weillenthurm.

Im Plangebiet befinden sich zudem ein befestigter Weg am 6stlichen Rand (in Verlangerung der
Raiffeisenstralie), ein befestigter Weg in Verlangerung der Gemeindestralie ,Lehpfad“ sowie
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ein Grasweg im zentralen Bereich des Plangebiets.

Das Gelande des 6.000 m? groRen ,Urmitzer Obstlehrpfad® liegt zwischen den beiden Teilfla-
chen des Plangebiets; der Lehrpfad ist tber einen Fulweg an die Gemeindestralle ,Im Feld"
angebunden.

Unmittelbar stdlich des Ostlichen Teils des Plangebiets befindet sich ein generationeniibergrei-
fender Erlebnisraum mit naturnahem Spielgelande (,Ormser Ring®).

Abbildung 25: Obstlehrpfad (links) bzw. generationeniibergreifender Erlebnisraum mit naturnahem
Spielgelénde

Immissionen

Immissionsbelastungen ergeben sich durch umliegenden Verkehrsanlagen: Die Kreisstrale 44
(K44) liegt in unmittelbarer Nahe des vorgesehenen Geltungsbereiches und verlauft von Westen
gen Siden parallel zum westlichen Bereich des Plangebietes. In nordéstlicher Richtung schlief3t
die Kreisstralle 44 an die Kreisstralte 126 (K 126) an, die eine Zufahrtsmaoglichkeit zur Ortsge-
meinde Urmitz bildet.

Zudem konnen sich durch gewerblich-industrielle Nutzungen im rdumlichen Umfeld (v.a. Aus-
kiesungsflachen der Firma Kann sidlich der Kreisstralte 44) Immissionsbelastungen ergeben.

Zur Prifung der Auswirkungen der Emissionen wurde eine schalltechnische Untersuchung er-
stellt.

Land- und Forstwirtschaft
Das Plangebiet wird teilweise landwirtschaftlich bzw. gartenbaulich genutzt. Forstwirtschaftliche
Flachen werden nicht tangiert.

Tabelle 10:  Eignungs- und Bewertungskriterien, Auspragung und Schutzwiirdigkeit/ Schutzbe-
dirftigkeit des Schutzgutes Mensch

Eignungs-/ Bewertungskriterien Schutzbedurftigkeit
Auspragung

e Erholungs-/Freizeitfunktion mittel, im Anschluss hoch mittel-hoch

¢ Intensitdt von Immissionen maRig-mittel hoch

e Forst- und Landwirtschaft mittel-hoch mittel-hoch

e Altlasten keine Hinweise -
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2.2.7

Schutzgut Kultur- und Sachgiter

Urmitz war in der Jungsteinzeit wahrend der sogenannten ,Michelsberger Kultur (4.300 - 3500
v. Chr.) einer der gréRten Siedlungsplatze am Rhein.

Zur Klarung des archaologischen Potentials des Plangebiets wurde im Februar 2018 eine ar-
chaologisch-geophysikalische  Prospektion (Magnetometerprospektion)  im Gebiet
durchgefihrté.

Die Prospektionsergebnisse dienten als Basis fiir eine denkmalpflegerische Beurteilung der un-
tersuchten Flache durch die Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchaologie,
AuRenstelle Koblenz.

Dabei wurden im Untersuchungsgebiet drei Befunde festgestellt:

e Befund Nr. 1: Es handelt sich um eine schmale, lickenhafte, in der Gesamtschau einen
Kreis ergebende Anomalie, die vermutlich von einem Graben herriihrt. Im Zentrum dieses
Kreises befindet sich eine schwache, etwa ovale bis rechteckige Anomalie. Bei dem Befund
handelt es sich vermutlich um einen vorgeschichtlichen Kreisgraben, den Rest eines Grab-
hlgels, dessen Aufschittung bereits durch die ackerbauliche Nutzung verschliffen wurde.
Ubrig blieben demnach nur die tiefer reichenden Bereiche des umgebenden Grabens.

e Befund Nr. 2: Es handelt sich um eine bis zu 7 m breite, streifenféormige Anomalie. Diese
koénnte ebenfalls von einem Graben herriihren. Da nur ein kurzes Stiick durch die prospek-
tierte Flache erschlossen ist, kann Uber die Funktion des Befundes nichts Naheres
ausgesagt werden.

e Befund Nr. 3: Es handelt sich um zwei in ihrem Verlauf unregelmaflig gerundete, anndhernd
parallel verlaufende, sehr schwach ausgepragte Anomalien. Wegen des kleinen Ausschnit-
tes ist die Funktion des Befundes unklar.

Weiterhin sind in den westlichen Flachen, die nicht durch die Bimsausbeute beeintrachtigt
sind, zahlreiche kleinteilige, annahernd kreisrunde Anomalien zu beobachten. Die Farbge-
bung halb schwarz, halb weild spricht fiir Eisengegenstande, welche im Untergrund
stecken. Vereinzelt sind auch kleine nahezu ausschlie3lich schwarze Anomalien erkenn-
bar, die auf vorgeschichtliche Siedlungsgruben hindeuten kénnen.

Vor Beginn der ErschlieRungsarbeiten sollen weitere Untersuchungen durchgefiihrt werden.

Tabelle 11:  Eignungs- und Bewertungskriterien, Auspragung und Schutzwiirdigkeit/ Schutzbe-
diirftigkeit des Schutzgutes Kultur- und Sachgliter

Eignungs-/ Bewertungskriterien Schutzbedurftigkeit

Auspragung

e Vorkommen von Kulturglitern voraussichtlich hoch (sied- hoch

lungsgeschichtliche
Bedeutung)

4 Archaologisch-geophysikalische Prospektion in Urmitz, Verbandsgemeinde WeiRenthurm, Lkr. Mayen-Koblenz —
Magnetometerprospektion am 05. und 06. Februar 2018. Bearbeitung: Posselt & Zickgraf Prospektionen GbR,
Stand:2.02.2019
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2.3

Prognose uber die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurch-
fuhrung der Planung (Nullvariante)

Grundséatzlich wird bei einer ausbleibenden Umnutzung des Geléndes die biodkologische Funk-
tion der verschiedenartigen Gehdlzstrukturen (Obstbaumbestédnde, Geblsche uw.) im
Plangebiet mit zunehmendem Reifegrad tendenziell ansteigen.

Eine Wiederaufnahme einer landwirtschaftlichen bzw. gartenbaulichen Nutzung auf brachlie-
genden, zumeist bereits verbuschten Bereichen ist wenig wahrscheinlich.

Es ist davon auszugehen, dass die derzeitig noch offenen Hochstauden-/Grasfluren bzw. Wie-
senbrachen zunehmend verbuschen, so dass sich dort langerfristig geschlossene
Gehdlzbestande entwickeln werden. Von dieser Entwicklung werden vor allem gehoélzgebun-
dene Vogelarten profitieren. Gleichzeitig wird das Habitatpotential fir Insekten und insekten-/
samenfressende Vogelarten zusehends eingeschrankt.

Die tangierten Ackerflachen und Erwerbsobstanlagen werden aufgrund der fiir die landwirt-
schaftliche Nutzung guinstigen Bedingungen voraussichtlich weiterhin einer entsprechenden
Nutzung unterliegen. Auch die Pferdeweiden werden vermutlich weiterhin im Rahmen einer
Hobbytierhaltung bewirtschaftet. Diesbezlglich sind keine relevanten Veranderungen gegen-
Uber dem derzeitigen Umweltzustand zu erwarten.

Auch ein GroRteil der nicht erwerbsmafig genutzten Garten wird voraussichtlich ebenfalls wei-
terhin einer Pflege und Nutzung unterliegen, wobei damit zu rechnen ist, dass zumindest ein
Teil der recht haufigen Obstbaumbestande aufgrund des Pflegebedarfs sukzessive gerodet
bzw. durch Ziergehdlze ersetzt werden. Insbesondere bei sehr kleinen und unglnstig zuge-
schnittenen Parzellen ist langerfristig eine Pflegeaufgabe und Verbrachung nicht
auszuschlief3en.

Aufgrund der verkehrsglinstigen Lage und ErschlieBungsfahigkeit, der Vorpragung durch die
anschlielende Nutzung und die zumindest teilweise Ausweisung von Wohnbauflachen im Fla-
chennutzungsplan ist jedoch davon auszugehen, dass ein Teil der Flachen im Plangebiet
zumindest mittelfristig im Rahmen einer Siedlungsflachenerweiterung beansprucht wird.
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Prognose uber die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchfiih-
rung der Planung

Der Umweltbericht soll eine Prognose Uber die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchfiih-
rung der Planung beinhalten. Hierzu sind, soweit maoglich, insbesondere die mdglichen
erheblichen Auswirkungen wahrend der Bau- und Betriebsphase der geplanten Vorhaben auf
die Belange nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe a bis i BauGB zu beschreiben, unter
anderem infolge

- des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorhaben, soweit relevant einschlief3lich
Abrissarbeiten,

- der Nutzung natirlicher Ressourcen, insbesondere Flache, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen
und biologische Vielfalt, wobei soweit mdglich die nachhaltige Verfigbarkeit dieser Ressour-
cen zu berUcksichtigen ist,

- der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Larm, Erschiitterungen, Licht, Warme
und Strahlung sowie der Verursachung von Belastigungen,

- der Art und Menge der erzeugten Abfalle und ihrer Beseitigung und Verwertung,

- der Risiken fiir die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt (zum Beispiel
durch Unfalle oder Katastrophen),

- der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete unter Be-
ricksichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf mdglicherweise
betroffene Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz oder auf die Nutzung von natirlichen Res-
sourcen,

- der Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima (zum Beispiel Art und Ausmal} der
Treibhausgasemissionen) und der Anfalligkeit der geplanten Vorhaben gegeniiber den Folgen
des Klimawandels,

- der eingesetzten Techniken und Stoffe.

Voraussichtliche Umweltauswirkungen

Der Bebauungsplan wird vorrangig ein ,Allgemeines Wohngebiet* (GRZ: 0,4) sowie Flachen flr
besondere Nutzungszwecke ,Seniorengerechtes und barrierefreies Wohnen (SBW)* (GRZ: 0,4)
festsetzen. Zudem werden Verkehrsflachen, Griinflachen und Flachen fiir die Riickhaltung und
Versickerung von Niederschlagswasser festgesetzt.

Es ist davon auszugehen, dass im Rahmen der Verwirklichung der Planung samtliche Vegeta-
tionsstrukturen in den zukilnftigen Baugebieten, im Bereich der Verkehrsflachen und der
Flachen flr die Regenriickhaltung/-versickerung beseitigt werden.

Durch die Uberbauung und Versiegelung gehen die 6kologischen Bodenfunktionen und die Ver-
sickerungsfahigkeit des Bodens verloren.

Das Landschaftsbild wird im Zuge der Ausweitung der Siedlungsflachen zusatzlich beeintrach-
tigt.

Risiken fur die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt (zum Beispiel
durch Unfalle oder Katastrophen) sind im Zusammenhang mit der Verwirklichung des Bebau-
ungsplans nicht zu erkennen. Erhebliche Umweltauswirkungen aufgrund der eingesetzten
Techniken und Stoffe sind nicht zu erwarten.

Eine Kumulierung mit Auswirkungen von etwaigen Vorhaben benachbarter Plangebiete ist nicht
zu erwarten; Vorhaben im naheren Umfeld sind nicht bekannt.
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Pflanzen, Tiere, Lebensraume

Im Zuge der Verwirklichung der Bauleitplanung werden voraussichtlich samtliche Vegetations-
strukturen innerhalb des Plangebiets beansprucht, d.h. Uberbaut, befestigt oder in nicht
Uberbaubare Freiflachen umgewandelt. Betroffen ist ein Komplex aus Acker- und Griinland,
Obstbaumkulturen bzw. Obstgarten, brachliegenden Flachen mit unterschiedlich strukturierten
Gebuschen und hochwiichsigen Gras-/Staudenfluren sowie Nutz-/ Ziergartenflachen.

Die Inanspruchnahme der Vegetationsstrukturen wird voraussichtlich zeitlich versetzt erfolgen.

Eingriffsrelevant sind bis zu:

- ~6.200 m? Erwerbsobstanlagen (tlw. Neupflanzungen)

- ~12.400 m? Ackerland

-~ 6.100 m? Obstgarten

- ~1.000 m? Streuobstwiese (geringes Baumalter)

-~ 2.400 m2 frische, vorw. nitrophytische Hochstaudenfluren

- ~1.300 m? frische, vorw. nitrophytische Hochstaudenfluren im Komplex mit Gebischen
- ~10.000 m? trockene Hochstaudenfluren im Komplex mit Geblischen
- ~10.600 m? Geblische

- ~1600 m? Rasen

- ~1.700 m? Fettweide

- ~400 m? Fettwiese

- ~4.300 m? Fettweide im Komplex mit Obstbadumen

-~ 3.400 m? Wiesenbrache

-~ 8.500 m? Ziergarten/ Nutzgarten

-~ 200 m? Grasweg

Mit der Beseitigung der Vegetationsstrukturen gehen die derzeitigen Habitatfunktionen verloren

bzw. das Habitatspektrum in den zukiinftigen Baugebieten verschiebt sich zugunsten siedlungs-

angepasster Arten.

Unter Bericksichtigung der vorliegenden faunistischen Daten ergeben sich voraussichtlich fol-

gende Habitatverluste:

e Verlust von Lebensraumstrukturen (Brut- und Nahrungshabitate) flr Vogelarten; im Plange-
biet wurden 39 Vogelarten, davon 36 Arten als Brutvogel erfasst.

e Verlust von Flachen mit Funktion als Nahrungshabitat fiir die Zwergfledermaus, zudem fiir
Grolder Abendsegler und Breitfliigelfledermaus

¢ Inanspruchnahme von Habitatflachen fiir Arten der Tagfalterfauna Heuschreckenfauna bzw.
von Bereichen mit entsprechendem Habitatpotential; es wurden 12 verschiedene Tagfalter-
arten und vier Heuschreckenarten nachgewiesen.

Wahrend der Bauphase kénnen akustische und optische Storreize - i.d.R. wahrend der Tages-
stunden - auftreten.
Durch die zukinftige Nutzung ist keine relevante Zunahme von Storreizen zu erwarten.

Insgesamt wird die Beeintrachtigungsintensitat hinsichtlich des Schutzguts ,Pflanzen, Tiere, Le-
bensraume* als mittel bis hoch eingestuft.

© FalRbender Weber Ingenieure PartGmbB « 56656 Brohl-Litzing 2374_Urmitz_Sudlicher Ortsrand_BP_Begriindung.docx



Begrindung zum Bebauungsplan, Umweltbericht Seite 70
»oudlicher Ortsrand” — Ortsgemeinde Urmitz Mai 2022

Boden

Es werden sich nachhaltige Beeintrachtigungen des Bodens im Zuge der Erschlielfung der Bau-

gebiete ergeben:

e Verlust der 6kologischen Bodenfunktionen durch Neuversiegelung bzw. Uberbauung

e Einschrankung/ Verlust wesentlicher Bodenfunktionen durch (wasserdurchlassige) Befesti-
gung von Flachen

Der maximal zulassige Umfang der Flachenneuversiegelung/-befestigung betragt unter Berlick-
sichtigung der vorgesehenen Grundflachenzahl sowie der festgesetzten Verkehrsflachen
insgesamt rund 32.000 m?2.

Eine Vorbelastung hinsichtlich der Naturlichkeit der betroffenen Béden ergibt sich dadurch, dass
der natlrliche Bodenaufbau teilweise anthropogen tberformt ist, partiell auch durch intensive land-
wirtschaftliche Nutzung.

Die Beeintrachtigungsintensitat hinsichtlich des Schutzguts ,Boden” wird als hoch eingestuft.

Wasser

Im Zusammenhang mit der Neuversiegelung (siehe Schutzgut ,Boden®) geht die Versickerungs-
fahigkeit des Bodens fir Niederschlagswasser verloren. Der oberflachliche Abfluss erhéht sich
entsprechend.

Sofern eine Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers im Plangebiet erfolgen kann,
bleibt die ortliche Wasserbilanz erhalten.

Wasserschutzgebiete sind nicht betroffen.

Der vorgesehene raumliche Geltungsbereich tangiert lediglich im duRersten nérdlichen Rand-
bereich das Uberschwemmungsgebiet (HQ 200) des Rheins, wobei es sich um ein Hochwasser
mit einer niedrigen Eintrittswahrscheinlichkeit handelt. Beeintrachtigungen eines etwaigen
Hochwasserabflusses sind nicht zu erwarten, sofern im Ruickhaltebereich keine Gelandeerho-
hungen durchgefiihrt werden oder fir unumgangliche Retentionsraumverluste ein Ausgleich
durch entsprechende Abgrabungen geschaffen wird.

Eine Vorbelastung hinsichtlich des Schutzguts ergibt sich partiell durch intensive landwirtschaftli-
che Nutzung.

Insgesamt wird die Beeintrachtigungsintensitat hinsichtlich des Schutzguts ,Wasser” als mittel
eingestuft.

Klima/ Luft

Das Plangebiet ist Teil eines v.a. durch Obstbaumbestande strukturierten Offenlandbereichs,
welcher ein Frischluftentstehungsgebiet und klimatisches Ausgleichsgebiet darstellt.

Durch das Plangebiet verlauft von Stdsidwesten nach Nordnordosten eine bodennahe Kalt-
luftstrdmung, welche vermutlich zum Luftaustausch in diesem Teilbereich des Siedlungsgebiets
beitragt.

Durch die planungsbedingte Inanspruchnahme von Vegetationsflachen im Gebiet werden die

kleinklimatischen Gunstwirkungen beansprucht, durch die zusatzliche Versiegelung in den Bau-

gebieten kommt es zu erhdhter Warmeabstrahlung und einer Verringerung der

Evapotranspiration.

e Veranderung des Kleinklimas durch Uberbauung und Versiegelung von bislang weitgehend
offenen Flachen, Verringerung der Evapotranspiration, erhéhte Warmeabstrahlung
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¢ Auftreten von Gerausch- und Schadstoffemissionen einschlie3lich Treibhausgasemissionen
durch die Nutzung der Wohngebiete (v.a. durch an- und abfahrende Pkw) sowie wahrend
der Bauphasen

Es ist keine wesentliche Beeintrachtigung umliegender schutzwiirdiger Nutzungen infolge der

geplanten Nutzungen zu erwarten.

Hinsichtlich etwaiger Beeintrachtigungen der kiinftigen Wohnbebauung durch Immissionen wird
auf das Schutzgut ,Mensch” verwiesen.

Relevante Beeintrachtigungen der bodennahen Kaltluftstromung sind durch die geplante offene
Bebauung nicht zu erwarten.

Es wird von einer mittleren Beeintrachtigungsintensitat hinsichtlich des Schutzguts ,Klima“ aus-
gegangen.

Landschaftsbild

Durch die Erweiterung des Siedlungsbereichs kommt es zu einer nachhaltigen Beeintrachtigung des
Landschaftsbilds.

Bei Verwirklichung der Bauleitplanung kommt es zum Verlust eines kleinrdumig strukturierten, kul-

turlandschaftlich typischen Komplexes aus Obstbaumbestanden, Griinland, Acker, Garten und
Gebulschen. Stattdessen werden offen bebaute Wohnbauflachen neu entstehen.

Die kulturraumtypische Ortsrandsituation wird tGberformt. Der Siedlungsrand verschiebt sich.
Eine besondere Fernwirkung entfaltet das Gebiet aber nicht.

Eine Vorbelastung hinsichtlich des Landschaftsbilds ergibt sich durch die vorhandene anthropogene
Pragung des Teillandschaftsraums.

Die Beeintrachtigungsintensitat hinsichtlich des Schutzguts ,Landschaftsbild“ wird als mittel bis
hoch eingestuft.

Mensch und Gesundheit

Positiv auf das Schutzgut wirkt sich grundsatzlich aus, dass ein familiengerechtes Wohngebiet
entwickelt wird sowie Wohnraum fiir altere und/oder behinderte Menschen geschaffen wird.

Erholungsfunktion, landschaftsbezogene Erholung, Spiel und Freizeit

Durch die unter dem Punkt ,Landschaftsbild“ beschriebenen Auswirkungen wird die Wahrneh-
mung der Landschaft beeintrachtigt. Ein Teil der siedlungsnahen Kulturlandschaft wird in
Baugebiete umgewandelt. Die Eignung des Teillandschaftsraums fiir die landschaftsbezogene
Erholung, insbesondere fiir die Feierabend-/Wochenenderholung, wird dadurch im gewissen
Mal vermindert.

Der ,Urmitzer Obstlehrpfad* sowie der generationeniibergreifende Erlebnisraum ,Ormser Ring*
werden weiterhin Uber Wegeverbindungen an den Siedlungsbereich angebunden sein. Auch
der Rad-/Fulweg am westlichen Rand des Plangebiets wird weiterhin passierbar sein.

Die Beeintrachtigungen hinsichtlich der Erholungsfunktion werden insgesamt als mafig einge-
stuft.

Belastungen durch Gerausche
Aufgrund der direkten Nahe zur Kreisstralle 44 sowie umliegender gewerblich-industrieller Nut-
zungen wurde eine schalltechnische Untersuchung durch ein Ingenieurbiiro durchgefiihrt. Das

© FalRbender Weber Ingenieure PartGmbB « 56656 Brohl-Litzing 2374_Urmitz_Sudlicher Ortsrand_BP_Begriindung.docx



Begriindung zum Bebauungsplan, Umweltbericht Seite 72
»oudlicher Ortsrand” — Ortsgemeinde Urmitz Mai 2022

2.4.2

Gutachten ergab eine Uberschreitung der Tages- und Nachtorientierungswerte bei 5 Grundstii-
cken, die im 100 m- (tags) bzw. 200 m- (nachts) Bereich zur Kreisstralie 44 liegen.

Sofern geeignete Mallnahmen (Riegelbebauung auf den betroffenen Grundstiicken, passive
SchallschutzmalRnahmen) berticksichtigt werden, konnen die zulassigen Orientierungswerte je-
doch eingehalten werden, so dass aus schalltechnischer Sicht keine Bedenken gegen die
Aufstellung des Bebauungsplans bestehen.

Hinsichtlich der vom Gebiet ausgehenden Emissionen werden wahrend der Bauphasen sowie
durch die zukiinftige Nutzung Gerausch- und Schadstoffemissionen sowie Lichtreize auftreten.
Unter immissionsschutzrechtlichen Gesichtspunkten ist jedoch keine wesentliche Beeintrachti-
gung der umliegenden Nutzungen infolge der geplanten Nutzungen zu erwarten. Durch die
vorgesehene Einfamilienhausbebauung werden keine wesentlichen Autoverkehre entstehen,
die die angrenzenden Wohnnutzungen wesentlich beeintréachtigen werden.

Anfall von Abfallen

In den Baugebieten werden zuklinftig Abfalle zur Verwertung sowie zur Beseitigung aus privaten
Haushaltungen (Hausmdill) anfallen. Die anfallenden Abfalle werden vom Abfallzweckverband
Rhein-Mosel-Eifel abgefahren; ein wesentlicher Teil der Abfalle kann verwertet werden.

Land- und Forstwirtschaft
Im Zuge der Verwirklichung der Planung werden etwa 2,5 ha landwirtschaftlich genutzte Fla-
chen (Erwerbsobstanlagen, Acker-/ Griinland) beansprucht.

Es ist aber nicht davon auszugehen, dass durch die Bebauungsplanung mafigebliche Betriebs-
flachen entzogen werden und ein landwirtschaftlicher Betrieb relevante betriebswirtschaftliche
Nachteile erfahrt oder in seiner Existenz bedroht wird.

Kultur- und Sachgiiter

Aufgrund der Auswertung der archaologischen Voruntersuchungen (Geoprospektion) sind im
Untergrund innerhalb des Plangebiets Vorkommen archaologischer Zeugnisse mdaglich.
Durch Bodeneingriffe kdnnten somit archaologische Belange betroffen sein.

Sofern bauvorbereitende Untersuchungen im Bebauungsplangebiet nach den Maligaben der
Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz durchgefiihrt werden und daraufhin bei Be-
darf entsprechende MalRnahmen (Sicherung der archaologischen Befunde im Untergrund)
berlcksichtigt werden, sind keine Beeintrachtigungen des Schutzguts zu befiirchten.

Auswirkungen auf die Flache

Durch die Verwirklichung der Bauleitplanung kommt es zu einer Flacheninanspruchnahme im
Umfang von insgesamt etwa 72.750 m? durch Baugebiete, Verkehrsflachen, Griinflachen und
Flachen flr die Rickhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser.

Von dieser Flache stellen sich derzeitig bereits circa 2.000 m? als Wege-/Straltenflachen bzw.
Uberbaute Flachen dar.

Im Ubrigen handelt es sich um bislang unbebaute, derzeitig landwirtschaftlich genutzte Flachen,
Garten und brachliegende Flachen. Die Verfligbarkeit derartiger Flachen ist begrenzt.
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Auswirkungen hinsichtlich der Anfalligkeit fiir schwere Unfalle/ Katastrophen

Der nachste Storfallbetrieb gemal 12. BiImSchV befindet sich gemal dem ,Verzeichnis der Be-
triebsbereiche“ etwa 5 km entfernt in Koblenz-Keselheim, so dass von einem angemessenen
Abstand auszugehen ist. Es handelt sich um ein Tanklager.

Im digitalen Informationsdienst des Landesamts fiir Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz sind
keine Erdbebenereignisse in der Gemarkung Urmitz eingetragen.

Das Plangebiet tangiert lediglich im duRersten nordlichen Randbereich das Uberschwem-
mungsgebiet (HQ 200) des Rheins, wobei es sich um ein Hochwasser mit einer niedrigen
Eintrittswahrscheinlichkeit handelt.

Die geplanten Nutzungen selbst (allgemeines Wohngebiet/ seniorengerechtes und barriere-
freies Wohnen) weisen kein besonderes Risiko fiir von der Flache bzw. durch die Nutzung
ausgehende Unfalle auf.

Es bestehen somit keine Anhaltspunkte, dass sich durch die Planung erhebliche Auswirkungen
in Bezug auf die Anfalligkeit fur schwere Unfélle und Katastrophen ergeben.

Berluicksichtigung artenschutzrechtlicher Belange nach § 44 Abs. 1 i. V. m.
Abs. 5 BNatSchG

Artenschutzrechtliche Belange werden differenziert im Rahmen eines Artenschutzrechtlichen
Fachbeitrags auf Grundlage einer faunistischen Erhebung betrachtet.

Der Beitrag kommt zu dem Ergebnis, dass im Rahmen der Verwirklichung des Bebauungsplans

nicht mit dem Eintreten von Verbotstatbestanden nach §44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG zu

rechnen ist, sofern folgende MaRnahmen beriicksichtigt werden:

e Beseitigung von Gehdlzbestanden darf ausschlieBlich im Zeitraum vom 01. Oktober eines
Jahres bis zum 28. Februar des Folgejahres

e  Durchfiihrung von Besatzkontrollen vor einem Abriss von Gebauden (Abriss von Gebauden
maoglichst im Zeitraum vom 01. Oktober eines Jahres bis zum 28. Februar des Folgejahres)

e Anbringen von kinstlichen Nisthilfen fiir hdhlen- und halbhdhlenbriitende Vogelarten im
unmittelbaren Umfeld des Plangebiets (durch die Ortsgemeinde als vorgezogene Aus-
gleichsmalRnahme)

e Anbringen von kiinstlichen Fledermaus-Quartieren im unmittelbaren Umfeld des Plange-
biets (durch die Ortsgemeinde als vorgezogene Ausgleichsmaflinahme)

Vertraglichkeit mit den Erhaltungszielen von Natura 2000-Gebieten

Die Entfernung zum nachstgelegenen Natura 2000-Gebiet - dem FFH-Gebiet ,Mittelrhein® mit
der Gebietsnummer FFH-5510-301 - betragt etwa 350 m, wobei sich zwischen dem Plangebiet
und dem Schutzgebiet der Siedlungsbereich von Urmitz befindet. Von rdumlich-funktionalen
Wechselbeziehungen zwischen dem Plangebiet und dem Schutzgebiet ist nicht auszugehen.
Es sind keine Auswirkungen auf das FFH-Gebiet durch die vorliegende Bauleitplanung zu er-
warten.
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246 Wechselbeziehungen

Wechselwirkungen beschreiben die vielfaltigen Beziehungen zwischen Mensch, Tier, Pflanzen.
Boden, Wasser, Klima, Luft und Landschaft, Kultur- und Sachgiiter.

Die Umwelt versteht sich darin als System im Sinne eines Wirkungsgefliges:
~Wechselwirkungen im Sinne § 2 UVPG sind die in der Umwelt ablaufenden Prozesse. Die Ge-
samtheit der Prozesse - das Prozessgeflige- ist Ursache des Zustands der Umwelt wie auch
ihrer weiteren Entwicklung. Die Prozesse unterliegen einer Regulation durch innere Steuerungs-
mechanismen (Rickkopplungen) und auf3ere Einflussfaktoren.*

Danach sind im Rahmen der Umweltpriifung auch diejenigen Umweltveranderungen zu be-
trachten, die mittelbare und indirekte Auswirkungen auch auf Komponenten der Umwelt
auslosen, soweit sie aufgrund zu erwartender Projektauswirkungen von erheblicher oder ent-
scheidungsrelevanter Bedeutung sein kdnnen.

Aufgrund der Komplexitat 6kosystemarer Wirkungszusammenhange kénnen in einer Umwelt-
prufung nur moégliche entscheidungsrelevante Wechselbeziehungen aufgezeigt werden. Eine
Bewertung ist nach bisherigem Kenntnisstand (es fehlen handhabbare Bewertungsmalistabe)
nicht méglich (vgl. dazu “Arbeitsanleitung Wechselwirkungen in der UVP*).

Die nachfolgende Wirkungsmatrix macht die voraussichtlichen relevanten Wechselwirkungen
innerhalb der verschiedenen Schutzgiiter erkennbar. Nicht dargestellt sind die jeweils wirksa-
men Prozesse.
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Tabelle 12: Wirkungsmatrix: Darstellung von voraussichtlichen Wechselbeziehungen zwischen den
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2.5 Gebietsspezifische Zielsetzungen und Hinweise fiur die Planung - Her-
leitung von Vermeidungs-, Minimierungs- und AusgleichsmaBnahmen

Darstellung der Landschaftsplanerischen Ziele und Anforderungen an die verbindliche Bauleit-
planung

2.5.1 Schutzgut Pflanzen, Tiere, Lebensraume

Aus Sicht der Landschaftsplanung empfiehlt es sich grundsatzlich, zumindest naturschutzfach-
lich relativ hochwertige Teilbereiche innerhalb des Plangebiets von einer baulichen
Inanspruchnahme auszunehmen. Bei Beibehaltung der stadtebaulichen Zielsetzungen der Bau-
leitplanung wird jedoch eine Sicherung von Vegetationsbestanden im Plangebiet voraussichtlich
nur auf kleineren Teilflachen mdglich sein.

Ziel der Landschaftsplanung ist es, in den Freiflachen des Gelandes zumindest auf Teilberei-
chen standortgerechte Biotopstrukturen neu zu entwickeln; damit kénnen v.a. fir
siedlungsangepasste, weniger stérungsanfallige Vogelarten Habitatangebote geschaffen wer-
den. Profitieren konnen davon auch Arten der Fledermausfauna und Doppelbiotopbewohner,
welche ihre Lebensstatten im raumlichen Umfeld haben und fir die im Plangebiet v.a. Nah-
rungsangebote geschaffen werden.

In diesem Zusammenhang empfiehlt sich die Festsetzung eines Gestaltungsrahmens fiir die
nicht Gberbauten bzw. nicht befestigten Grundstlicksflachen und ein Gebot zur Anpflanzung
standorttypischer Laubgeholze.

Zudem empfiehlt sich die Entwicklung einer Randeingriinung aus standorttypischen Laubgehdl-
zen zum Aufbau eines Biotopverbunds im Ubergangsbereich vom geplanten Baugebiet zur
anschlieftenden freien Landschaft.

Im Plangebiet verteilt sind weitere Grinflachen auszuweisen, die standortgerecht und méglichst
naturnah zu begrinen sind.

Um eine Tangierung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestadnde auszuschlief3en, sind verschie-

dene MafRnahmen zur Vermeidung bzw. vorgezogene Ausgleichsmallinahmen zu beachten

(siehe Fachbeitrag Artenschutz):

e Beseitigung von Gehdlzbestanden darf ausschlieBlich im Zeitraum vom 01. Oktober eines
Jahres bis zum 28. Februar des Folgejahres

e  Durchfiihrung von Besatzkontrollen vor einem Abriss von Gebauden (Abriss von Gebauden
maoglichst im Zeitraum vom 01. Oktober eines Jahres bis zum 28. Februar des Folgejahres)

e Anbringen von kinstlichen Nisthilfen fiir hdhlen- und halbhdhlenbritende Vogelarten im
unmittelbaren Umfeld des Plangebiets (durch die Ortsgemeinde als vorgezogene Aus-
gleichsmalRnahme)

e Anbringen von kinstlichen Fledermaus-Quartieren im unmittelbaren Umfeld des Plange-
biets (durch die Ortsgemeinde als vorgezogene Ausgleichsmaflinahme)

Ein Ausgleich der zu erwartenden Beeintrachtigungen des Biotoppotentials wird innerhalb des
Geltungsbereichs fiir die Baugebiete nicht mdglich sein. Deshalb sind funktionsgerechte Kom-
pensationsmalinahmen auf externen Flachen umzusetzen und zuzuordnen.

Der Ortsgemeinde Urmitz stehen dafiir keine geeigneten Flachen zur Verfligung.

Deshalb erfolgt die Zuordnung von einer jeweils 11.832 m? groRen Teilfliche aus dem Oko-
konto “Felskuppen bei Trimbs™ sowie dem Okokonto “Thiirer Wiesen" der Stiftung fiir Natur
und Umwelt im Landkreis Mayen-Koblenz.
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2.5.2

Im Bereich der ,Thirer Wiesen® werden folgende landschaftspflegerische Malkhahmen umge-
setzt:

e Freistellung des Gelandes

o extensive Ganzjahresbeweidung (bevorzugt mit Wasserbiiffeln)

e maschinelle Mahd von Teilflachen

¢ Neuanlage/-modellierung von Stillgewassern (bei Bedarf)

e Anbringung von Nisthilfen (bei Bedarf)

Ziel ist die Erhaltung und Entwicklung eines Feuchtgebietes.

Im Bereich der Okokontoflache "Felskuppen bei Trimbs' werden insbesondere folgende land-

schaftspflegerische MalRnahmen umgesetzt:

o Beseitigung von Gehdlzen im Bereich aktueller und potentieller Halbtrockenrasen-Stand-
orte, Belassen einiger Gehdlzgruppen und Heckenstrukturen

« nachhaltige extensive Pflege der Halbtrockenrasen durch Mahd oder Beweidung

« Entnahme von Geholzen auf Teilflachen

Zielbiotope sind:

o Silikatmagerrasen mit Heckenstrukturen, Felskuppen, Schieferhalden
e Trespen-Halbtrockenrasen

e Laubmischwald mit Saumstrukturen.

Die Mallnahmen sind funktional zur Kompensation verbleibender Beeintrachtigungen des
Schutzguts ,Pflanzen, Tiere, Lebensraume*” durch den vorliegenden Bebauungsplan geeignet.

Die Okokontoflachen befinden sich im selben Naturraum (,Mittelrheingebiet) wie das Vorha-
bengebiet. Ein rdumlicher Zusammenhang ist gewahrleistet.

Schutzgut Boden

Bei den anstehenden Parabraunerden und Pararendzinen handelt es sich um im Naturraum
relativ weit verbreitete Bodentypen. Die Naturlichkeit der landwirtschaftlich bzw. gartenbaulich
genutzten Béden wird als mittel bis hoch eingestuft.

Im mittleren bis Ostlichen Bereich des Plangebiets wurde der natlrliche Bodenaufbau im Zuge
eines friiheren Bimsabbaus anthropogen iberformt.

Grundsatzlich sind der sorgsame Umgang und die sparsame Inanspruchnahme von Bdden be-
sonders geboten, da ein Ausgleich fir Verlust der Bodenfunktion i.d.R. nicht hergestellt werden
kann. Die Minderung des Anteils an (iberbauten und befestigten Flachen steht im Vordergrund
der landschaftsplanerischen Zielvorstellungen.

Die nicht Uberbauten Grundstlicksflachen sind als Griinfreiflachen unter Vorgabe eines Ge-
staltungsrahmens anzulegen, um eine natirliche Bodenentwicklung zu gewahrleisten.

Zumindest Teilfunktionen des Bodens kdnnen erhalten werden, wenn auf eine Vollversiegelung
von Stellplatzen, Hofflachen usw. zugunsten versickerfahiger Belage verzichtet wird, sofern
nicht andere Rechtsvorschriften die Verwendung versiegelnder Beldge vorschreiben. Zu den
MaRBnahmen zur Erhaltung der 6kologischen Teilfunktionen des Bodens gehért auch die fach-
gerechte Behandlung des Oberbodens.
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Zur Kompensation fir nicht vermeidbare, verbleibende Eingriffe in die Bodenfunktionen kén-
nen MalRnahmen herangezogen werden, welche zu einer Verringerung der Bodenbelastung
bzw. zu einer Verbesserung des Bodenschutzes und der Bodenentwicklung fiihren.

Ein Ersatz innerhalb des Plangebiets ist nicht mdglich, so dass zusatzlich funktionsgerechte
KompensationsmalRnahmen auf externen Flachen zugeordnet werden sollen (vgl. Kap. 2.5.1).
Durch die vorgesehenen MalRnahmen wird eine natlrliche Bodenentwicklung ermdglicht. Die
MaRnahmen sind funktional zur Kompensation verbleibender Beeintrachtigungen des Schutz-
guts ,Boden“ geeignet.

2.5.3 Schutzgut Wasser

Der vorgesehene raumliche Geltungsbereich tangiert lediglich im aulersten nérdlichen Rand-
bereich das Uberschwemmungsgebiet (HQ 200) des Rheins, wobei es sich um ein Hochwasser
mit einer niedrigen Eintrittswahrscheinlichkeit handelt. Dennoch ist fir Baumalinahmen eine
wasserrechtliche Genehmigung unabhangig vom Bebauungsplan zu beantragen. Spateren
Bauantrdgen kann seitens der Wasserwirtschaft nur dann zugestimmt werden, wenn im Rick-
haltebereich keine Gelandeerhéhungen durchgefiihrt werden oder fiir unumgangliche
Retentionsraumverluste ein Ausgleich durch entsprechende Abgrabungen geschaffen wird.

Bei der Erschlielung der Baugebiete ist grundsatzlich anzustreben, dass sich der Oberflachen-

abfluss aus dem bebauten Gebiet nicht verscharft und die Grundwasserneubildungsrate

weitgehend konstant bleibt. Geeignete MalRnahmen dazu sind:

e Erhaltung der Versickerungskapazitat der Béden, standortgerechte Begriinung der Frei-
flachen im Wohngebiet bzw.

e Verwendung versickerfahiger Beldge im Bereich von Hofflachen, Stellplatzen usw., sofern
nicht andere Rechtsvorschriften die Verwendung versiegelnder Belage vorschreiben

¢ Rickhaltung des Niederschlagswassers, Verwendung als Brauchwasser

¢ Rickhaltung und breitflachige Versickerung des Uiberschiissigen Niederschlagswassers
innerhalb des Plangebiets

Etwaig verbleibende Beeintrachtigungen des Wasserhaushalts kdnnen durch Zuordnung von
Teilflaichen aus den Okokonten "Thiirer Wiesen™ und "Felskuppen bei Trimbs" kompensiert wer-
den.

2.5.4 Schutzgut Klima/ Luft

Das Plangebiet ist Teil eines v.a. durch Obstbaumbestande strukturierten Offenlandbereichs,
welcher ein Frischluftentstehungsgebiet und klimatisches Ausgleichsgebiet darstellt.

Durch das Plangebiet verlauft von Stdsidwesten nach Nordnordosten eine bodennahe Kalt-
luftstrdmung, welche vermutlich zum Luftaustausch in diesem Teilbereich des Siedlungsgebiets
beitréagt. Relevante Beeintrachtigungen der bodennahen Kaltluftstromung sind durch die ge-
plante offene Bebauung nicht zu erwarten.

Eine standortgemafe Begriinung der Freiflachen im geplanten Wohngebiet einschliel3lich einer
Mindestbepflanzung mit Laubgehoélzen kann eine etwaige Beeintrachtigung kleinklimatischer
Bedingungen durch Uberbauung usw. kompensieren.

Hinsichtlich immissionsschutzrechtlicher Gesichtspunkte wird auf Kap. 2.5.6 verwiesen.
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2.5.5

2.5.6

Aus Grinden eines vorbeugenden Umweltschutzes ist es geboten, méglichst erneuerbare Ener-
gieressourcen zu nutzen und damit den Schadstoffanteil gering zu halten und den Energie- und
Ressourcenverbrauch zu mindern.

Schutzgut Landschaftsbild

Im Sinne einer Eingriffsvermeidung empfiehlt sich grundsatzlich der weitestmdgliche Erhalt der
fir das Landschaftsbild relevanten Gehdlzstrukturen im Plangebiet, insbesondere der Obst-
baumbestande als typische Elemente der Kulturlandschaft. Bei Beibehaltung der
stadtebaulichen Zielsetzungen der Bauleitplanung wird jedoch eine Sicherung von Vegetations-
bestanden nur auf Teilbereichen moglich sein.

Als Beitrag zur gestalterischen Einbindung der baulichen Anlagen und optischen Auflockerung ist
ein Gestaltungsrahmen fiir die innere Durchgriinung des Wohngebiets bzw. der Flache flr seni-
orengerechtes und barrierefreies Wohnen vorzugeben. Dies dient auch der Entwicklung von
Habitatstrukturen, siehe Kapitel 2.5.1. Es empfiehlt sich ein Gestaltungsrahmen fir die privaten
Frei-/Gartenflachen einschliellich eines Gebots zur Anpflanzung standorttypischer Laubgehdlze.

Zur landschaftsgerechten Einbindung der Baugebiete soll eine strukturreichen Randeingriinung
aus Laubgehélzen im Ubergang zur nach Stden anschlieRenden freien Landschaft aufgebaut
werden.

Nach Norden, Stiden und Osten ergibt sich aufgrund der anschlieBenden durchgriinten Sied-
lungsbereiche bzw. der angrenzenden Geholzstrukturen eine weitgehende visuelle
Abschirmung des Plangebiets.

Im Ortseingangsbereich an der HauptstralRe ist die Entwicklung einer Griinflache in Form eines
Obstbaumhains vorgesehen.

Im Plangebiet verteilt sind weitere Grinflachen auszuweisen, die standortgerecht und méglichst
naturnah zu begrinen sind.

Auch die Flachen fir die Rickhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser sind land-
schaftsgerecht zu gestalten.

Eine grof’e Bedeutung fiir die landschaftsgemalfie Einbindung liegt zudem in der architektoni-
schen Formgebung der Baukoérper. Die zulassige Gebaudehohe ist weitest mdéglich zu
begrenzen.

Verbleibende Beeintrachtigungen des Landschaftsbilds kénnen durch Zuordnung von Teilfla-
chen aus den Okokonten “Thirer Wiesen™ und "Felskuppen bei Trimbs' kompensiert werden.

Schutzgut Mensch und Gesundheit

Fir das Schutzgut ,Mensch® relevant sind Vorgaben flr eine mdglichst vertragliche Einbindung
der Baugebiete, siehe Schutzgut ,Landschaftsbild®.

In Hinblick auf den Immissionsschutz sind zumindest bei einigen Grundstlicken geeignete Mal}-
nahmen (Riegelbebauung, passive SchallschutzmaRnahmen)  vorzusehen, um
Beeintrachtigungen der Anwohner durch Verkehrsgerauschemissionen zu vermeiden und die zu-
Iassigen Orientierungswerte einzuhalten.
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2.5.7

2.6

Der ,Urmitzer Obstlehrpfad* sowie der generationeniibergreifende Erlebnisraum ,Ormser Ring*
werden weiterhin ber Wegeverbindungen an den Siedlungsbereich angebunden sein. Auch
der Rad-/FuRweg am westlichen Rand des Plangebiets wird weiterhin passierbar sein.

Schutzgut Kultur- und Sachgiiter

Aufgrund der Auswertung der archaologischen Voruntersuchungen (Geoprospektion) sind im
Untergrund innerhalb des Plangebiets Vorkommen archaologischer Zeugnisse moglich.

Durch Bodeneingriffe kdnnten somit archaologische Belange betroffen sein.

Vor diesem Hintergrund sind bauvorbereitende Untersuchungen im Bebauungsplangebiet nach
den MaRRgaben der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz durchzuflhren.

Empfehlungen fir die griinordnerischen Festsetzungen, MaBnahmen
zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkun-
gen sowie die Begriindung (stadtebaulicher Teil)

Nachfolgend werden Empfehlungen fiir die Formulierung der griinordnerisch bzw. landschafts-
planerisch relevanten MaRnahmen aufgefiihrt, die zur Vermeidung, Minderung und zum
Ausgleich von Beeintrachtigungen beitragen.

Dargestellt werden sowohl Malkinahmen, die als Festsetzungen in den Bebauungsplan Uber-
nommen werden sowie solche, die als Hinweise aufgenommen werden sollen.

Ein Ausgleich fir Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft im Plangebiet wird bei Beibe-
haltung der Planungsabsicht nicht mdglich sein wird.

Die Umsetzung weiterer funktionsgerechter KompensationsmafRnahmen ist dem Trager der
Bauleitplanung nicht méglich.

Deshalb erfolgt die Zuordnung

e einer Teilfliche von 11.832 m? aus dem Okokonto "Felskuppen bei Trimbs™ sowie
e einer Teilfliche von 11.832 m? aus dem Okokonto "Thiirer Wiesen

der Stiftung fiir Natur und Umwelt im Landkreis Mayen-Koblenz.

Im Bereich der ,Thirer Wiesen® werden folgende landschaftspflegerische Malkhahmen umge-
setzt:

e Freistellung des Gelandes

o extensive Ganzjahresbeweidung (bevorzugt mit Wasserbiiffeln)

e maschinelle Mahd von Teilflachen

¢ Neuanlage/-modellierung von Stillgewassern (bei Bedarf)

e Anbringung von Nisthilfen (bei Bedarf)

Ziel ist die Erhaltung und Entwicklung eines Feuchtgebietes.

Im Bereich der Okokontoflache "Felskuppen bei Trimbs' werden insbesondere folgende land-

schaftspflegerische MalRnahmen umgesetzt:

o Beseitigung von Gehdlzen im Bereich aktueller und potentieller Halbtrockenrasen-Stand-
orte, Belassen einiger Gehdlzgruppen und Heckenstrukturen
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« nachhaltige extensive Pflege der Halbtrockenrasen durch Mahd oder Beweidung
«  Entnahme von Gehdlzen auf Teilflachen

Zielbiotope sind:

e Silikatmagerrasen mit Heckenstrukturen, Felskuppen, Schieferhalden

e Trespen-Halbtrockenrasen

e Laubmischwald mit Saumstrukturen.

Nahere Angaben sind den beigefliigten Formblattern zu den Okokonten zu entnehmen.

Zur rechtlichen Sicherung ist eine vertragliche Vereinbarung zwischen der Stiftung Natur
und Umwelt und der Ortsgemeinde Urmitz zu schlieBen, aus welcher hervorgeht, dass
die Stiftung die entsprechenden Flachen bereitstelit.

Durch diese MaBnahmen kann eine volistindige Kompensation erfolgen (vgl. auch Kap.
2.7).

Empfehlungen fiir die griinordnerisch bzw. landschaftsplanerisch relevanten Festset-
zungen:

e Allgemeine Vorgaben

Fir alle zu pflanzenden Baume und Straucher werden folgende Mindestsortierungen vorge-

schrieben:

- Baume I. Ordnung, Hochstamm 3xv.,m.B.16-18 cm StU

- Baume Il. Ordnung, Hochstamm 3xv., mB.16-18 cm StU

- Heister: v. Hei., mit Ballen, 150-200 cm Hohe

- Straucher: v. Str., 4 Triebe, 60-100 cm Hohe
StU = Stammumfang
3xv = dreimal verpflanzt
m.B. = mit Ballen

v. Hei. = verpflanzte Heister
v. Str. = verpflanzte Straucher

Alle vorgegebenen Bepflanzungen und Ansaaten sind gemaR DIN 18916 und 18917 fachge-
recht durchzuflihren.
Bei Baumpflanzungen muss die offene oder mit einem dauerhaft luft- und wasserdurchlassigen
Belag versehene Flache pro Baum mindestens 6 m? betragen. Es muss jeweils ein durchwurzel-
barer Raum mit einer Grundflache von mindestens 16 m? und einer Tiefe von mindestens 0,8 m
zu Verflgung stehen.

Die Pflanzmalinahmen sind spatestens in der auf die jeweilige Baumalinahme nachfolgenden
Vegetationsperiode durchzufihren.

Gehdlzpflanzungen sind dauerhaft zu unterhalten. Ausgefallene Gehdlze sind in der nachsten
Pflanzperiode zu ersetzen.
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e Siedlungsrandeingrinung (Fldchen zum Anpflanzen von Bidumen, Striuchern und sonsti-
gen Bepflanzungen ,A%)

Die ,Flachen zum Anpflanzen ...“ mit der Bezeichnung ,A” dienen der Siedlungsrandeingri-
nung. Innerhalb dieser Flachen sind geschlossene, ein- bis zweireihige Gehdlzstreifen aus
standorttypischen Strauchern anzulegen.

Die Pflanzung der Straucher hat in Gruppen zu 3, 5 - 7 Stick je Art zu erfolgen. Der Pflanzab-
stand betragt 1 m.

Die Geholzauswahl hat gemaf der anliegenden Pflanzliste zu erfolgen. Die Gehdlzpflanzun-
gen sind dauerhaft zu unterhalten.

e Eingrinung der Flache fir die Regenriickhaltung (Fldche zum Anpflanzen von Baumen,
Strauchern und sonstigen Bepflanzungen ,B*)

Die Flache mit der Bezeichnung ,B“ dient der Eingriinung der Flache fur die Regenrickhal-
tung.

Der Geholzbestand ist zu erhalten.

In den Liicken zwischen den vorhandenen Gehdlzgruppen sind geschlossene, ein- bis zwei-
reihige Geholzstreifen aus standorttypischen Strauchern anzulegen. Hierzu gelten die
Vorgaben gemal Festsetzung 3.2.

e  Obstbaumhains am Ortseingang (Grinflachen ,C*)

Innerhalb der mit ,C* gekennzeichneten Flachen sind Griinflachen in Form eines Obstbaum-
hains zu entwickeln und zu pflegen.

Hierzu sind 75 % der vorhandenen niedrig-/halbstdmmigen Obstbdumen zu roden. In der sid-
lichen Flache verteilt sind 12 Stlick, in der nérdlichen Flache verteilt sind 3 Stlick hochstammige
Obstbaume anzupflanzen. Der Abstand zwischen den hochstdammigen Obstbaumen soll 8 -10
m betragen.

Die Obstbaume sind durch geeignete Mallnahmen gegen Verbissschaden und Wihlmausfral

zu schiitzen und durch geeignete Schnitt- und PflegemalRnahmen dauerhaft im Bestand zu si-

chern:

e Durchflihrung eines Pflanzschnitts,

e jahrliche Durchfiihrung von Aufbau- bzw. Erziehungsschnitten im Jugendstadium (bis ca.
10 Jahre Standzeit),

¢ anschlielend regelmafige Durchflihrung von Instandhaltungsschnitten im Abstand von 3-4
Jahren.

Die Griinflachen sind im Ubrigen als Wiesenflachen anzulegen und mindestens zweimal und
maximal dreimal im Jahr zu mahen. Das Mahgut ist abzurdumen.

Der Einsatz von mineralischen Diingemitteln sowie von Pflanzenschutzmitteln ist nicht zulassig.

Zulassig ist das Aufstellen von Kulturgltern wie z.B. alten landwirtschaftlichen Geraten.
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o Offentliche Grinflachen ,D*

Innerhalb der offentlichen Griinflachen mit der Bezeichnung ,D“ sind an den im Plan gekenn-
zeichneten Standorten hochstammige Laub-/Obstbdume entsprechend der beigefiigten
Pflanzenliste anzupflanzen.

Zusatzlich sind pro 10 m? Grunflache mindestens 3 Straucher zu pflanzen.

Fur diese geforderten Anteilsbepflanzungen sind ausschlief3lich standorttypische Gehdlzarten
der anliegenden Pflanzliste zu verwenden.

Gehdlzbestand aus Laubgeholzen ist méglichst zu erhalten und kann eingerechnet werden.

Die nicht mit Gehdlzen bepflanzten Bereiche sind als Rasen bzw. Wiese anzulegen oder mit
bodendeckenden Stauden zu bepflanzen.

Zulassig ist das Aufstellen von Kulturgltern wie z.B. alten landwirtschaftlichen Geraten.

e Anteilsbepflanzung auf den privaten Grundstiicken

Die nicht versiegelten bzw. unbefestigten Grundsticksflachen in den Baugebieten sind als
Grinflachen bzw. Gartenflachen anzulegen und dauerhaft zu unterhalten.

Vorzugsweise sind fiir Gehodlzpflanzungen standortgerechte Gehdlzarten der Laubholzflora un-
ter Berlcksichtigung der beigefiligten Pflanzenliste zu verwenden. Bei der Anpflanzung von
Hecken sind ausschlie3lich standortgerechte Laubholzarten zu verwenden.

Bei Baugrundstiicken mit einer Grundstiicksgrée von mind. 300 m? gelten zusatzlich folgende
Vorgaben: Pro angefangene 200 m? nicht versiegelte bzw. unbefestigte Grundstlicksflache ist
mindestens ein hochstdmmiger Obst- oder Laubbaum II. Ordnung zu pflanzen, ersatzweise eine
Gehodlzgruppe aus mindestens einem Heister und drei standorttypischen Strauchern. Pflanzun-
gen gemald den Festsetzungen 3.2 werden dabei nicht angerechnet.

Fir diese Mindestbepflanzungen sind die Vorgaben gemaf der beigefiigten Pflanzliste zu be-
achten.

° Flachen fir die Regenriickhaltung und Versickerung

Der Gehdlzbestand innerhalb der ,Flachen fiir die Regenriickhaltung und Versickerung® ist wei-
test mdglich zu erhalten.

Die erforderlichen Einrichtungen zur Rickhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser
sind moglichst naturnah und landschaftsgerecht in Erdbauweise auszufiihren.

Die nicht fiir die Rickhalte-/Versickerungseinrichtungen bendtigten Bereiche sind als Gehdlz-
flachen bzw. extensiv zu pflegende Wiesenflichen anzulegen. Bei der Anpflanzung von
Gehdlzen sind die Vorgaben gemaf Kap. 3.1 sowie der Pflanzenliste (siehe Anlage) zu beach-
ten.

Bezlglich der Ausfilhrung und Gestaltung der Flachen fir die Rickhaltung und Versickerung
hat eine Fach-/Detailplanung im Rahmen eines wasserrechtlichen Verfahrens zu erfolgen.
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e Hinweise zum Artenschutz

¢ Die Beseitigung von Gehdlzbestanden darf ausschlieBlich im Zeitraum vom 01. Oktober
eines Jahres bis zum 28. Februar des Folgejahres durchgefiihrt werden. Auf § 39 Abs. 5
BNatSchG wird verwiesen.

e Der Abriss von Gebauden sollte méglichst im Zeitraum vom 01. Oktober eines Jahres bis
zum 28. Februar des Folgejahres (auerhalb der Brutsaison gebaudebriitender Vogelarten
und auf3erhalb der Zeit der Wochenstuben von Fledermausen) erfolgen.

Unabhangig von dem Zeitraum gelten die Regelungen des § 24 Abs. 3 LNatSchG, so dass
ganzjahrig der Gebaudebestand vor dem Abriss auf das Vorkommen besonders geschutzter
Arten durch eine fachkundige Person zu untersuchen ist. Das Ergebnis ist der Unteren Na-
turschutzbehoérde rechtzeitig vor Beginn der Mallhahme mitzuteilen. Werden Vorkommen
festgestellt, ist auch ein Plan zum Erhalt oder Ersatz der Lebensstatte oder zur Umsiedlung
der Tiere vorzulegen.

¢ Anbringen von kunstlichen Nisthilfen fiir hdhlen- und halbhéhlenbritende Vogelarten im
unmittelbaren Umfeld des Plangebiets:
Auf dem Geladnde des ,Urmitzer Streuobstlehrpfads® und auf dem Gelénde des ,Ormser
Rings* sind von der Ortsgemeinde folgende Nisthilfen anzubringen:
insgesamt 6 Nisthilfen fiir Hohlenbriiter aus Holzbeton (Dabei sind verschiedene Typen
mit Einflugléchern von 28 mm bis 45 mm Durchmesser zu verwenden.)
insgesamt 6 Nisthilfen fur Halbhdhlenbriter aus Holzbeton

Die Nisthilfen sind an geeigneten Standorten in mind. 2,5 Metern Héhe bevorzugt in Ausrich-
tung Osten oder Stidosten anzubringen.
Der Abstand zwischen Nisthilfen gleichen Typs soll mind. 8 m betragen.

Die Maflinahme ist bereits vor Umsetzung der Rodungsarbeiten im geplanten Baugebiet von
der Ortsgemeinde zu realisieren.

Die Nisthilfen sind von der Ortsgemeinde einmal jahrlich zu reinigen und bei Bedarf zu er-
setzen.

¢ Anbringen von kinstlichen Fledermaus-Quartieren im unmittelbaren Umfeld des Plange-
biets:
Auf dem Gelande des ,Urmitzer Streuobstlehrpfads® und auf dem Geladnde des ,Ormser
Rings* sind von der Ortsgemeinde folgende kiinstliche Fledermaus-Quartiere anzubringen:
insgesamt 2 geschlossene Fledermaushdhlen
insgesamt 2 Fledermaus-Flach-/Spaltenkasten

Die Quartiere sind an geeigneten Standorten mit freiem Anflug in etwa 3 bis 5 Metern Héhe
anzubringen.

Die Maflinahme ist bereits vor Umsetzung der Rodungsarbeiten im geplanten Baugebiet von
der Ortsgemeinde zu realisieren.

Die Fledermaus-Quartiere sind von der Ortsgemeinde einmal jahrlich zu reinigen und bei
Bedarf zu ersetzen.
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e Umgang mit Niederschlagswasser

Es wird empfohlen, anfallendes Niederschlagswasser aus der Dachflachenentwasserung in
ausreichend dimensionierten Behaltnissen zuriickzuhalten und als Brauchwasser zu nutzen.
Uberschiissiges Niederschlagswasser soll Uber die belebte Bodenzone breitflachig versickert
werden, sofern die standoértlichen Voraussetzungen dies zulassen.

e  Gestaltung befestigter Fldchen

Stellplatze, Wege, Hofflachen usw. sind ausschlielich in wasserdurchlassiger Bauweise aus-
zufiihren, sofern nicht andere Rechtsvorschriften die Verwendung versiegelnder Belage
vorschreiben. Empfohlen werden z.B. weitfugiges Pflaster, Schotterrasen, Rasengittersteine.

e Vorgaben zum Bodenschutz

Schichtgerechte Behandlung, (Zwischen-)Lagerung und Wiedereinbau der Béden gemaf DIN
18915, Wiederverwendung des Oberbodens im Bereich spaterer Vegetationsflachen

e  Externe Kompensationsflachen

Zur Kompensation verbleibender Beeintrachtigungen des Naturhaushalts und des Landschafts-
bilds durch den vorliegenden Bebauungsplan werden

e eine Teilflaiche von 11.832 m? aus dem Okokonto "Felskuppen bei Trimbs' sowie

e eine Teilflaiche von 11.832 m? aus dem Okokonto "Thiirer Wiesen'

der Stiftung fir Natur und Umwelt im Landkreis Mayen-Koblenz zugeordnet.

Zur rechtlichen Sicherung ist eine vertragliche Vereinbarung zwischen der Stiftung Natur und
Umwelt und der Ortsgemeinde Urmitz zu schliel®en, aus welcher hervorgeht, dass die Stiftung
die entsprechenden Flachen bereitstellt.
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Tabelle 13: Regelungen im Bebauungsplan zur Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichs-

malinahmen

Regelung im | Vermeidungs-, MinderungsmafRnahmen, Beguinstigtes Schutzgut
Bebauungs- | Ausgleichsmalinahmen
plan B |W |PTL|K |L |M
Festsetzung | Allgemeine Vorgaben X | X X X | X | X
Nr. 3.1
Festsetzung | Entwicklung einer Siedlungsrandeingriinung ,A* X | X X X | x| X
Nr. 3.2 und
Planzeich-
nung
Festsetzung | Eingriinung der Flache fiir die Regenriickhaltung ,B“ X | x X X | x | x
Nr. 3.3 und
Planzeich-
nung
Festsetzung | Obstbaumhain am Ortseingang ,C* X | x X X | x| x
Nr. 3.4 und
Planzeich-
nung
Festsetzung | Offentliche Griinflachen ,D* X | x X X | x | x
Nr. 3.5 und
Planzeich-
nung
Festsetzung | Anteilsbepflanzung auf den privaten Grundsticksflachen | x | x X X | X | X
Nr. 3.6
Festsetzung | Flachen fir Rickhaltung und Versickerung von Nieder- X X X
Nr.1.11 und |schlagswasser
Planzeich-
nung
Hinweis Hinweise zum Artenschutz X
Nr. 4.5
Hinweis Umgang mit Niederschlagswasser X X
Nr. 4.6
Hinweis Gestaltung befestigter Flachen X | X X
Nr. 4.7
Hinweis Vorgaben zum Bodenschutz X | X X
Nr. 4.4
Hinweis Externe Kompensationsflachen (Zuordnung von Teilfla- X | X X X | x | x
Nr. 4.1 chen aus dem Okokonto “Felskuppen bei Trimbs™ und

dem Okokonto "Thirer Wiesen')

Erlduterungen:

B Boden w Wasser KS
P/T, L Pflanzen, Tiere, Lebensraume K Klima/Luft
L Landschaftsbild M Mensch
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2.7

Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung

Die Bilanzierung bertcksichtigt samtliche Flachen innerhalb des raumlichen Geltungsbereichs.
Aus Griinden der Nachvollziehbarkeit ist eine planerische Darstellung als Anlage beigefiigt.

Tabelle 14: Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung

Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung °

Bebauungsplan ,Sudlicher Ortsrand®, OG Urmitz

raumlicher Geltungsbereich: ca. 7,27 ha

Grundlagen

X Landschaftspflegerischer Bestandsplan

XI Bebauungsplan (Stand: Sept. 2021)

In Anspruch genommene
Flachen,
Biotoptyp/Nutzungsart

Flache
m2

Flachen-
faktor®

MaRnahmen/ Fla-
chen, die zum
Ausgleich beitragen

Flache
m2

Flachen-
faktor

Flachen-
Wert

Erwerbsobstanlagen (tlw.

Neupflanzungen), davon

e Versiegelung/ Befestigung
durch Gebaude, Nebenanla-
gen im WA (ohne
Pflanzbindung): 1.853 m? x
0,4 GRZ

e Inanspruchnahme und Um-
wandlung in sonstige, nicht
Uberbaute Grundstlcksfla-
chen im WA ohne
Pflanzbindung (mit Gestal-
tungsrahmen)

o Versiegelung/ Befestigung
durch Gebaude, Nebenanla-
gen im WA (mit
Pflanzbindung): 1.884 m? x
0,4 GRZ

¢ Inanspruchnahme und Um-
wandlung in sonstige, nicht
Uberbaute Grundstlicksfla-
chen im WA mit
Pflanzbindung (mit Gestal-
tungsrahmen)

e Versiegelung durch selbstst.
offentl. Parkplatz

¢ Versiegelung durch sonstige
Verkehrsflachen

6.204

741

1.112

754

947

557

556

0,5

0,5

Umwandlung in 6f-
fentl. Griinflachen

Umwandlung in Fl&-
chen zum Anpflanzen
(Randeingriinung)

1.354

183

0,5

0,5

-741

-556

-754

-474

-5657

-556

+677

+91

Zwischensumme:

-3.638
+768

Fortsetzung néchste Seite

S In Anlehnung an den Kurzleitfaden fiir Buchungen auf dem Okokonto, Hrsg.: Ministerium fir Umwelt und Forsten 1995

6 Flachenfaktor: Der Flachenfaktor gibt das Verhaltnis von erforderlicher Kompensationsflache zur Eingriffsflache wieder.
Zu- oder Abschlage erfolgen nach Berlicksichtigung 6kologischer Kriterien bei der Bauleitplanung bzw. nach Funktio-

nalitat der Ausgleichsflache
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In Anspruch genommene
Flachen,
Biotoptyp/Nutzungsart

Flache
m2

Flachen-
faktor

MafRnahmen/ Fla-
chen, die zum
Ausgleich beitragen

Flache
m2

Flachen-
faktor

Flachen-
Wert

Ubertrag:

3.638
+768

Ackerland, davon

e Versiegelung/ Befestigung
durch Gebaude, Nebenan-
lagen im WA (ohne
Pflanzbindung): 5.651 m? x
0,4 GRz

e Inanspruchnahme und Um-
wandlung in sonstige, nicht
Uberbaute Grundstiicksfla-
chen im WA ohne
Pflanzbindung (mit Gestal-
tungsrahmen)

e Versiegelung/ Befestigung
durch Gebaude, Nebenan-
lagen im WA (mit
Pflanzbindung): 1.468 m? x
0,4 GRz

e Inanspruchnahme und Um-
wandlung in sonstige, nicht
Uberbaute Grundstucksfla-
chen im WA mit
Pflanzbindung (mit Gestal-
tungsrahmen)

e Versiegelung durch Ver-
kehrsflachen

e Umwandlung in Flachen fir
Regenrickhaltung und Ver-
sickerung

12.446

2.260

3.391

587

746

1.638

3.689

Umwandlung in FI&-
chen zum
Anpflanzen (Rand-
eingriinung)

135

-2.260

-587

-1.638

+135

Zwischensumme:

-8.123
+903

Fortsetzung néchste Seite
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Begriindung zum Bebauungsplan, Umweltbericht

Seite 89

»oudlicher Ortsrand” — Ortsgemeinde Urmitz Mai 2022
In Anspruch genommene Flache |Flachen- | MalBnahmen/ Fla- Flache Flachen- | Flachen-
Flachen, m? faktor chen, die zum m? faktor Wert
Biotoptyp/Nutzungsart Ausgleich beitragen
Ubertrag: -8.123
+903
frische, vorw. nitrophytische 2.440
Hochstaudenfluren, davon
o Versiegelung/ Befestigung
durch Gebaude, Nebenanla-
gen im WA (ohne -209
Pflanzbindung): 522 m2x 0,4 | 209 1
GRz
¢ Inanspruchnahme und Um-
wandlung in sonstige, nicht | 313 -
Uberbaute Grundstlicksfla-
chen im WA ohne
Pflanzbindung (mit Gestal-
tungsrahmen)
e Versiegelung/ Befestigung -258
durch Gebaude, Nebenanla- | 258 1
gen im WA (mit
Pflanzbindung): 643 m? x 0,4
GRZ 270 -
e Inanspruchnahme und Um-
wandlung in sonstige, nicht
Uberbaute Grundstlcksfla-
chen im WA mit
Pflanzbindung (mit Gestal-
tungsrahmen)
e Versiegelung durch selbstst. 152 1 -152
offentl. Parkplatz
e Versiegelung durch sonstige 306 1 -306
Verkehrsflachen
¢ Umwandlung in Flachen fir
Regenrickhaltung und Versi- 628 B
ckerung Umwandlung in 6f-
fentl. Griinflache 79 0,5 +40
Umwandlung in Fl&-
chen zum Anpflanzen | 116 0,5 +58
(Randeingriinung)
Umwandlung in Fl&-
chen zum Anpflanzen | 110 0,5 +55
am RRB (Randein-
griinung)
Zwischensumme: -9.048
+1.056

Fortsetzung néchste Seite
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Begriindung zum Bebauungsplan, Umweltbericht

»oudlicher Ortsrand” — Ortsgemeinde Urmitz

Seite 90
Mai 2022

In Anspruch genommene
Flachen,
Biotoptyp/Nutzungsart

Flache
m2

Flachen-
faktor

MafRnahmen/ Fla-
chen, die zum
Ausgleich beitragen

Flache
m2

Flachen-
faktor

Flachen-
Wert

Ubertrag:

-9.048
+1.056

frische, vorw. nitrophytische
Hochstaudenfluren im Komplex
mit Gebulschen, davon
e Versiegelung/ Befestigung
durch Gebaude, Nebenanla-
gen im WA (ohne
Pflanzbindung): 1.024 m? x
0,4 GRZ
e Inanspruchnahme und Um-
wandlung in sonstige, nicht
Uberbaute Grundstlcksfla-
chen im WA (ohne
Pflanzbindung), mit Gestal-
tungsrahmen

e Versiegelung durch Ver-
kehrsflachen

1.258

410

614

210

1,5

0,5

1,5

Umwandlung in priv.
Griinflachen

24

-615

-307

-315

trockene Hochstaudenfluren im

Komplex mit Gebischen, davon

o Versiegelung/ Befestigung
durch Gebaude, Nebenanla-
gen im WA (ohne
Pflanzbindung): 6.942 m? x
0,4 GRZ

¢ Inanspruchnahme und Um-
wandlung in sonstige, nicht
Uberbaute Grundsticksfla-
chen im WA (ohne
Pflanzbindung), mit Gestal-
tungsrahmen

e Versiegelung/ Befestigung
durch Gebaude, Nebenanla-
gen im WA (mit
Pflanzbindung): 998 m? x 0,4
GRzZ

e Inanspruchnahme und Um-
wandlung in sonstige, nicht
Uberbaute Grundstlcksfla-
chen im WA mit
Pflanzbindung (mit Gestal-
tungsrahmen)

e Versiegelung durch Ver-
kehrsflachen

10.006

2777

4.165

399

477

2.028

1,5

0,5

1,5

0,5

1,5

Umwandlung in 6f-
fentl. Griinflichen

Umwandlung in Fla-
chen zum Anpflanzen
(Randeingriinung)

38

122

-4.166

-2.083

-599

-239

-3.042

Zwischensumme:

-20.414
+1.056

Fortsetzung néchste Seite
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Begriindung zum Bebauungsplan, Umweltbericht

»oudlicher Ortsrand” — Ortsgemeinde Urmitz

Seite 91
Mai 2022

In Anspruch genommene
Flachen,
Biotoptyp/Nutzungsart

Flache
m2

Flachen-
faktor

MafRnahmen/ Fla-
chen, die zum
Ausgleich beitragen

Flache
m2

Flachen-
faktor

Flachen-
Wert

Ubertrag:

-20.414
+1.056

Geblsche, davon

Versiegelung/ Befestigung
durch Gebaude, Nebenanla-
gen im WA (ohne
Pflanzbindung):6.462 m? x
0,4 GRZ

Inanspruchnahme und Um-
wandlung in sonstige, nicht
Uberbaute Grundstlcksfla-
chen im WA ohne
Pflanzbindung (mit Gestal-
tungsrahmen)

Versiegelung/ Befestigung
durch Gebaude, Nebenanla-
gen im SbW (ohne
Pflanzbindung): 18 m? x 0,4
GRz

Inanspruchnahme und Um-
wandlung in sonstige, nicht
Uberbaute Grundstlicksfla-
chen im SbW ohne
Pflanzbindung (mit Gestal-
tungsrahmen)

Versiegelung/ Befestigung
durch Gebaude, Nebenanla-
gen im WA (mit
Pflanzbindung): 1387 m? x
0,4 GRZ

Inanspruchnahme und Um-
wandlung in sonstige, nicht
Uberbaute Grundstlcksfla-
chen im WA mit
Pflanzbindung (mit Gestal-
tungsrahmen)

Versiegelung durch

selbstst. offentl. Parkplatz
Versiegelung durch sonstige
Verkehrsflachen
Umwandlung in Flachen fur
Regenruckhaltung und Versi-
ckerung

10.675

2.585

3.877

11

554

715

25

1.619

730

1,5

0,5

1,5

0,5

1,5

0,5

1,5

1,5

Umwandlung in 6f-
fentl. Griinflache

Umwandlung in Fla-
chen zum Anpflanzen
(Randeingriinung)

Umwandlung in Fla-
chen zum Anpflanzen
am RRB (Randein-
griinung)

65

118

369

-3.878

-1.939

-11

-831

-358

-38

-2.428

-730

Zwischensumme:

-30.633
+1.056

Fortsetzung néchste Seite
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Begriindung zum Bebauungsplan, Umweltbericht

»oudlicher Ortsrand” — Ortsgemeinde Urmitz

Seite 92

Mai 2022

In Anspruch genommene
Flachen,
Biotoptyp/Nutzungsart

Flache
m2

Flachen-
faktor

MafRnahmen/ Fla-
chen, die zum
Ausgleich beitragen

Flache
m2

Flachen-
faktor

Flachen-
Wert

Ubertrag:

-30.633
+1.056

Rasen, davon

e Versiegelung/ Befestigung
durch Gebaude, Nebenanla-
gen im WA (ohne
Pflanzbindung): 1.259 m? x
0,4 GRZ

e Inanspruchnahme und Um-
wandlung in sonstige, nicht
Uberbaute Grundstlcksfla-
chen WA ohne
Pflanzbindung (mit Gestal-
tungsrahmen)

e Versiegelung durch Ver-
kehrsflachen

¢ Umwandlung in Flachen fir
Ver- und Entsorgung

1.628

504

755

115

25

Umwandlung in 6f-
fentl. Griinfldche

229

-504

-115

+229

Fettweide, davon

e Versiegelung/ Befestigung
durch Gebaude, Nebenanla-
gen WA (ohne
Pflanzbindung): 232 m? x 0,4
GRzZ

¢ Inanspruchnahme und Um-
wandlung in sonstige, nicht
Uberbaute Grundsticksfla-
chen WA ohne
Pflanzbindung (mit Gestal-
tungsrahmen)

e Versiegelung/ Befestigung
durch Gebaude, Nebenanla-
gen im WA (mit
Pflanzbindung): 1.322 m? x
0,4 GRZ
Inanspruchnahme und Um-
wandlung in sonstige, nicht
Uberbaute Grundstlcksfla-
chen WA mit Pflanzbindung
(mit Gestaltungsrahmen)

e Versiegelung durch Ver-
kehrsflachen

e Umwandlung in Flachen fir
Ver- und Entsorgung

1.709

93

139

529

614

137

18

0,5

Umwandlung in Fl&-
chen zum Anpflanzen
(Randeingriinung)

179

0,5

-5629

-137

+90

Zwischensumme:

-32.020

+1.375

Fortsetzung néchste Seite
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Begriindung zum Bebauungsplan, Umweltbericht
»oudlicher Ortsrand“ — Ortsgemeinde Urmitz

Seite 93

Mai 2022

In Anspruch genommene
Flachen,
Biotoptyp/Nutzungsart

Flache
m2

Flachen-
faktor

MafRnahmen/ Fla-
chen, die zum
Ausgleich beitragen

Flache
m2

Flachen-
faktor

Flachen-
Wert

Ubertrag:

-32.020
+1.375

Fettweide im Komplex mit Obst-
bdumen, davon
o Versiegelung/ Befestigung
durch Gebaude, Nebenanla-
gen im WA (ohne
Pflanzbindung): 3.135 m? x
0,4 GRZ
¢ Inanspruchnahme und Um-
wandlung in sonstige, nicht
Uberbaute Grundstlicksfla-
chen im WA ohne
Pflanzbindung (mit Gestal-
tungsrahmen)

e Versiegelung/ Befestigung
durch Gebaude, Nebenanla-
gen im SbW (ohne
Pflanzbindung): 368 m? x 0,4
GRzZ

e Inanspruchnahme und Um-
wandlung in sonstige, nicht
Uberbaute Grundstlcksfla-
chen im SbW ohne
Pflanzbindung (mit Gestal-
tungsrahmen)

o Versiegelung durch Ver-
kehrsflachen

Umwandlung in Flachen fur
Ver- und Entsorgung

4.330

1.254

1.881

147

221

626

25

1,5

0,5

1,5

0,5

1,5

0,5

Umwandlung in 6f-
fentl. Griinfliche

176

-1.881

-941

-221

-110

-939

-13

Fettwiese, davon

e Versiegelung/ Befestigung
durch Gebaude, Nebenanla-
gen im WA (ohne
Pflanzbindung): 185 m? x 0,4
GRzZ

¢ Inanspruchnahme und Um-
wandlung in sonstige, nicht
Uberbaute Grundsticksfla-
chen im WA ohne
Pflanzbindung (mit Gestal-
tungsrahmen)

e Versiegelung durch selbstst.
offentl. Parkplatz

e Umwandlung in Flachen fir
Ver- und Entsorgung

388

78

117

159

20

1,5

1,5

0,5

Umwandlung in 6f-
fentl. Griinfliche

14

-117

-239

-10

Zwischensumme:

-36.491
+1.375

Fortsetzung néchste Seite
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Begriindung zum Bebauungsplan, Umweltbericht
»oudlicher Ortsrand” — Ortsgemeinde Urmitz

Seite 94

Mai 2022

In Anspruch genommene
Flachen,
Biotoptyp/Nutzungsart

Flache
m2

Flachen-
faktor

MafRnahmen/ Fla-
chen, die zum
Ausgleich beitragen

Flache
m2

Flachen-
faktor

Flachen-
Wert

Ubertrag:

-36.491
+1.375

Wiesenbrache, davon

e Versiegelung/ Befestigung
durch Gebaude, Nebenanla-
gen im WA (ohne
Pflanzbindung): 2.650 m? x
0,4 GRZ

e Inanspruchnahme und Um-
wandlung in sonstige, nicht
Uberbaute Grundstlcksfla-
chen im WA ohne
Pflanzbindung (mit Gestal-
tungsrahmen)

o Versiegelung/ Befestigung
durch Gebaude, Nebenanla-
gen im SbW (ohne
Pflanzbindung): 91 m*x 0,4
GRz

¢ Inanspruchnahme und Um-
wandlung in sonstige, nicht
Uberbaute Grundstlicksfla-
chen im SbW ohne
Pflanzbindung (mit Gestal-
tungsrahmen)

e Versiegelung/ Befestigung
durch Gebaude, Nebenanla-
gen im WA (mit
Pflanzbindung): 332 m*x 0,4
GRzZ
Inanspruchnahme und Um-
wandlung in sonstige, nicht
Uberbaute Grundstulicksfla-
chen WA mit Pflanzbindung
(mit Gestaltungsrahmen)

e Versiegelung durch Ver-
kehrsflachen

3.447

1.060

1.590

36

55

133

151

339

0,5

0,5

0,5

Umwandlung in 6f-
fentl. Griinfliche

Umwandlung in Fl&-
chen zum Anpflanzen
(Randeingriinung)

35

48

-1.060

-795

-133

-339

Gartenteich

e Versiegelung/ Befestigung
durch Gebaude, Nebenanla-
gen im WA (ohne
Pflanzbindung): 141 m?x 0,4
GRzZ

e Inanspruchnahme und Um-
wandlung in sonstige, nicht
Uberbaute Grundstulicksfla-
chen im WA ohne
Pflanzbindung (mit Gestal-
tungsrahmen)

141

56

85

1,5

Zwischensumme:

-39.127

+1.375

Fortsetzung néchste Seite
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Begriindung zum Bebauungsplan, Umweltbericht
»oudlicher Ortsrand” — Ortsgemeinde Urmitz

Seite 95

Mai 2022

In Anspruch genommene
Flachen,
Biotoptyp/Nutzungsart

Flache
m2

Flachen-
faktor

MafRnahmen/ Fla-
chen, die zum
Ausgleich beitragen

Flache
m2

Flachen-
faktor

Flachen-
Wert

Ubertrag:

-39.127
+1.375

Ziergarten/ Nutzgarten, davon

Versiegelung/ Befestigung
durch Gebaude, Nebenan-
lagen im WA (ohne
Pflanzbindung): 6.359 m? x
0,4 GRz

unverandert (sonstige, nicht
Uberbaute Grundstiicksfla-
chen im WA ohne
Pflanzbindung (mit Gestal-
tungsrahmen)

Versiegelung/ Befestigung
durch Gebaude, Nebenan-
lagen im WA (mit
Pflanzbindung): 435 m? x
0,4 GRz

unverandert (sonstige, nicht
Uberbaute Grundstuicksfla-
chen im WA mit
Pflanzbindung (mit Gestal-
tungsrahmen)

Versiegelung durch Ver-
kehrsflachen

8.562

2.544

3.815

174

210

1.107

Umwandlung in 6f-
fentl. Griinflache

Umwandlung in pri-
vate Griinfldche

Umwandlung in Fl&
chen zum
Anpflanzen (Rand-
eingriinung)

249

412

51

0,5

0,5

-2.544

174

-1.107

+125

+26

Zwischensumme:

-42.952

+1.526

Fortsetzung néchste Seite
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Begriindung zum Bebauungsplan, Umweltbericht

»oudlicher Ortsrand” — Ortsgemeinde Urmitz

Seite 96

Mai 2022

In

Anspruch  genommene

Flachen,
Biotoptyp/Nutzungsart

Flache
m2

Flachen-
faktor

Malinahmen/ Fl&-
chen, die zum
Ausgleich beitragen

Flache
m2

Flachen-
faktor

Flachen-
Wert

Ubertrag:

-42.952
+1.526

Obstgarten, davon

Versiegelung/ Befestigung
durch Gebaude, Nebenan-
lagen im WA (ohne
Pflanzbindung): 3.489 m? x
0,4 GRz

Inanspruchnahme und Um-
wandlung in sonstige, nicht
Uberbaute Grundstucksfla-
chen im WA ohne
Pflanzbindung (mit Gestal-
tungsrahmen)

Versiegelung/ Befestigung
durch Gebaude, Nebenan-
lagen im WA (mit
Pflanzbindung): 1.753 m? x
0,4 GRz

Inanspruchnahme und Um-
wandlung in sonstige, nicht
Uberbaute Grundstiicksfla-
chen im WA mit
Pflanzbindung (mit Gestal-
tungsrahmen)

Versiegelung durch Ver-
kehrsflachen

Umwandlung in Flachen fur
Ver- und Entsorgung

6.180

1.396

2.093

701

802

810

25

0,5

0,5

0,5

Umwandlung in 6f-
fentl. Griinflache

Umwandlung in pri-
vate Griinfldche

Umwandlung in Fl&
chen zum
Anpflanzen (Rand-
eingriinung)

33

70

250

-1.396

-1.047

-701

-401

-810

-13

Zwischensumme:

-47.320
+1.526

Fortsetzung néchste Seite
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Begriindung zum Bebauungsplan, Umweltbericht

»oudlicher Ortsrand” — Ortsgemeinde Urmitz

Seite 97
Mai 2022

In Anspruch genommene
Flachen,
Biotoptyp/Nutzungsart

Flache
m2

Flachen-
faktor

MafRnahmen/ Fla-
chen, die zum
Ausgleich beitragen

Flache
m2

Flachen-
faktor

Flachen-
Wert

Ubertrag:

-47.320
+1.526

Streuobstwiese (geringes Baum-
alter), davon

Versiegelung/ Befestigung
durch Gebaude, Nebenanla-
gen im WA (ohne
Pflanzbindung): 378 m? x 0,4
GRz

Inanspruchnahme und Um-
wandlung in sonstige, nicht
Uberbaute Grundstlicksfla-
chen im WA ohne
Pflanzbindung (mit Gestal-
tungsrahmen)

Versiegelung/ Befestigung
durch Gebaude, Nebenanla-
gen im SbW (ohne
Pflanzbindung): 484 m? x
0,4 GRZ

Inanspruchnahme und Um-
wandlung in sonstige, nicht
Uberbaute Grundstlcksfla-
chen im SbW ohne
Pflanzbindung (mit Gestal-
tungsrahmen)

Versiegelung durch Ver-
kehrsflachen

967

151

227

194

290

105

1,5

0,5

1,5

0,5

1,5

-227

-114

-291

-145

-158

Baumreihe, davon

Versiegelung/ Befestigung
durch Gebaude, Nebenanla-
gen im WA (ohne
Pflanzbindung): 71 m?x 0,4
GRzZ

Inanspruchnahme und Um-
wandlung in sonstige, nicht
Uberbaute Grundstlcksfla-
chen im WA ohne
Pflanzbindung (mit Gestal-
tungsrahmen)

Versiegelung/ Befestigung
durch Gebaude, Nebenanla-
gen im SbW (ohne
Pflanzbindung): 202 m? x 0,4
GRz

Inanspruchnahme und Um-
wandlung in sonstige, nicht
Uberbaute Grundstilicksfla-
chen im SbW ohne
Pflanzbindung (mit Gestal-
tungsrahmen)

Versiegelung durch Ver-
kehrsflachen

3356

28

43

81

121

62

1,5

1,5

1,5

-122

-121

Zwischensumme:

-48.676
+1.526

Fortsetzung néchste Seite
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Begrindung zum Bebauungsplan, Umweltbericht Seite 98
»oudlicher Ortsrand” — Ortsgemeinde Urmitz Mai 2022
In Anspruch genommene Flache |Flachen- | MalBnahmen/ Fla- Flache Flachen- | Flachen-
Flachen, m? faktor chen, die zum m? faktor Wert
Biotoptyp/Nutzungsart Ausgleich beitragen
Ubertrag: -48.676
+1.526
Feldweg (geschottert), davon | 537
o Versiegelung/ Befestigung
durch Gebaude, Nebenan-
lagen im WA (ohne
Pflanzbindung): 134 m? x 54 0,25 -14
0,4 GRz
o Versiegelung/ Befestigung
durch Gebaude, Nebenan-
lagen im SbW (ohne
Pflanzbindung): 26 m2x 0,4 | 10 0,25 -3
GRZ
e Versiegelung/ Befestigung
durch Gebaude, Nebenan-
lagen im WA (mit
Pflanzbindung): 135 m?2x |54 0,25 -14
0,4 GRz
e Versiegelung durch Ver-
kehrsflachen 242 0,25 -61
Umwandlung in
sonstige, nicht liber-
baute Grundstiicks- |80 0,5 +40
flichen im WA ohne
Pflanzbindung (mit
Gestaltungsrahmen)
Umwandlung in 16 0,5 +8
sonstige, nicht (iber-
baute Grundstiicks-
flichen im SbW
ohne Pflanzbindung
(mit Gestaltungsrah-
men
Umwandlung in 81 0,5 -41
sonstige, nicht (iber-
baute Grundstiicks-
flichen im WA mit
Pflanzbindung (mit
Gestaltungsrahmen)
Umwandlung in Fl&- | 8 1 +8
chen zum
Anpflanzen (Rand-
eingriinung)
Zwischensumme: -48.768
+1.623

Fortsetzung néchste Seite

© FalRbender Weber Ingenieure PartGmbB « 56656 Brohl-Litzing

2374_Urmitz_Sudlicher Ortsrand_BP_Begriindung.docx




Begrindung zum Bebauungsplan, Umweltbericht Seite 99
»oudlicher Ortsrand” — Ortsgemeinde Urmitz Mai 2022
In Anspruch genommene Flache |Flachen- | MalBnahmen/ Fla- Flache Flachen- | Flachen-
Flachen, m? faktor chen, die zum m? faktor Wert
Biotoptyp/Nutzungsart Ausgleich beitragen
Ubertrag: -48.768
+1.623
Feldweg (Grasweg), davon 232
e Versiegelung/ Befestigung
durch Gebaude, Nebenanla-
gen WA (ohne
Pflanzbindung): 232 m?x 0,4 |93 0,5 -47
GRZ
e Inanspruchnahme und Um-
wandlung in sonstige, nicht
Uberbaute Grundstuicksfla- | 139 -
chen WA ohne
Pflanzbindung (mit Gestal-
tungsrahmen)
Stralle 392
e unverandert (Verkehrsfla-
chen) 392 -
Gebaude 840
e Versiegelung/ Befestigung
durch Gebaude, Nebenanla-
gen im WA (ohne
Pflanzbindung): 301 m?x 0,4 | 120 -
GRzZ
e Versiegelung/ Befestigung
durch Gebaude, Nebenanla-
gen im SbW (ohne
Pflanzbindung): 208 m? x 83 -
0,4 GRZ
o Versiegelung/ Befestigung
durch Gebaude, Nebenanla-
gen im WA (mit
Pflanzbindung): 308 m2x 0,4 | 123 -
GRz
¢ Umwandlung in Verkehrsfla-
chen 23 - Umwandlung in sons-
tige, nicht (iberbaute
Grundstiicksfldchen | 181 1 +181
im WA ohne Pflanz-
bindung (mit
Gestaltungsrahmen)
Umwandlung in sons-
tige, nicht (iberbaute
Grundstiicksfléchen
im SbW ohne Pflanz- | 125 1 +125
bindung (mit
Gestaltungsrahmen
Umwandlung in sons-
tige, nicht liberbaute
Grundstiicks-flachen +185
im WA mit Pflanzbin- | 185 1
dung (mit
Gestaltungsrahmen)
Zwischensumme: 48.815
+2.114

Fortsetzung néchste Seite
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Ubertrag: 48.815
+2.114

Radweg (bit. befestigt) 40

e unverandert (Verkehrsfla-

che) 40 -

Summe: -48.815

+2.114
Verhéltnis Eingriffswert : Ausgleichswert
48.815 : 2.114
Differenz: 46.701

Durch die vorgesehenen ausgleichserheblichen MaBnahmen im Gebiet konnen die plan-
bedingten Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft nicht vollstandig kompensiert
werden (vgl. vorstehende Bilanz).

Es verbleibt ein rechnerischer Bedarf an externen Ausgleichsflachen/-mafinahmen im Umfang
von ca. 4,7 ha (bei mittlerer Eignung).

Deshalb sind funktionsgerechte Kompensationsmaflnahmen auf externen Flachen umzusetzen
und zuzuordnen.
Der Ortsgemeinde Urmitz stehen dafiir keine geeigneten Flachen zur Verfligung.

Deshalb erfolgt die Zuordnung von jeweils einer Teilflache aus Okokonten der Stiftung fir Natur
und Umwelt im Landkreis Mayen-Koblenz:

e Aus dem Okokonto “Felskuppen bei Trimbs’ soll eine Teilfliche von 11.832 m? zugeord-
net werden.

e Aus dem Okokonto “Thiirer Wiesen® soll eine Teilflaiche von 11.832 m? zugeordnet wer-
den.

Da die ausgleichserheblichen MaRnahmen im Bereich der Okokonten ein hohes naturschutz-
fachliches Aufwertungspotential aufweisen, wird ein Ausgleichsfaktor (Flachenfaktor) von 2:1
angesetzt.

Durch die zugeordneten Teilflichen der Okokonten im Umfang von insgesamt 23.664 m?
kann somit eine vollstandige Kompensation geleistet werden.

Nahere Angaben zu den zugeordneten Okokontoflachen (Plandarstellungen, Formblatter) kén-
nen dem Anhang entnommen werden.
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2.8 Gegenuberstellung von Konflikten und Landschaftsplanerischen MaR-
nahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich von zu
erwartenden Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes und des Land-
schaftsbildes

In der nachfolgenden Tabelle werden den jeweiligen Konflikten/Eingriffen funktionsgerechte
MalRnahmen gegenlibergestellt, die zur Vermeidung von Beeintrachtigungen, zur Minderung
der Eingriffserheblichkeit sowie zum Ausgleich bzw. Ersatz von nicht vermeidbaren Beeintrach-
tigungen beitragen sollen.

Tabelle 15:  Gegendiiberstellung Konflikte und MaBnahmen

Eingriffe/Konflikte Landschaftsplanerische MaBnahmen
Art des Eingriffes/ Beschreibung der Mal}- Begriindung /Hinweis
Auswirkungen nahme

Schutzgut Boden

Verlust der dkologischen Bodenfunktionen Anteilsbepflanzung auf Ermdglichen einer na-
durch Versiegelung bzw. Befestigung den privaten Grundsttcks- | tirlichen

flachen Bodenentwicklung, Min-
Einschréankung von Bodenfunktionen durch derung der
Veranderungen des Profilaufbaus, der Bo- Eingriffsflachen

denstruktur und -zusammensetzung
Ausweisung o6ffentlicher/ | Eingriffsminderung, Er-
privater Griinflachen mdglichen einer
naturlichen Bodenent-
wicklung

Anlage einer Randeingri- |s.o.

nung
Vorgaben zum Boden- Minderung von Beein-
schutz trachtigungen.

Erhaltung, Wiederver-
wendung des humosen

Oberbodens
Zuordnung einer Flache nachhaltiges Ermdgli-
aus dem Okokonto chen einer nattrlichen
» 1 harer Wiesen* Bodenentwicklung

Zuordnung einer Flache S.0.
aus dem Okokonto ,Fels-
kuppen bei Trimbs*®

Schutzgut Wasser

Verringerung des Infiltrationsvermdgens Anteilsbepflanzung auf Minderung der Ein-

fur Niederschlagswasser, Erhdhung des den privaten Grundstiicks- | griffsflachen, Erhalt der
Oberflachenabflusses flachen Versickerungsfahigkeit
e Uberbauung, Versiegelung

e Befestigung (wasserdurchlassig) Ausweisung offentlicher/ | s.o.

privater Grinflachen

Anlage einer Siedlungs- s.0.
randeingrinung ( ,Flachen
zum Anpflanzen ...%)
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Eingriffe/Konflikte Landschaftsplanerische MaBnahmen

Art des Eingriffes/
Auswirkungen

Beschreibung der Maf3-
nahme

Begrindung /Hinweis

Ausweisung von Flachen
fur die Rickhaltung und
Versickerung von Nieder-
schlagswasser

Vorgaben zur Gestaltung
befestigter Flachen

Zuordnung einer Flache
aus dem Okokonto
»1hurer Wiesen®

Zuordnung einer Flache
aus dem Okokonto ,Fels-
kuppen bei Trimbs*

Ermdglichen einer na-
tarlichen Versickerung
von Niederschlagswas-
ser, Erhalt der drtlichen
Wasserbilanz, Entlas-
tung der Vorflut

Ermadglichen einer na-
tarlichen Versickerung
von Niederschlagswas-
ser

Wegfall stofflicher Ein-
trage in den
Bodenwasserhaushalt

S.0.

Schutzgut Pflanzen, Tiere, Lebensraume

Inanspruchnahme von Biotopstrukturen:
-Erwerbsobstanlagen
-Ackerland
-Obstgarten
-Streuobstwiese (geringes -Baumalter)

-frische, vorw. nitrophytische Hochstau-

denfluren

-frische, vorw. nitrophytische Hochstau-

denfluren im Komplex mit Geblischen
-trockene Hochstaudenfluren im Kom-
plex mit Gebischen

-Geblsche

-Rasen

-Fettweide

-Fettwiese

-Fettweide im Komplex mit Obstbaumen

-Wiesenbrache
-Ziergarten/ Nutzgarten
-Grasweg

Verlust von (Teil-) Lebensraumen der et-
waig vorkommenden wildlebenden
Tierarten

Anteilsbepflanzung auf
den privaten Grundstiicks-
flachen

Ausweisung o6ffentlicher/
privater Griinflachen

Anlage einer Siedlungs-
randeingrinung ( ,Flachen
zum Anpflanzen ...%)

Hinweis zum Artenschutz

Zuordnung einer Flache
aus dem Okokonto
»1hurer Wiesen®

Zuordnung einer Flache
aus dem Okokonto ,Fels-
kuppen bei Trimbs*

Initiierung standortge-
rechter Vegetations-
strukturen zur Schaf-
fung von Habitat-
angeboten im Bauge-
biet, v.a. fir siedlungs-
angepasste Vogelarten

Minderung des Ein-
grifisumfangs,
Neuentwicklung von Bi-
otopstrukturen

Neuentwicklung von Bi-
otopstrukturen, Aufbau
eines Verbunds

Vermeidung arten-
schutzrechtlicher
Verbotstatbestande

Verbesserung der Bio-
diversitat, Erhalt und
Entwicklung von Le-
bensraumstrukturen,
Aufwertung des Biotop-
und Artenschutzpotenti-
als
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Eingriffe/Konflikte

Landschaftsplanerische MaBRnahmen

Art des Eingriffes/
Auswirkungen

Beschreibung der Maf3-
nahme

Begrindung /Hinweis

Schutzgut Klima und Luft

e Veranderung des Kleinklimas durch
Uberbauung und Versiegelung von
bislang weitgehend offenen Flachen,
Verringerung der Evapotranspiration,
erhdhte Warmeabstrahlung

e Zunahme von Larm- und Schadstof-
femissionen, v.a. durch an- und
abfahrende Pkw

Anteilsbepflanzung auf
den privaten Grundstiicks-
flachen

Ausweisung o6ffentlicher/
privater Grinflachen

Anlage einer Siedlungs-
randeingrinung ( ,Flachen
zum Anpflanzen ...%)

Durchgriinung der Bau-
gebiete, Vermeidung
nachhaltiger Beein-
trachtigungen der
lokalen Klimaverhalt-
nisse und
bioklimatischer Bedin-
gungen

Schutzgut Landschaftsbild

Beeintrachtigung der landschaftlichen

Wahrnehmung durch Erweiterung von

Siedlungsflachen

o Verlust eines kleinrdumig strukturier-
ten, kulturlandschaftlich typischen
Komplexes aus Obstbaumbestanden,
Grinland, Acker, Garten und Gebi-
schen; Ersatz durch offen bebaute
Wohnbauflachen

e Verschiebung des Siedlungsrands,
Uberformung der Ortsrandsituation

Anteilsbepflanzung auf
den privaten Grundstlicks-
flachen

Ausweisung offentlicher/
privater Grinflachen

Anlage einer Siedlungs-
randeingrinung ( ,Flachen
zum Anpflanzen ...%)

Zuordnung einer Flache
aus dem Okokonto
»1hurer Wiesen®

Zuordnung einer Flache
aus dem Okokonto ,Fels-
kuppen bei Trimbs*®

innere Durchgrinung
und bessere Einbin-
dung der Baugebiete,
Strukturanreicherung
im Siedlungsbereich

S.0.

Beitrag zur landschafts-
gemalien Einbindung
der Baugebiete

Aufwertung des Land-
schaftsbilds durch
Erhalt und Entwicklung
kulturlandschaftlich ty-
pischer
Nutzungsformen

S.0.

Schutzgut Mensch und Gesundheit

e Beeintrachtigung der landschaftlichen
Wahrnehmung durch Erweiterung von
Siedlungsflachen und Verlust eines
kleinraumig strukturierten, kulturland-
schaftlich typischen Komplexes aus
Obstbaumbestanden, Grinland, Acker,
Garten und Gebuschen; Ersatz durch
offen bebaute Wohnbauflachen

Anteilsbepflanzung auf
den privaten Grundstlicks-
flachen

Ausweisung o6ffentlicher/
privater Grinflachen

Anlage einer Siedlungs-
randeingrinung ( ,Flachen
zum Anpflanzen ...%)

Zuordnung einer Flache
aus dem Okokonto
»1hurer Wiesen®

innere Durchgriinung
und bessere Einbin-
dung der Baugebiete,
Strukturanreicherung
im Siedlungsbereich

S.0.

Beitrag zur landschafts-
gemalien Einbindung
der Baugebiete

Aufwertung des Land-
schaftsbilds durch
Erhalt und Entwicklung
kulturlandschaftlich
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Eingriffe/Konflikte

Landschaftsplanerische MaBRnahmen

Art des Eingriffes/
Auswirkungen

Beschreibung der Maf3-
nahme

Begrindung /Hinweis

Zunahme von Larm- und Schadstof-
femissionen

Beanspruchung landwirtschaftlicher
Nutzflachen

Entwicklung eines familiengerechten
Wohngebiets sowie Schaffung von
Wohnraum fur altere und/oder behin-
derte Menschen

Im Ubrigen wird fiir eine Betrachtung der
Auswirkungen auf den Menschen auf die
sonstigen Schutzgliter verwiesen.

Zuordnung einer Flache
aus dem Okokonto ,Fels-
kuppen bei Trimbs*

Durch die vorgesehene lockere
Einfamilienhausbebauung wer-
den keine wesentlichen
Autoverkehre entstehen, die
die angrenzenden Wohnnut-
zungen wesentlich
beeintrachtigen werden.

Es ist nicht davon auszugehen,
dass durch die Bebauungspla-
nung malgebliche
Betriebsfldchen entzogen wer-
den und vor Ort ein
landwirtschaftlicher Betrieb be-
triebswirtschaftliche Nachteile
erfahren oder in seiner Exis-
tenz bedroht werden wird.

typischer Nutzungsfor-
men

S.0.

Schutzgut Kultur- und Sachgiiter

etwaige Gefahrdung archaologischer
Zeugnisse durch Bodeneingriffe

Durchflhrung bauvorbe-
reitender Untersuchungen
nach den MalRgaben der
Generaldirektion Kulturel-
les Erbe

Vermeidung von Zer-
stérungen
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29 Zusatzliche Angaben

291 Technische Verfahren und Untersuchungsmethoden

Umweltbericht zum Bebauungsplan:

Bestandsaufnahme der Biotop-/Nutzungsstrukturen durch 6rtliche Begehung und Luftbild-
auswertung

Auswertung von digitalen Informationsdiensten, einschlagiger Fachliteratur und Fachplanun-
gen

Aussagen zur Tierwelt beruhen auf einer vorliegenden faunistischen Untersuchung
Bewertung der Schutzguter nach fachlich gebrauchlichen Kriterien

Die Prognose des zukiinftigen Umweltzustands erfolgte vor dem Hintergrund des ermittelten
derzeitigen Umweltzustands unter Verwendung verbal-argumentativer, naturschutzfachlich
gebrauchlicher Kriterien.

Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung mittels Gegenliberstellung von eingriffs- und ausgleichser-
heblichen Flachen unter Berlicksichtigung von Wertfaktoren

Die angewendeten Verfahren sind allgemein anerkannt. Technische Defizite oder Schwierigkei-
ten bei der Anwendung der Verfahren, die fiir das Ergebnis der Umweltpriifung von Bedeutung
sind, sind nicht bekannt.

Die Informationsgrundlagen sind insgesamt als ausreichend zu betrachten.

Artenschutzrechtlicher Beitrag:

Der Artenschutzrechtliche Beitrag orientiert sich in seiner Methodik an dem ,Mustertext Fach-
beitrag Artenschutz Rheinland-Pfalz*

Berlicksichtigung der Ergebnisse einer vorliegenden faunistischen Untersuchung (Arten-
gruppen Voégel, Fledermause, Tagfalter und Heuschrecken)

Die Artengruppen wurden mittels Vor-Ort-Begehungen erfasst.

Inhalt der Erhebungen hinsichtlich der Avifauna war die Erfassung der vorkommenden Vo-
gelarten und die Zuordnung der erfassten Arten zu ihrem jeweiligen Status (Brutvogel,
Nahrungsgaste, usw.).

Es erfolgten sechs Vor-Ort-Begehungen zwischen Ende April und Ende Juli in Anlehnung an
die Methodenstandards zur Brutvogelerfassung nach SUDBECK.

Als Brutvogel erfasst wurden die Arten mit brutverdachtigem Verhalten, wie Futter- oder Nist-
material tragende Altvogel, revieranzeigendes Verhalten von Mannchen (Gesang, Rufe,
Singfliige, Trommeln etc.), sowie rufende Jungvogel.

Fir die Erfassung von Fledermausen wurde das Gelande bei vier nachtlichen Exkursionen
auf jagende und durchfliegende Fledermausarten untersucht. Es erfolgte eine akustische
Bestimmung mit Fledermausdetektoren (Ultraschalldetektoren). Mittels verschiedener tech-
nischer Verfahren wandeln Fledermausdetekioren hochfrequente Ultraschalltone
(Frequenzen Uber 20 kHz) in elektrische Signale um, die Gber ein Mikrofon fir den Menschen
horbar sind.

Hinsichtlich der Artengruppen ,Tagfalter* und ,Heuschrecken“ wurde die Flache nach der
Transsektmethode bei entsprechender Witterung an sechs Terminen begangen.

7 Landesbetrieb Mobilitat Rheinland-Pfalz
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2.9.2

Schalltechnische Untersuchung:

¢ schalltechnische Untersuchung der zu erwartenden Verkehrsgerduschimmissionen bzw. ge-
werblicher Immissionen auf das Plangebiet hin gemals DIN 18005 bzw. der
Immissionsrichtwerte der TA-L&rm

e Beriicksichtigung eines Verkehrsgutachten fiir die Kreisstralte 44 sowie Landesstralle 126

e Berlcksichtigung von Betriebsdaten der Firma Kann im Zusammenhang mit Auskiesungs-
flachen

e Ermittlung der zu erwartenden Gerauschimmissionen nach den Regeln der ,Richtlinie fir
den Larmschutz an Strafen”, Ausgabe 1990 (RLS-90), sowie nach den Kriterien der TA-
Larm.

e Durchflihrung der Berechnungen per EDV mit dem Programm SoundPLAN

Archaologisch-geophysikalische Prospektion:

e Abstimmung der Auswahl und Grof3e der Untersuchungsflachen mit der Generaldirektion fir
Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchaologie, Au3enstelle Koblenz

e Kartierung des oberflachennahen Gradienten der vertikalen Komponente der magnetischen
Flussdichte des Erdmagnetfeldes unter Einsatz eines Fluxgate-Gradiometers Ferex 4.032
DLG mit vier CON650-Sonden, Absteckung und geodatische Vermessung

o denkmalpflegerische Beurteilung der Prospektionsergebnisse durch die Generaldirektion
Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchaologie

Die angewendeten Verfahren sind allgemein anerkannt. Technische Defizite oder Schwierigkei-
ten bei der Anwendung der Verfahren, die fiir das Ergebnis der Umweltpriifung von Bedeutung
sind, sind nicht bekannt.

Die Informationsgrundlagen sind insgesamt als ausreichend zu betrachten.

Geplante MaBnahmen zur Uberwachung erheblicher Umweltauswirkungen

Gemal § 4c BauGB missen die Kommunen die erheblichen Umweltauswirkungen Gberwachen
(Monitoring), die aufgrund der Durchfiihrung der Bauleitplane eintreten. Hierdurch sollen insbe-
sondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen friihzeitig erkannt werden, um geeignete
MaRnahmen zur Abhilfe zu erméglichen. Die Uberwachung nach § 4c BauGB ist jedoch kein
Instrument der Vollzugskontrolle.

Im Bebauungsplan werden Maflinahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich der zu
erwartenden erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen im Plangebiet festgesetzt.

Die glinstigen Umweltwirkungen der MalRnahmen, welche Landschaftsbauarbeiten erfordern,
stutzen sich wesentlich auf ihre fachgerechte Umsetzung.

Die Umsetzung dieser Mallnahmen wird durch die Gemeinde oder einem von ihr Beauftragten
erstmalig spatestens 3 Monate nach Fertigstellung und anschlieRend nach 3 bis 5 Jahren durch
Ortsbesichtigung Gberprift und dokumentiert.

Weitere MalRnahmen zur Uberwachung erheblicher Umweltauswirkungen sind nicht erforder-
lich.

Zusétzliche Uberwachungskontrollen sind beim Auftreten akuter Umweltprobleme aufgrund von
Hinweisen der zustandigen Fachbehdrden und/oder aus der Bevdlkerung durchzufihren.
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2.9.3 Allgemein verstandliche Zusammenfassung

Der Rat der Ortsgemeinde Urmitz hat beschlossen, einen Bebauungsplan ,Stdlicher Ortsrand*
aufzustellen.

Anlass fir die Aufstellung des Bebauungsplans ist es, ein Wohngebiet im Anschluss an die
vorhandene Wohnbebauung am siidlichen Ortsrand zu erschlieBen. In Urmitz besteht namlich
ein Bedarf nach Wohnbauflachen.

Das Plangebiet mit einer Grofie von etwa 7 Hektar soll iberwiegend als ,Allgemeines Wohnge-
biet* festgesetzt werden. Ein Teil soll als Flache fir besondere Nutzungszwecke
~Seniorengerechtes und barrierefreies Wohnen“ ausgewiesen werden. Aul3erdem werden Ver-
kehrsflachen, Grinflachen und Flachen fir die Ruickhaltung und Versickerung von
Regenwasser ausgewiesen.

Fir den Bebauungsplan sind bei verschiedenen Umwelt-Schutzgitern die Ziele des Umwelt-
schutzes von Bedeutung. Um diesen Zielen Rechnung zu tragen, werden bei der Aufstellung
des Bebauungsplans verschiedene MaRnahmen berticksichtigt, die zur Vermeidung und zum
Ausgleich von Beeintrachtigungen der Umwelt beitragen.

Das Plangebiet befindet sich am sidlichen Ortsrand der Ortschaft Urmitz. Es besteht aus zwei
Teilflachen von jeweils etwa 4 Hektar bzw. 3 Hektar Flachenumfang, welche durch einen etwa
30 m breiten Gelandestreifen voneinander getrennt sind.

Charakteristisch fir das Plangebiet ist ein Nebeneinander von Obstbaumkulturen bzw. Obst-
garten, brachliegenden Flachen mit Gebiischen und Gras-/Staudenfluren, zudem Ackerflachen,
Wiesen und Weiden sowie Zier- und Nutzgarten.

Bei den Brachflachen handelt es sich zumeist um aufgegebene Obstbaumkulturen oder Garten,
zudem liegt ein ehemaliges Bimsabbaugelande innerhalb des Plangebiets.

Das Plangebiet ist Giberwiegend unbebaut. Im Osten befindet sich ein Wohnhaus.

Insgesamt zeichnet sich das Plangebiet insgesamt durch eine relativ hohe Strukturvielfalt aus.

Die westliche Grenze des Plangebiets wird durch die Hauptstralte gebildet, im Osten wird das
Plangebiet durch die Raiffeisenstral’e bzw. einen Weg in deren Verlangerung begrenzt.

Im Norden schlielt ein offen bebautes Wohngebiet an.

Nach Siden schlielen weitere Offenlandflachen bzw. Obstbauflachen an, welche sich bis zur
Kreisstrale 44 und zur Landesstrae 126 ausdehnen.

Was die Tierwelt betrifft, liegen Ergebnisse einer Untersuchung zu Voégeln, Fledermausen,
Schmetterlingen und Heuschrecken vor, welche von Fachleuten im Jahr 2017 durchgefiihrt
wurde.

Bei den Untersuchungen wurden insgesamt 39 Vogelarten nachgewiesen, die meisten davon
als Brutvdgel. Die Anzahl der vorkommenden Vogelarten ist Giberdurchschnittlich hoch. Es wur-
den auch einige gefahrdete Vogelarten nachgewiesen. Das Gebiet bietet zahlreiche
Lebensraummdglichkeiten fur Vogel.

AuRerdem wurden bei den Untersuchungen drei Fledermausarten (Zwergfledermaus, Groler
Abendsegler, Breitfliigelfledermaus) kartiert, welche im Plangebiet jagten. Quartiere von Fleder-
mausen konnten im Plangebiet nicht nachgewiesen werden. Samtliche in Deutschland
vorkommenden Fledermausarten zéhlen zu den ,streng geschitzten Arten.

Bei den faunistischen Erhebungen wurden aulRerdem zwolf Schmetterlingsarten und vier Heu-
schreckenarten  erfasst. Darunter befanden sich drei besonders geschitzte
Schmetterlingsarten.
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Bei den von Natur aus anstehenden Béden im Plangebiet handelt es sich um Bodentypen, wel-
che in der Region verbreitet sind. Im mittleren bis dstlichen Bereich des Plangebiets wurde der
nattrliche Bodenaufbau im Zuge eines friiheren Bimsabbaus durch den Menschen Uberformt

Gewasser befinden sich — abgesehen von einem Gartenteich- nicht im Bereich des geplanten
Baugebiets.

Das Plangebiet ist Teil eines Frischluftentstehungsgebiets und klimatischen Ausgleichsgebiets.
Durch das Plangebiet verlauft eine bodennahe Kaltluftstrémung, welche vermutlich zum Luft-
austausch in diesem Teilbereich des Siedlungsgebiets beitragt.

Gerauscheintrage gehen von den umliegenden Stral’en aus, zudem befinden sich Gewerbebe-
trieb im weiteren Umfeld des Plangebiets. Zur Priifung der Auswirkungen der Gerauscheintrage
wurde eine schalltechnische Untersuchung erstellt.

Da Urmitz in der Jungsteinzeit einer der groten Siedlungsplatze am Rhein war, wurde das
Plangebiet auch archaologisch voruntersucht. Es stellte sich dabei heraus, dass sich auf Teil-
flachen des Gebiets archaologische Zeugnisse (unter anderem ein Grabhiigel) im Untergrund
befinden kénnten.

Aufgrund der Lage im Anschluss an den Siedlungsbereich sowie des weitgehend kulturland-
schaftlich typischen und kleinraumig strukturierten Charakters weist das Gebiet eine gute
Eignung flr Freizeit und Erholung auf.

Einschrankend auf die Erholungsnutzung wirkt sich aus, dass das Gelande nur teilweise durch
Wege erschlossen ist und grofiere Teilflachen mit landwirtschaftlich bzw. gartenbaulich genutz-
ten Grundstiicken nicht zuganglich bzw. erlebbar sind.

Das Gelande des ,Urmitzer Obstlehrpfad” liegt zwischen den beiden Teilflachen des Plange-
biets.

Unmittelbar stdlich des 6stlichen Teils des Plangebiets wird derzeitig ein generationenltbergrei-
fender Erlebnisraum mit naturnahem Spielgelande (,Ormser Ring“) angelegt.

Schutzgebiete sind von der Planung nicht betroffen.

Im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan werden sich nicht vermeidbare Auswirkungen auf
die Umwelt ergeben. Bei den wesentlichen Umweltauswirkungen der Planung handelt es sich
um:

e Beseitigung des Pflanzenbewuchs im Plangebiet: Beseitigung von Obstanlagen, Obstgar-
ten/-wiesen, Gebischen, Ackerland, Wiesen und Weiden u.a.

e Verlust von Lebensraumen der vorkommenden wildlebenden Tierarten (fir die nachgewie-
senen Vogelarten, Schmetterlinge und Heuschrecken). Sogenannte ,artenschutzrechtliche
Verbotstatbestadnde” werden aber nicht eintreten, wenn bestimmte MafRnahmen beachtet
werden.

e Verlust von Bodenfunktionen aufgrund der Uberbauung und Befestigung von Bodenflachen

e Erhoéhung des Oberflachenabflusses von Regenwasser, Verlust oder Einschrankung der
Versickerungsfahigkeit

e Beeintrachtigung des Landschaftsbilds durch Verlust eines Komplexes aus Obstbaumbe-
standen, Grinland, Acker, Garten und Gebiischen und Ausweitung des Siedlungsgebiets

Im Bebauungsplan sollen verschiedene Malknahmen bertcksichtigt werden, welche der Ver-
meidung, Minderung und dem Ausgleich von Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft
dienen. Vorgesehen sind unter anderem:
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e Entwicklung einer Siedlungsrandeingrinung am sidlichen Rand des Baugebiets

e Ausweisung von privaten und 6ffentlichen Griinflachen im Gebiet

e innere Durchgriinung der Bauflachen durch Anteilsbepflanzung auf den privaten Grund-
stlicksflachen

e Hinweise zum Artenschutz; u.a. sollen Nisthilfen fir Vogel und Fledermausquartiere in der
Nahe des Plangebiets angebracht werden.

e Gestaltung von Stellplatzen, Wegen, Hofflachen usw. ausschlief3lich in wasserdurchlassi-
ger Bauweise

e Versickerung und Riickhaltung des anfallenden Niederschlagswassers innerhalb des Plan-
gebiets

Aufgrund der nahe gelegenen Kreisstral3e sind zumindest bei einigen Baugrundstiicken geeig-
nete Malnahmen (Riegelbebauung, passive SchallschutzmalRnahmen) vorzusehen, um
Beeintrachtigungen der Anwohner durch Verkehrsgerausche zu vermeiden.

Da sich im Untergrund bereichsweise archaologische Zeugnisse befinden kdnnten, sind vor
Durchfiihrung der ErschlieRungsarbeiten weitere Untersuchungen in Abstimmung mit der Denk-
malbehoérde durchzufiihren.

Die zu erwartenden Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft kdnnen innerhalb des Plan-
gebiets nicht ausgeglichen werden. Deshalb sollen jeweils eine Flache aus dem Okokonto
"Felskuppen bei Trimbs™ sowie aus dem Okokonto "Thirer Wiesen' als auferhalb liegende Aus-
gleichsflachen zugeordnet werden. Es handelt sich um Flachen fir landschaftspflegerische
MaRBnahmen, welche von der Stiftung fir Natur und Umwelt im Landkreis Mayen-Koblenz be-
treut werden.

Als Untersuchungsmethoden wurden insbesondere 6rtliche Begehung und die Auswertung von
digitalen Informationsdiensten angewandt. Auflerdem wurden eine Untersuchung zur Tierwelt,
eine archaologische Voruntersuchung und eine schalltechnische Untersuchung durchgefiihrt.

Referenzliste der Quellen

Folgende Quellen wurden fiir die im Bericht enthaltenen Beschreibungen und Bewertungen her-

angezogen:

Allgemeine Literatur:

e Emmittlung des Kompensationsflachenbedarfs in Anlehnung an den Kurzleitfaden fir Bu-
chungen auf dem Okokonto, Hrsg.: Ministerium fiir Umwelt und Forsten 1995

e Verzeichnis der Betriebsbereiche (Storfallbetriebe) in Rheinland-Pfalz. Ministerium fir Um-
welt, Energie, Ernahrung und Forsten Rheinland-Pfalz. 2016

e Arten- und Biotopschutz, 2. Auflage. Kaule, Giselher. Uimer-Verlag 1991

e Handbuch der Umweltvertraglichkeitsprifung. Storm, Peter-Christoph; Bunge, Thomas.
Erich Schmidt-Verlag. 2015

e Planung vernetzter Biotopsysteme Rheinland-Pfalz, Kreis Mayen-Koblenz. Ministerium flir
Umwelt, Energie, Erndhrung und Forsten Rheinland-Pfalz. 1994

Internet-Datenquellen:

e Digitales Landschaftsinformationssystem der Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz
(www.naturschutz.rlp.de)

e Digitales Informationssystem der Wasserwirtschaftsverwaltung Rheinland-Pfalz
(www.wasser.rlp.de)
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Digitales Informationssystem des Landesamts fiir Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
(www.Igb-rip.de)

Sonstiges:

Bebauungsplan ,Sidlicher Ortsrand“ der OG Urmitz - Artenschutzrechtlicher Beitrag
einschliel3lich Darstellung der Ergebnisse der faunistischen Untersuchungen. Stand:
Oktober 2017. Aktualisierung: April 2019 und April 2022

Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan ,Sudlicher Ortsrand“ mit geplanter
Wohnbebauung in Urmitz, Schalltechnisches Ingenieurblro Pies, Boppard, Stand:
September 2016

Stellungnahme zur Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan ,Sudlicher
Ortsrand®, Schalltechnisches Ingenieurblro Pies, Boppard, Stand: 3. November 2016
Schalltechnisches Ingenieurbliro Pies: Gutachten zur Schalltechnischen Untersuchung
zum Bebauungsplan ,Sidlicher Ortsrand® mit geplanter Wohnbebauung in Urmitz,
Stand: 20.05.2020

Archaologisch-geophysikalische Prospektion in Urmitz, Verbandsgemeinde Weilenthurm,
Lkr. Mayen-Koblenz — Magnetometerprospektion am 05. und 06. Februar 2018.
Bearbeitung: Posselt & Zickgraf Prospektionen GbR, Stand:2.02.2019

Gemeinde Urmitz, B-Planbereich ,Sidlicher Ortsrand“ - Auswertung geomagnetische
Prospektion. Bearbeitung: Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz. Direktion
Landesarchaologie, AulRenstelle Koblenz. Stand: 19.02.2019

Chemisch  Technisches Laboratorium Heinrich Hart GmbH: Geotechnische
Untersuchungen und allgemeine Baugrundbeurteilung zur geplanten Kanal- und
StraBenbaumalnahme mir Erkundungen des vorhandenen Untergrundes sowie
umwelttechnischen Untersuchungen hinsichtlich einer Abfalleinstufung nach LAGA und der
Verordnung Uber Deponien und Langzeitlager, Stand 08.04.2020

Ingenieurblro Glnster: Entwasserungsplanung zum Plangebiet ,Stdlicher Ortsrand® in
Urmitz, Stand: 31.08.2020

Fallbender Weber Ingenieure PartGmbB: StralRenplanung, Lageplan Entwurf,
Stand: September 2020
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3 Zusammenfassende Erklarung

Nach § 10a BauGB ist dem Bebauungsplan eine zusammenfassende Erklarung beizufiigen
Uber die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Offentlichkeits- und
Behoérdenbeteiligung in der Anderungsplanung berticksichtigt wurden, und aus welchen Griin-
den der Plan nach Abwagung mit den gepriiften, in Betracht kommenden anderweitigen
Planungsmoglichkeiten gewahlt wurde.

3.1 Planungsanlass und Planungsziel

3.1.1  Ausgangslage und Planung

Der Rat der Ortsgemeinde Urmitz hat in seinen Sitzungen am 10.04.2014 und 16.10.2014 die
Aufstellung des Bebauungsplanes ,Stdlicher Ortsrand” beschlossen.

Mit dem Bebauungsplan ,Sidlicher Ortsrand” wird das Ziel verfolgt, eine adaquate und bedarfs-
gerechte Nutzung der Freiflachen stdlich des Ortszentrums von Urmitz zu erméglichen. Ziel der
Planung ist die Ausweisung neuer Wohnbauflachen und einer Flache fiir Wohngebaude fiir Se-
nioren und mobilitdtseingeschrankte Personen zur Deckung des entsprechenden
Bauflachenbedarfes.

3.1.2 Alternativenpriifung

Durch die Neuabgrenzung des Wasserschutzgebietes ergibt sich fiir die Ortsgemeinde die M6g-
lichkeit ihre Wohnbauflachenentwicklung eher nach Osten, anstatt nach Siiden, zu vollziehen.
Aufgrund der Lage unmittelbar sidlich bereits vorhandener Wohnbereiche ist eine Stérung die-
ser Nutzungen untereinander ausgeschlossen. Durch die vorgesehene lockere
Einfamilienhausbebauung werden keine wesentlichen Autoverkehre entstehen, die die angren-
zenden Wohnnutzungen wesentlich beeintrachtigen werden.

Da gemall § 8 Abs. 2 BauGB Bebauungsplane aus dem Flachennutzungsplan zu entwickeln
sind, hat sich die alternative Betrachtungsweise geeigneter Baulandflachen an den Darstellun-
gen des Flachennutzungsplans aus dem Jahr 2000 orientiert.

Die Wohnbauflachen des wirksamen Flachennutzungsplans der Verbandsgemeinde Weilten-
thurm sind teilweise mehr Emissionen ausgesetzt, als der Geltungsbereich des vorliegenden
Bebauungsplans. Zu den weniger geeigneten Flachen zahlen die weiter sudlich in Richtung
Kreisstralle liegende Flache und auch die weiter dstlich in Richtung Gewerbe liegende Flache.
Daher sind diese Flachen flir eine Wohnbebauung mit Ein- bis Zweifamilienhausern bzw. fir
~Seniorengerechtes und barrierefreies Wohnen* weniger geeignet.

Zwar sind auch innerhalb des Plangebietes Festsetzungen zum passiven Schallschutz erfor-
derlich, diese sind aber mit dem Larmpegelbereich Il vertretbar.

3.2 Beriicksichtigung der Umweltbelange

Zur Ermittlung der Umweltauswirkungen wurde ein Umweltbericht erstellt. Dieser beinhaltet ne-
ben der Bewertung aller Schutzgtiter auch eine Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung. Erforderliche
AusgleichsmalRnahmen wurden im Bebauungsplan und auf Flachen der Stiftung fiir Natur und
Umwelt im Landkreis Mayen-Koblenz festgesetzt bzw. als Hinweise aufgefiihrt.
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Zur artenschutzrechtlichen Bewertung wurde in 2017 das Gelande an sechs Begehungstermi-
nen auf Vogelarten, Tagfalter und Heuschrecken und an vier Terminen auf Fledermause
untersucht. Auf der Grundlage der Kartier- und Bewertungsergebnisse wurden MalRnahmen
entwickelt, die umzusetzen sind und als verbindliche Festsetzungen oder Hinweise zeichnerisch
und textlich in den Bebauungsplan aufgenommen wurden. Weitere Hinweise zur Vermeidung,
wie z.B. der Zeitraum der Geholzbeseitigung, wurden ebenfalls in den Bebauungsplan aufge-
nommen. Unter Bericksichtigung der MaBnahmen stehen der Verwirklichung des
Bebauungsplans keine artenschutzrechtlichen Belange entgegen.

Verfahrensablauf und Abwagung

Verfahrensschritt Datum

Aufstellungsbeschluss 10.04.2014
und 16.10.2014

Billigung des Vorentwurfs 16.04.2015

und 02.05.2016
und 27.10.2016

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses und der friihzeitigen Beteili-

gung der Offentlichkeit 07.06.2016

Frihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung 17.06.2016

Frihzeitige Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager offentlicher Be-

lange nach § 4 Abs. 1 BauGB und der benachbarten Gemeinden nach

§ 2 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 17.01.2017

Beratung und Beschlussfassung Uber die Stellungnahmen der Behorden und

aus der Offentlichkeit, Billigung des Entwurfs, Offenlagebeschluss 13.12.2018

Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager offentlicher Belange nach

§ 4 Abs. 2 BauGB und der benachbarten Gemeinden nach § 2 Abs. 2 BauGB

mit Schreiben vom 16.04.2019

Bekanntmachung der Offenlage des Bebauungsplans 16.04.2019

Offenlage des Bebauungsplans nach § 3 Abs. 2 BauGB 24.04.2019
bis 24.05.2019

Beratung und Beschlussfassung Uber die Stellungnahmen der Behérden und 28.01.2020

aus der Offentlichkeit, Beschluss der erneuten Offenlage

und 15.06.2020

Erneute Beteiligung nach § 4a Abs. 3 BauGB der Behorden und sonstigen
Trager offentlicher Belange § 4 Abs. 2 BauGB und der benachbarten Gemein-

den nach § 2 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 15.09.2020

Ortslibliche Bekanntmachung der erneuten Offenlage des Bebauungsplans 15.09.2020

nach § 4a Abs. 3, § 3 Abs. 2 BauGB

Erneute Offenlage des Bebauungsplans nach § 4a Abs. 3, § 3 Abs. 2 BauGB 23.09.2020
bis 22.10.2020

Beratung und Beschlussfassung Uber die Stellungnahmen der Behorden und 18.03.2021

aus der Offentlichkeit, Beschluss der erneuten Offenlage und 19.08.2021

Erneute Beteiligung nach § 4a Abs. 3 BauGB der Behdrden und sonstigen 17.09.2021

Trager offentlicher Belange § 4 Abs. 2 BauGB und der benachbarten Gemein-

den nach § 2 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom

Ortslibliche Bekanntmachung der erneuten Offenlage des Bebauungsplans 17.09.2021

nach § 4a Abs. 3, § 3 Abs. 2 BauGB

Erneute Offenlage des Bebauungsplans nach § 4a Abs. 3, § 3 Abs. 2 BauGB 27.09.2021
bis 26.10.2021

Beratung und Beschlussfassung Uber die Stellungnahmen der Behorden und 17.02.2022

aus der Offentlichkeit

Satzungsbeschluss 17.02.2022
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In der Sitzung vom 10.04.2014, modifiziert am 16.10.2014 hat der Rat der Ortsgemeinde Urmitz
den Beschluss nach § 2 Abs. 1 BauGB zur Aufstellung des Bebauungsplans ,Sudlicher Orts-
rand“ gefasst. In mehreren Sitzungen wurde Uber die Planung beraten, bis am 27.10.2016 der
Vorentwurf von der Ortsgemeinde gebilligt wurde. Die Bekanntmachung des Aufstellungsbe-
schlusses erfolgte am 07.06.2016.

In Bezug auf die Ergebnisse der Offentlichkeits- und Behérdenbeteiligungen und die Beteiligung
der sonstigen Trager oOffentlicher Belange ergeben sich folgende Sachverhalte, wobei die In-
halte der Stellungnahmen im Beteiligungsverfahren komprimiert wiedergegeben werden und
eingerlckt die entsprechende Abwagung dazu dargelegt wird.

3.3.1  Friihzeitige Beteiligungen

Friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB

Nach Bekanntmachung am 07.06.2016 wurde die Offentlichkeit in einer 6ffentlichen Biirgerver-
sammlung am 17.06.2016 informiert und beteiligt. Es nahmen rund 130 Blrger*innen teil.

Die aus der Offentlichkeit auf der 6ffentlichen Biirgerversammlung und im Nachgang dazu vor-
getragenen Stellungnahmen betrafen teilweise den Bebauungsplan, aber auch die spatere
Bodenordnung.

Angesprochen wurde in einer Stellungnahme die geplante GrundstiicksgroRe von 400 bis
500 m?in Verbindung mit einer GRZ von 0,4, dies wiirde nur kleinere Gebaude ermdglichen. In
zwei anderen Stellungnahmen wurde angeregt, auch kleinere Grundstiicke vorzusehen bzw.
die Mindestgrundstlicksgrofte herabzusetzen. Auch die Erweiterung des Geltungsbereiches
wurde vor dem Hintergrund der VergréRerung der Einwurfsmasse angeregt.

Die Mindestgrundstiicksgré3e wurde von 400 m? fir Einzelhauser auf 350 m? reduziert. Zur
Verwirklichung einer modernen Bebauung ist es mdglich, dass die GRZ durch Stellplatze
etc. Uberschritten werden darf. Die Abgrenzung des Geltungsbereiches wurde beibehalten,
da sie stadtebaulichen Gesichtspunkten folgt und nicht der Vermehrung der Einwurfsmasse
einzelner Eigentimer.

Fir den &stlichen Teilbereich wurde flr Grundstiicke im Nordwesten angeregt, den Geltungs-
bereich des Bebauungsplans anzupassen, da es sich um die Gartenflachen zu Wohnhausern
aus der Haydnstrale handele.

Die Teilgrundstiicke wurden durch Tausch mit anderen Grundstlickseigentiimern arrondiert
und als private Griinflache festgesetzt. Eine Bodenordnung ist fir diesen Teil des Geltungs-
bereiches nicht mehr zwingend erforderlich.

Mehrere Anwohner des Ulmenweges regten an, das Regenriickhaltebecken aus dem riickwar-
tigen Bereich der Gebdude an eine andere Stelle im Plangebiet zu verlegen, da
Beeintrachtigungen der Wohnqualitat beflrchtet wurden.

Aus wasserwirtschaftlicher Sicht kénnte die Lage des Regenriickhaltebeckens im rlickwarti-
gen Bereich der Gebaude/Garten zum Ulmenweg verbleiben. Da sich allerdings sowohl die
Landwirtschaftskammer, als auch das Dienstleistungszentrum Landlicher Raum Wester-
wald-Osteifel gegen die  Durchschneidung von  Flursticken und  somit
Bewirtschaftungseinheiten am stidlichen Rand des Plangebietes aussprachen, wurde das
Regenrlickhaltebecken verlegt, so dass auch die Geltungsbereichsgrenze nach Stiden mehr
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nach den Flurstiicksgrenzen ausgerichtet werden konnte. Der Anregung der Anwohner des
Ulmenweges wurde damit nachgekommen.

Eine Restparzelle auRerhalb des Geltungsbereiches sollte fiir dessen weitere Bewirtschaftung
Uber eine breitere Zufahrt als den zu diesem Verfahrensschritt geplanten FuBweg angebunden
werden.

Damit in Zukunft eine Erweiterung des Plangebietes nach Siden mdoglich ist, wurde eine
Verkehrsflache mit 6,0 m Breite anstatt des bisherigen 3,0 m breiten FulRweges eingeplant.

Ein geplanter VerbindungsfuBweg zum Ulmenweg sollte beidseitig mit Hecken eingefasst und
mit wassergebundener Decke angelegt werden.

Fir die Art der Befestigung existiert keine Rechtsgrundlage. Der Fullweg kann auch durch
die Einfriedungen der Baugrundstiicke eingefasst werden.

Im 6stlichen Bereich des 6stlichen Teils des Plangebietes war fiir die friihzeitige Beteiligung, in
Abstimmung mit den Eigentiimern der dort liegenden Grundstlicke, die Errichtung von Einfami-
lienhdusern und einem Mehrgenerationenhaus ggfls. mit einem Café geplant. Dieselben
Eigentiimer regten mittels einer Skizze eine Verschiebung/Drehung der StichstralRe an.

Die dort zuvor geplante ErschlieBungsstralte wurde verschoben, die Wendemdglichkeit al-
lerdings fur Mullfahrzeuge vergroRert.

Der Ormser Museumsverein regte die Anlage eines barrierefreien Rundweges an, an dem
auch alte landwirtschaftliche Gerate ausgestellt werden kénnen.

Die Unterbringung ausgewahlter landwirtschaftlicher Gerate in den 6ffentlichen Griinflachen
des Baugebietes ist grundsatzlich moglich.

Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald und die Landesaktionsgemeinschaft Natur und
Umwelt wiesen auf die Zerstdérung von Biotopen hin.

Ein Fachbeitrag Artenschutz wurde auf der Grundlage von faunistischen Untersuchungen
erstellt.

Beteiliqung der Behdérden und sonstigen Trager offentlicher Belange nach § 4 Abs. 2
BauGB

Mit Schreiben vom 17.01.2017 wurden die Behérden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange
um Stellungnahme zu der vorliegenden Plananderung gebeten.

Es gingen folgende teilweise abwagungsrelevante Stellungnahmen ein, die wie folgt berlick-
sichtigt wurden:

Die Versorgungstrager (Amprion GmbH, Westnetz GmbH und Deutsche Telekom Technik
GmbH) teilten die Lage von Bestandsleitungen bzw. ihre Nichtbetroffenheit mit.

Die Energienetze Mittelrhein GmbH & Co.KG (ENM) bat um die Einzeichnung von Standorten
fur Trafostationen und ein Leitungsrecht.

Die Versorgungsflachen Elektrizitat und Flachen fur Leitungsrechte wurden in Abstimmung
mit der ENM in die Planzeichnung aufgenommen.
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Die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz - Landesplanung - teilte mit, dass der 6stliche Teil des
Bebauungsplans derzeit nicht aus dem Flachennutzungsplan entwickelt sei und verwies auf die
ihre Stellungnahme zur 28. Flachennutzungsplananderung der Verbandsgemeinde.

Die Stellungnahme wurde im Verfahren zur 28. Flachennutzungsplananderung behandelt.

Die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz - Bauleitplanung - trug mehrere Anregungen zur Kon-
kretisierung von Festsetzungen vor (keine Festsetzungsmdglichkeit flr die Bettenzahl bei
Beherbergungsbetrieben, Festsetzung flir Flachen mit besonderem Wohnbedarf, Regelungen
zu Carports, Klarstellung zur Uberschreitungsméglichkeit der festgesetzten GRZ, Festsetzung
zur Héhentberschreitung durch technische Anlagen, Festsetzung der Gebaudeldange und Be-
grindung dazu, Festsetzung der Gebaudestellung, Wohnungen pro Gebaude, Erfordernis der
Festsetzung von Larmpegelbereichen und starkere Bertcksichtigung der schalltechnischen Un-
tersuchung, Regelungen zur Zahl der notwendigen Stellplatze, Ergadnzung einer
Alternativenprifung, zeichnerische Festsetzung der Béschungsflachen fiir den Strallenkoérper,
Erganzung von weiteren Pflanzfestsetzungen).

Die Planunterlagen wurden entsprechend angepasst.

Die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz - Wasserwirtschaft - teilte mit, dass noch kein Entwas-
serungskonzept vorlage und das Plangebiet aullerhalb des kiinftigen Wasserschutzgebietes
lage. Auch die Handwerkskammer wies darauf hin, dass die Abgrenzung des Wasserschutz-
gebietes noch vorlaufig sei.

Das Entwasserungskonzept war zwischenzeitlich erstellt worden und in die Planung einge-
flossen. Das Plangebiet liegt auch auflierhalb der zwischenzeitlich festgestellten
Abgrenzung des Wasserschutzgebietes.

Die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz - Brandschutz - teilte mit, dass innerhalb der allgemei-
nen Wohngebiete eine Léschwasserlieferleistung von 48 cbm/h iber mindestens zwei Stunden
ausreichend sei. Hydranten seien in dem Maximalabstand untereinander nach den Vorgaben
des Brandschutzes zu errichten.

Eine Léschwasserlieferleistung von 48 cbm/h steht zur Verfligung. Der maximale Hydran-
tenabstand wird in der Ausfiihrungsplanung eingehalten.

Die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz - Naturschutz - machte darauf aufmerksam, dass we-
gen der Struktur des Plangebietes faunistische Untersuchungen erforderlich seien, um den
Artenschutz bewerten zu kénnen. Eine Einbindung des Wohngebietes in die Landschaft solle
erfolgen.

Faunistische Untersuchungen wurden durchgefiihrt und ein ,Fachbeitrag Artenschutz® er-

stellt. Zur Einbindung des Baugebietes in das Erscheinungsbild der Landschaft wurde im
Siiden die Anpflanzung von Baumen, Strauchern etc. festgesetzt.

Die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz - Abfallwirtschaft - wies darauf hin, dass die Wende-
anlagen flr Miullfahrzeuge geeignet sein mussten oder Flachen fiir das Abstellen von
Abfallsammelbehéltern vorzusehen seien.
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Die Wendeanlage im Osten wurde vergréfert und die tibrige StraRenfiihrung so angepasst,
dass eine Rundfahrt moglich ist.

Das Vermessungs- und Katasteramt Osteifel-Hunsriick schlug die Verkleinerung der Min-
destgrundstlicksgrofte vor, um den Sollanspriichen der Eigentimer*innen im
Umlegungsverfahren besser nachkommen zu kénnen.

Die MindestgrundstiicksgroRe fir freistehende Einfamilienhauser wurde von 400 m? auf
350 m? reduziert.

Die Generaldirektion Kulturelles Erbe - Direktion Landesarchéologie - wies darauf hin, dass
wegen benachbarter archaologischer Fundstellen eine geomagnetische Prospektion erforder-
lich sei.

Eine geomagnetische Prospektion wurde durchgefiihrt. In Teilbereichen miissen spater
noch einzelne Bereiche durch Baggerschirfe oder kleinere Sondagen naher untersucht
werden. Der Hinweis zur Archaologie wurde erganzt.

Das Landesamt fiir Geologie und Bergbau adulRerte, dass bestehende Bergwerksfelder be-
kannt seien, das Gebiet nicht unter Bergaufsicht stehe und das Gelande kiinstlich verandert sei,
was gegebenenfalls auf Bimsabgrabungen zuriickzufihren sei. Es wurde empfohlen, die ein-
schlagigen DINs zu beachten, hinsichtlich mineralischer Rohstoffe wurden keine Bedenken
geaulert und es wurde mitgeteilt, dass keine Daten zur Einschatzung des Radonpotentials vor-
liegen.

Die allgemeinen Informationen wirkten sich nicht auf den Bebauungsplan aus. Die Firma,

die Eigentimerin der Rechte des Bergwerkfeldes ist, wurde beteiligt und aufert sich nicht.

Die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz bat darum, eine Zerschneidung von Flurstlicken
zu vermeiden. Das Plangebiet solle ggdfls. in zwei Abschnitten erschlossen werden, damit die
landwirtschaftlichen Grundstlicke so lange wie moglich bewirtschaftet werden kénnen. Zudem
sollten die Ausgleichsflachen keine landwirtschaftlichen Nutzflachen beanspruchen.

Der Geltungsbereich wurde fiir die Offenlage angepasst. Eine Aufteilung des Gebietes in
zwei Bauabschnitte wird aus wirtschaftlichen Griinden sowie aufgrund der hohen Nachfrage
nach Bauplatzen nicht angestrebt. Die erforderlichen AusgleichsmalRnahmen werden auf
Flachen der Stiftung Natur und Umwelt des Landkreises Mayen-Koblenz realisiert, so dass
kein Konflikt mit landwirtschaftlichen Nutzflachen entsteht.

Das Dienstleistungszentrum Léandlicher Raum Westerwald-Osteifel machte darauf auf-
merksam, dass durch die Abgrenzung eine Vielzahl an Restparzellen entstlinden, die schwierig
zu bewirtschaften seien. Das DLR bat um Erlauterung, in welcher Form die landwirtschaftlichen
Betriebe beteiligt wurden.

Der Geltungsbereich wurde so geandert, dass deutlich weniger Parzellen durchschnitten
wurden. Die Eigentiimer und Bewirtschafter konnten sich im Beteiligungsverfahren auRern.
Eine Bewirtschaftung der Restparzellen ist mdglich.
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Der Landesbetrieb Mobilitdt Cochem-Koblenz wies auf das Erfordernis von Larmschutz hin
und es waren Flachen im Eigentum des Landes betroffen, die Kompensationsflachen zum Stra-
Renbau seien.

Ein schalltechnisches Gutachten wurde erstellt und entsprechende Festsetzungen zum
Larmschutz vorgenommen. Die Flachen im Eigentum des Landes lagen aullerhalb des
Geltungsbereiches des Bebauungsplanes.

Der Kampfmittelraumdienst gab Adressen von Fachfirmen fiir grundstiicksbezogene histori-
sche Recherchen bekannt.

Die Untersuchung zu Kampfmitteln wird nach Abschluss des Bebauungsplanverfahrens
und vor Beginn der Erschlieflungsarbeiten durchgefiihrt.

Die Verbandsgemeindeverwaltung WeiRenthurm - StraBenverkehrsbehérde - machte da-
rauf aufmerksam, dass noch Parkregelungen zu treffen seien und der Einmiindungsbereich in
die K 44, je nach Vorfahrtregelung, nicht véllig konfliktfrei sei. Dem Larmschutz sei Rechnung
zu tragen.

Die Anregungen wurden im Bebauungsplan bertcksichtigt bzw. werden im Planvollzug ge-
regelt.

Die Verbandsgemeindeverwaltung WeiRenthurm - Kommunale Betriebe - teilten mit, dass
die Planung sich teilweise beitragsrechtlich auf angrenzende Bebauung auswirke und die ver-
kehrlichen ErschlieBungsanlagen teilweise nicht beitragsfahig seien.

Die Planung wurde in Abstimmung mit der Beitragsabteilung weitestgehend optimiert.

Aus technischer Sicht wurde vorgetragen, dass die Abwasserbeseitigung im Trennsystem er-
folgen solle und die Léschwasserversorgung sichergestellt sei.

Die Planung wurde in Abstimmung mit der Entwasserungsplanung angepasst.

3.3.2 Formliche Beteiligungen

Die in der frihzeitigen Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen wurden vom Ortsgemein-
derat in der Sitzung am 13.12.2018 gewdirdigt und die daraus resultierenden Plananderungen
vorgenommen. Weiterhin wurde im Bereich des Lehpfades wegen Wegfalls einer Flache zum
Abstellen von Abfallsammelbehaltern durch die Planung einer neuen Kindertagesstatte eine
neue Flache fiir Abfallsammelbehalter fiir die Anwohner der Stral3e ,Im Feld“ vorgesehen. Die
Planzeichnung wurde um die Abgrenzung des extremen Hochwassers HQ 200 nachrichtlich
erganzt. Nach Abschluss der angeregten faunistischen Untersuchungen und Fertigstellung der
zusatzlichen Unterlagen konnte das Bauleitplanverfahren (formlichen Beteiligungen) fortgefiihrt
werden.

Beteiliqung der Offentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB

Nach Bekanntmachung am 16.04.2019 fand im Zeitraum vom 24.04.2019 bis 24.05.2019 die
Offenlage des Bebauungsplans statt. Aus der Offentlichkeit gingen fiinf Stellungnahme ein.
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Die Firma, die Eigentiimerin der Bergwerksrechte ist, bat um einen Hinweis in den Unterla-
gen, dass Teile des Plangebietes auf dem auf Braunkohle verliehenen Bergwerkfeldes
»-Rhenania“ liegen und vor Errichtung von Bauvorhaben eine Anfrage an die zustandige Berg-
werkseigentimerin zu stellen sei.

Der Hinweis wurde in die Planunterlagen aufgenommen.

In einer Stellungnahme aus der Offentlichkeit wurde um Klarstellung gebeten, inwiefern sich die
Bewirtschaftung mit Diinger und Spritzgut angrenzender landwirtschaftlicher Flachen auf das
Baugebiet auswirkt.

Die Bewirtschafter der angrenzenden landwirtschaftlichen Flachen miissen bei der Verwen-
dung von Spritzmitteln kinftig Rlcksicht auf die Wohnbebauung nehmen. Die
Ortsrandeingriinung kann hier abdriftschiitzend mitwirken. Die Begriindung wurde erganzt.

Eine weitere Stellungnahme aus der Offentlichkeit bezog sich auf die Auflistung der Informatio-
nen umweltbezogener Art in der Bekanntmachung der Offenlage.

Die Offenlage wurde (wegen inhaltlicher Anderungen in der Bebauungsplanung) mit einer
geanderten Form der Auflistung der Informationen umweltbezogener Art in der Bekanntma-
chung wiederholt.

Zudem seien die Festsetzungen zur Hohe der baulichen Anlagen wegen Bezugnahme auf eine
noch nicht vorhandene Straf3e zu unbestimmt.

Die Gebaudehdhen wurden auf NHN bezogen festgesetzt.

Die Festsetzung der Gebaudelange kénne nicht als gestalterische Festsetzung erfolgen.
Die Gebaudelange wurde Uber die Bauweise festgesetzt.

Die Festsetzung der gewahlten Mindestgrundstlicksgrofie miisse begriindet werden.

Die Festsetzung erfolgt vor dem Hintergrund mdéglichst viele Sollanspriiche in der Umlegung
erfillen zu kénnen, ohne die Bebauung zu stark zu verdichten. Die Begrindung wurde er-
ganzt.
Die Zahl der festgesetzten notwendigen Stellplatze waren auf einem Grundstick mit der Min-
destgrée von 350 m? kaum unterzubringen.

Die Festsetzung von 2 Stellplatzen pro Wohneinheit ist unter Einhaltung der GRZ mit Uber-
schreitungsmaoglichkeit auch auf kleinen Grundstiicken umsetzbar. Die Begriindung wurde
erganzt und eine Schemaskizze eingefiigt.

Die Festsetzung des groRReren Parkplatzes am Lehpfad sei fehlerhaft, da er nicht nur bewoh-
nerdienlich sei. Die L&rmemissionen mussten untersucht werden.

Die Festsetzung ist statthaft, lediglich in der Umlegung miisse ein Wertausgleich berticksich-
tigt werden. Die Larmemissionen wurden nachbegutachtet, sie sind wohngebietsvertraglich.

Da der Bebauungsplan nur tiber eine Umlegung vollzogen werden kénne, miisse eine Stellung-
nahme der Umlegungsstelle eingeholt werden, dass die Sollanspriiche in Land erfillt werden
kénnen bzw. in welcher Form der Wertausgleich erfolgen solle. Der Einwurfswert, Zuteilungs-
wert und Verteilungsfaktor solle mitgeteilt werden.
Die Mindestgrundstiicksgrole wurde entsprechend dem Vorschlag des Vermessungs- und
Katasteramtes im friihzeitigen Verfahren reduziert. Die Mitteilung des Verteilungsfaktors
bzw. des Einwurfs- und Zuteilungswertes obliegt dem Umlegungsausschuss. Fiir das Be-
bauungsplanverfahren ist lediglich der Nachweis der Vollzugsfahigkeit erforderlich. Dies ist
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durch die sehr friihe, enge und stete Abstimmung mit dem Vermessungs- und Katasteramt
gegeben.

In noch einer weiteren Stellungnahme aus der Offentlichkeit wurde mitgeteilt, dass der im Plan-
gebiet befindliche Schuppen mittlerweile abgerissen wurde.

Der Abriss des Schuppens wurde in der Legende der Planzeichnung vermerkt.

Der Eifelverein Diiren ging davon aus, dass der Ausgleich flr die Eingriffe in Natur- und Land-
schaft zeithah umgesetzt wird.

Die erforderlichen Ausgleichsmaflinahmen werden Uber die Stiftung Natur und Umwelt des
Landkreises umgesetzt, so dass deren zeithahe Umsetzung gewahrleistet ist.

Beteiligung der Behorden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2
BauGB

Mit Schreiben vom 16.04.2019 wurden die Behérden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange
um Stellungnahme zu der vorliegenden Plananderung gebeten.

Die Versorgungstrager (Amprion GmbH, Westnetz GmbH und Deutsche Telekom Technik
GmbH) teilten die Lage von Bestandsleitungen bzw. ihre Nichtbetroffenheit mit.

Die Stellungnahmen wirkten sich nicht auf den Bebauungsplan aus.

Die Energienetze Mittelrhein GmbH & Co.KG (ENM) baten um die Festsetzung der Versor-
gungsflachen Elektrizitat an 6ffentlichen Verkehrsflachen und die zeichnerische Festsetzung
eines Leitungsrecht mit textlicher Ergdnzung der ENM als Beglnstigte.

Die Versorgungsflachen Elektrizitdt wurden an 6ffentliche Verkehrsflachen verschoben. Die
Leitungstrasse fiir das Leitungsrecht liegt zwischen dem westlichen und dem &stlichen Teil
des Bebauungsplans und wurde als Hinweis in die Planzeichnung zugunsten aller Versor-
gungstrager aufgenommen.

Das Landesamt fiir Geologie und Bergbau adulRerte, dass bestehende Bergwerksfelder be-
kannt seien, das Gebiet nicht unter Bergaufsicht stehe und das Gelande kiinstlich verandert sei,
was gegebenenfalls auf Bimsabgrabungen zurlickzuflihren sei, so dass die Bdoden ggfls. von
geringer Tragfahigkeit seien. Wegen der Lage in der Rheinaue kénnten die Boden verformbar
sein und von der Anlage von Versickerungsanlagen wurde abgeraten. Es wurde empfohlen, die
einschlagigen DINs zu beachten, hinsichtlich mineralischer Rohstoffe wurden keine Bedenken
geaulert und die Aussagen zum Radonpotenzial wurden bestatigt.

Die allgemeinen Informationen wirkten sich nicht auf den Bebauungsplan aus. Die Firma,
die Eigentimerin der Rechte des Bergwerkfeldes ist, wurde beteiligt und aullert sich nicht.
Hinsichtlich der Tragfahigkeit und Versickerungseignung werden Bodenuntersuchungen flr
die Bereiche der Verkehrsflachen und Regenwasserbewirtschaftungsanlagen durchge-
fuhrt. Die geplanten Versickerungs- und Rickhalteanlagen werden aufbauend auf dem
Bodengutachten so errichtet, dass sie die Baugrundstlicke nicht beeintrachtigen.

Die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz - Untere Landesplanung - merkte an, dass die Planung
von der Fassung zur Beantragung der Landesplanerischen Stellungnahme wesentlich abwich,
insbesondere der Verzicht auf einen Flachentausch in der 28. Flachennutzungsplananderung.
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Daher wurde eine neue landesplanerische Beurteilung vorgenommen. Der Schwellenwert
wurde auf der Grundlage der vierten Bevolkerungsvorausberechnung fiir das Jahr 2035 von der
unteren Landesplanungsbehdrde berechnet und war negativ. Es missten Flachen zurlickge-
nommen werden. Zudem sei nicht nachvollziehbar, dass Flachen im Osten, die laut der
Alternativenpriifung immissionsbelastet seien, beibehalten wiirden.

Nach einem Abstimmungsgesprach wurde der Schwellenwert auf der Grundlage der flinf-
ten Bevolkerungsvorausberechnung flir das Jahr 2040 mit positivem Wert neu ermittelt und
der Unteren Landesplanungsbehérde vorgelegt. Der Berechnung konnte von der Unteren
Landesplanung gefolgt werden. Es solle aber geprift werden, ob es angemessen sei, dass
der positive Schwellenwert von nur einer Gemeinde zu ca. 1/3 aufgezehrt werde. Nach wie
vor hatte die Innenentwicklung Vorrang vor der Aufenentwicklung.

Da der weit Uberwiegende Teil der Baullicken dem Markt nicht zur Verfigung steht, was
durch Befragung der Orts- und Stadtbiirgermeister bestatigt wurde, wurde an der Planung
festgehalten.

Hinsichtlich der Eignung der 6stlichen Flachen als Wohnbauflachen trotz Immissionsbelas-
tungen, stellt sich der Sachverhalt so dar, dass SchallschutzmaRhahmen hier abhelfen
konnen.

Die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz - Bauleitplanung - regte die Klarstellung der Festset-
zung zur Uberschreitungsmdglichkeit der GRZ und abweichenden bzw. geschlossenen
Bauweise an. Hinsichtlich des Schallschutzes solle festgesetzt werden, dass im Einwirkbereich
der Kreisstralle Bebauung nordlich der ErschlieBungsstralle erst nach Verwirklichung der Rie-
gelbebauung in Richtung Kreisstralle verwirklicht werden kénne und die Begriindung soll um
Aussagen zu Emissionen erganzt werden.

Die Klarstellungen zur GRZ und Bauweise wurden vorgenommen. Die festgesetzte Riegel-
bebauung schitzt nur die AulRenwohnbereiche der eigenen Grundstlicke. Sie ist nicht
erforderlich, um andere Bebauung zu schiitzen. Die Begriindung wurde um Aussagen zu
Emissionen erganzt.

Die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz - Naturschutz - machte darauf aufmerksam, dass die
Festsetzung zum Erhalt von Gehdlzen konkreter formuliert werden solle.

Die textlichen und zeichnerischen Festsetzungen wurden konkretisiert.

Die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz - Kreislaufwirtschaft - wies darauf hin, dass an weite-
ren Stichstrallen Flachen fir das Abholen von Abfallbehaltern am Abholtag eingezeichnet und
die Anwohner der Stichstralen drauf hingewiesen werden miussten.

Die Planzeichnung wurde erganzt und ein entsprechender Hinweis aufgenommen.

Die Generaldirektion Kulturelles Erbe - Direktion Landesarchaologie - machte auf die vor
der Planumsetzung erforderlichen Untersuchungen der Bereiche aufmerksam, die bei der geo-
magnetischen Prospektion auffallig waren und bat um Umformulierung des Hinweises zur
Archdologie.

Die archaologischen Fundstellen stehen einer baulichen Nutzung des Gelandes nicht
grundsatzlich entgegen. Der Hinweis wurde geandert.
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Das Dienstleistungszentrum Landlicher Raum Westerwald-Osteifel begriil’te die Anpas-
sung des Geltungsbereiches und die Nutzung der Flachen der Stiftung Natur und Umwelt fiir
Ausgleichsflachen.

Die Stellungnahme wirkte sich nicht auf die Planinhalte aus.

Die Landwirtschaftskammer verwies auf ihre Stellungnahme zum friihzeitigen Verfahren und
wies auf die Grenzabstande mit Bepflanzungen zu landwirtschaftlichen Flachen hin.

Die Abwagung zur friihzeitigen Beteiligung wurde bestatigt und ein Hinweis zu Grenzabstan-
den fir Bepflanzungen aufgenommen.

Die Verbandsgemeindeverwaltung WeiBenthurm - Kommunale Betriebe — begriiten aus
beitragsrechtlicher Sicht die Anderungen an der Planung gegeniiber der Fassung fiir die friih-
zeitige Beteiligung und wies darauf hin, dass der gréRere Parkplatz und die Fulwege nicht
beitragsfahig seien.

Die Stellungnahme wirkte sich nicht auf die Planinhalte aus.
Aus technischer Sicht wurde auf die Stellungnahme zum friihzeitigen Verfahren verwiesen.
Die Planung war mit der Entwasserungsplanung abgestimmt.

Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfall-
wirtschaft, Bodenschutz teilte mit, dass hinsichtlich der Flachen fiir die Versickerung/
Ruckhaltung von Niederschlagswasser die weitergehende technische Planung abzustimmen
und kein Oberflachengewasser betroffen sei. Dartiber hinaus wurde mitgeteilt, dass im Plange-
biet eine Wasserfassung flr die Eigenversorgung lage und eine angrenzende Altablagerung
das Plangebiet nicht beeintrachtige.

Die technischen Planungen und das Vorhandensein der Wasserfassung betreffen den
Planvollzug. Diesbezlglich und zur Altablagerung wurde die Begriindung erganzt.

3.3.3 Erneute formliche Beteiligungen

Im Verfahren nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB gingen Stellungnahmen ein, die eine
Anpassung an der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen zur Folge hatte. Die Plan-
anpassung konnte nur mit einer erneuten Beteiligung durchgefiihrt werden. Diese wurde nach
Wirdigung der einzelnen Stellungnahmen aus der Beteiligung nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2
BauGB vom Ortsgemeinderat in der gleichen Sitzung am 28.01.2020 beschlossen. Nach dieser
Beratung wurde die schalltechnische Untersuchung wegen neuer Erkenntnisse nochmals an-
gepasst, dem modifizierten Gutachten stimmte der Ortsgemeinderat am 15.06.2020 zu.

Erneute Beteiligung der Offentlichkeit nach § 4a Abs. 3, § 3 Abs. 2 BauGB

Die Offentlichkeit wurde erneut ohne Einschrankung oder Beschrankung nach éffentlicher Be-
kanntmachung am 15.09.2020 vom 23.09.2020 bis 22.10.2020 beteiligt. Es ging eine
Stellungnahme ein.
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Die Stellungnahme erging von den Eigentimern im Bereich der geplanten Flache flr ,senioren-
gerechtes und barrierefreies Wohnen (SbW)*. Andere Eigentiimer, als die mit Grundstiicken in
dem vorgesehenen Bereich fiir besonderes Wohnen wollten das Vorhaben verwirklichen. Die
Umlegung hatte damit von dem Grundsatz der Zuteilung in gleicher Lage abweichen missen.

Die Flache fir ,seniorengerechtes und barrierefreies Wohnen (SbW)* wurde in einen Bereich
verlegt, der weitestgehend dem Alteigentum der Vorhabentrager entsprach.

Erneute Beteiliqung der Behérden nach § 4a Abs. 3, § 4 Abs. 2 BauGB

Mit Schreiben vom 15.09.2020 wurden die Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange
erneut um Stellungnahme zu der Planung gebeten, wobei die Abgabe der Stellungnahmen nicht
auf die Anderungsinhalte eingeschrankt und der Kreis der beteiligten Behdrden nicht beschrankt
wurde.

Es gingen folgende teilweise abwagungsrelevante Stellungnahmen ein, die wie folgt berlick-
sichtigt wurden:

Die Versorgungstrager (Amprion GmbH, Westnetz GmbH und Deutsche Telekom Technik
GmbH) teilten die Lage von Bestandsleitungen bzw. ihre Nichtbetroffenheit mit.

Die Generaldirektion Kulturelles Erbe - Direktion Landesarchédologie - und die Energie-
netze Mittelrhein GmbH sahen ihre Belange berticksichtigt.

Die Stellungnahmen wirkten sich nicht auf den Bebauungsplan aus.

Das Landesamt fiir Geologie und Bergbau und die Landwirtschaftskammer wiederholten
inhaltlich ihre Stellungnahmen aus der friihzeitigen bzw. der férmlichen Beteiligung bzw. ver-
wiesen darauf. Die Abwagungen aus den Sitzungen vom 13.12.2018 bzw. 28.01.2020 wurden
vom Ortsgemeinderat nochmals bestatigt.

Die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz - Untere Landesplanung - stellte erneut fest, dass die
Planung von der Fassung zur Beantragung der Landesplanerischen Stellungnahme wesentlich
abwich, insbesondere der Verzicht auf einen Flachentausch in der 28. Flachennutzungsplanan-
derung. Im Ubrigen wurde die Beschlusslage zur 28. Flachennutzungsplananderung
wiedergegeben, in der die Verbandsgemeinde entschied, die Planungsabsichten in der von der
Ortsgemeinde gewiinschten GréRenordnung in der 28. Flachennutzungsplananderung zu be-
ricksichtigen.

Die Ortsgemeinde hielt an ihrer Planung, insbesondere der GroRe des Plangebietes, fest.

3.3.4 Zweite Erneute formliche Beteiligungen

Aufgrund der Verlegung der Flache fiir ,seniorengerechtes und barrierefreies Wohnen* und die
Abstimmungen mit den kiinftigen Bauherren und dem Architekten ergaben sich weitere Anpas-
sung. Die Zahl der notwendigen Stellplatze fir den besonderen Bereich wurde an die
Bedurfnisse der Bewohner angepasst. Die Festsetzung zur Gestaltung des obersten Geschos-
ses wurde modernisiert.

Ebenfalls angepasst wurde die Planung hinsichtlich der Mehrfamilienhauser im Osten des Plan-
gebietes. Da die Errichtung eines Mehrgenerationenhauses in absehbarer Zeit nicht verwirklicht
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werden kénne, wurden fir diesen Bereich die Festsetzungen des lbrigen Plangebietes tGber-
nommen.

Die Plananpassungen konnten nur mit einer erneuten Beteiligung durchgeflihrt werden. Diese
wurde nach Wirdigung der einzelnen Stellungnahmen aus der Beteiligung nach § 4a Abs. 3,
§ 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB vom Ortsgemeinderat auf der gleichen Sitzung am 18.03.2021
beschlossen. Da im Marz 2021 eine neue Richtlinie fiir die Berechnung von Verkehrslarm ein-
gefuhrt wurde, wurde die schalltechnische Untersuchung auf der Basis der neuen Richtlinie fiir
den Larmschutz an Strallen (RLS-19) neu erstellt. Dem neuen Gutachten wurde in der Sitzung
am 19.08.2021 als Plangrundlage zugestimmt.

Zweite Erneute Beteiligung der Offentlichkeit nach § 4a Abs. 3, § 3 Abs. 2 BauGB

Die Offentlichkeit wurde erneut ohne Einschrankung oder Beschrankung nach éffentlicher Be-
kanntmachung am 17.09.2021 vom 27.09.2021 bis 26.10.2021 beteiligt. Es gingen drei
Stellungnahmen ein.

Die Firma, die Eigentiimerin der Bergwerksrechte teilte mit, dass sich der Bebauungsplan
aufderhalb des Einwirkungsbereiches der Bergwerkseigentiimerin befinden.

Die Stellungnahme wirkte sich nicht auf die Planinhalte aus.

Eine Stellungnahme besorgte sich um verkehrliche Konflikte im Bereich der neuen Kindertages-
statte, die bereits aktuell angespannte Situation mit Hol- und Bringverkehr wiirde sich durch die
Anbindung des Neubaugebietes noch verscharfen.

Die zweite Anbindung ist aufgrund der GroRRe des Plangebietes angemessen. Die aktuelle
Situation soll bis zur Fertigstellung des neuen Parkplatzes durch provisorische Stellplatze
und ordnungsrechtliche MaRnahmen entscharft werden.

In einer weiteren Stellungnahme wurde mit mehreren E-Mails nachgefragt, inwiefern Amphibien
und Reptilien in dem Fachbeitrag Artenschutz bertcksichtigt worden sein, am nérdlichen Rand
des Plangebietes kdmen diese Arten vor.

Diese Artengruppen wurden nicht explizit erfasst, da die Strukturausstattung des Eingriffs-
gebietes nicht auf deren Vorkommen hinweist. Davon unabhangig wurde bei der Erfassung
von Vogeln und Fledermausen auch auf andere Artengruppen geachtet. Es wurden keine
Anhaltspunkte vorgefunden, die eine detaillierte Erfassung von Amphibien und Reptilien er-
forderlich gemacht hatten. Dies betraf sowohl Sichtungen, als auch akustische Auffalligkeiten
bei den mehrfachen Begehungen. Der Fachbeitrag Artenschutz wurde redaktionell erganzt.

Zweite erneute Beteiligung der Behorden nach § 4a Abs. 3, § 4 Abs. 2 BauGB

Mit Schreiben vom 17.09.2021 wurden die Behérden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange
erneut um Stellungnahme zu der Planung gebeten, wobei die Abgabe der Stellungnahmen nicht
auf die Anderungsinhalte eingeschrankt und der Kreis der beteiligten Behdrden nicht beschrankt
wurde.

Es gingen folgende teilweise abwagungsrelevante Stellungnahmen ein, die wie folgt berlck-
sichtigt wurden:
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Die Versorgungstrager (Amprion GmbH) teilte die Lage von Bestandsleitungen bzw. ihre
Nichtbetroffenheit mit.

Die Landwirtschaftskammer und die Deutsche Telekom Technik GmbH wiederholten inhalt-
lich ihre Stellungnahmen aus der friihzeitigen bzw. der férmlichen Beteiligung bzw. verwiesen
darauf. Die Abwagungen aus den bisherigen Sitzungen wurden vom Ortsgemeinderat nochmals
bestatigt.

Die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz - Untere Landesplanung - wiederholte ihre Stellung-
nahme aus der erneuten Offenlage inhaltlich, aullerte aber keine Bedenken, da die
28. Flachennutzungsplananderung zwischenzeitlich wirksam war.

Die Stellungnahme wirkte sich nicht auf die Planinhalte aus.

Die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz - Untere Naturschutzbehorde - erkundigte sich, wer
die Durchfihrung und Pflege der vorgezogenen Ausgleichsmalnahme fiir den Artenschutz
Ubernimmt.

Durchfiihrung und Pflege erfolgen in der Zustandigkeit der Ortsgemeinde. Die Hinweise und
der Umweltbericht wurden redaktionell erganzt.

Das Vermessungs- und Katasteramt Osteifel-Hunsriick wies auf Differenzen in der Flachen-
bilanz und der Zuordnungsfestsetzung hin.

Die Abweichungen wurden klarstellend und redaktionell angepasst.

Die Generaldirektion Kulturelles Erbe - Direktion Landesarchaologie - machte darauf auf-
merksam, dass die weitergehenden archaologischen Untersuchungen ergebnisoffen seien.

Die Begrindung und der Hinweis wurden redaktionell angepasst.

3.3.5 Satzungsbeschluss

In der Sitzung am 17.02.2022 beriet der Ortsgemeinderat Uber die Stellungnahmen und fasste
im Einzelnen Beschllisse dazu. Da durch die Stellungnahmen und die Abwagung keine inhaltli-
chen Anderungen an dem Bebauungsplan erforderlich waren, wurde in gleicher Sitzung der
Satzungsbeschluss gefasst.

Danach wird der Bebauungsplan bekanntgemacht, wodurch er in Kraft tritt.
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Offenlage:
Die vorstehende Begriindung hat mit den tibrigen Bebauungsplan-Unterlagen gem.

§ 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 24.04.2019 bis 24.05.2019 (einschlieRlich) zu jedermanns
Einsicht 6ffentlich ausgelegen.

Im Zeitraum vom 23.09.2020 bis 22.10.2020 (einschlieBlich) erfolgte eine erneute vollumfangli-
che Offenlage gem. § 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB.

Im Zeitraum vom 27.09.2021 bis 26.10.2021 (einschlief3lich) erfolgte eine weitere erneute voll-
umféangliche Offenlage gem. § 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB.

Weillenthurm, 27.10.2022 Verbandsgemeindeverwaltung
WeiBenthurm
Tb. 4.1 — Bauleitplanung —

Satzungsbeschluss:
Der Rat der Ortsgemeinde Urmitz hat die vorstehende Begriindung in seiner éffentlichen Sit-

zung am 17.02.2022 beschlossen.

-
TOURIIy o
Urmitz, 18.02.2022 /V/\ _Zé’ﬁgs oifhdé Jrmitz
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i

© FalRbender Weber Ingenieure PartGmbB - 56656 Brohl-Litzing 2374_Urmitz_Sudlicher Ortsrand_BP_Begriindung.docx



	Exposé
	Wohnen in Urmitz/Rhein
	Urmitz/Rhein Baugrundstück Baugebiet südlicher Ortsrand
	Objekt-Nr. OM-445043
	Wohnen
	auf Anfrage



	Exposé - Beschreibung
	Objektbeschreibung
	Lage
	Infrastruktur:


	Exposé - Grundrisse
	Exposé - Anhänge

